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Im Sommer 1996 wurde auf dem Grabungsgelände der antiken Stadt
Kaunos in Karien (Südwesttürkei) eine karisch-griechische Bilingue
entdeckt. Es handelt sich um ein Proxeniedekret der Kaunier für zwei
Athener, das sich auf Grund vor allem prosopographischer Kriterien
dem letzten Drittel des vierten Jahrhunderts v. Chr. zuweisen läßt.

Das Karische hat seiner eindeutigen Entzifferung bis heute einen
gewissen Widerstand entgegengesetzt, und es ist, anders als das
Lykische, noch nie durch einen größeren Text mit Parallelinschrift in
einer anderen Sprache ans Licht getreten. Insofern mag mit diesem
Fund ein lange erwartetes Ereignis eingetreten sein, das bekanntzu-
machen keinen Aufschub duldet1. Was es hervorbringt, wird in der
1 Die Autoren sind ihren türkischen Kollegen und Freunden, den Herren Professo-

ren Baki Ögün und Cengiz I§ik, zu tiefem Dank verpflichtet. Als Leiter der Aus-
grabungen von Kaunos haben sie beide dem Vorschlag, die Inschrift so rasch als
möglich gesondert zu publizieren, zugestimmt und unsere Arbeit mit lebhaftem
Interesse wie bereitwilliger Unterstützung begleitet. Besonderer Dank gebührt
auch Professor Wolfgang Blümel, der die Veröffentlichung in KADMOS ange-
boten hat und bei ihrer Vorbereitung in vielem zuvorkommend und hilfreich
war. Den Herren Professoren Malcolm Errington und Christian Habicht ver-
danken wir wertvolle Hinweise zur historischen Kommentierung; Frau Dr.
Susanna Frei-Korsunsky, Frau Dr. Christina Kokkinia, Frau Dr. Anne Kolb, Herr
Professor Günter Neumann, Frau Ruxandra Niculescu-Marek und Frau Christi-
na Peege haben viel Arbeit in die Prüfung des schwierigen Manuskriptes inve-
stiert und Verbesserungen beigetragen, wofür ihnen gedankt sei.
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karologischen Forschung vielleicht, soviel sei erlaubt zu bemerken,
weniger berraschen als vielmehr die in den letzten Jahrzehnten ge-
machten Fortschritte best tigen und zeigen, wie sehr sich das Xeno-
phaneszitat als Motto2 bew hrt hat: χρόνω ζητοϋντες έφευρίσκουσιν
άμεινον.

Auch wenn die vorliegende Arbeit in erster Linie das Ziel hat, den
neuen Text zug nglich zu machen, ist dennoch eine Erschlie ung
des Inhalts, soweit sie sich dem ersten Zugriff ergibt, unumg nglich,
da auch die rein epigraphische Deutung auf die Ber cksichtigung
inhaltlicher Kriterien nicht verzichten kann. Das gilt hier um so mehr,
als der bilinguale Charakter ipso facto auf der bereinstimmung der
materiellen Aussagen beruht und daher nur durch deren Einbezug
fruchtbar zu machen ist. Es versteht sich von selbst, da verh ltnis-
m ig wenig sichere Einsichten zu gewinnen sind. Wichtig wird sein,
auf erkannte Probleme hinzuweisen, und dies geschieht bisweilen
am besten durch den Einsatz der Hypothese.

Es ist also nicht beabsichtigt, eine auf den neuen Erkenntnissen
begr ndete Neuinterpretation der ganzen karischen berlieferung
zu bieten. Ebensowenig wird es m glich sein, die Besonderheiten des
Schriftsystems und der Sprache von Kaunos systematisch herauszu-
stellen. Hingegen dr ngt sich an manchen Stellen der Blick auf ande-
re Dokumente auf, sowohl hinsichtlich der Formulierungen wie durch
Vergleich mit dem Inhalt, soweit dieser fa bar ist3. Das gilt insbe-
sondere f r zwei aus Kaunos stammende Dokumente, die Inschrift
16 R-D, bekannterma en der umfangreichste erhaltene karische Text,
und das wahrscheinlich zur gleichen Urkunde geh rige Fragment
30*4.

Neben dem sprachwissenschaftlichen sind die urkundlichen, chro-
nologischen, prosopographischen und historischen Aspekte so eng
mit der Erkl rung des Textes beider Versionen verzahnt, da eine
stimmige Gesamtinterpretation sie einschlie en mu .

Die Aufgabe der Edition und Kommentierung dieser Inschrift zu
l sen, scheint uns eine induktive Vorgehensweise am besten geeignet
zu sein. Die Darlegung der einzelnen Schritte nimmt deshalb hier
und da eine Wiederholung bzw. berschneidung in Kauf.

D. Schurr, Kadmos 31,1992, 127.
Vgl. insbesondere unten S. 51f.
Vgl. unten S. 43-45. Zur Zusammengeh rigkeit der beiden Steine vgl. die Ausf h-
rungen von O. Masson, Anadolu (Anatolia) 17, 1973, 123-131, bes. 126 auf-
grund der Angaben, die P. Herrmann zum Steinmaterial und zu den Ma en der
beiden Dokumente gemacht hat.
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I. DIE STELE

A. Der Fundort

Das Areal, in dem die Inschrift entdeckt wurde, liegt nicht weit vom
Hafenbecken entfernt hinter der Stoa. Es ist ein von spätantiker oder
byzantinischer Bebauung5 überlagerter antiker Stadtbezirk, der seit
1993 die Arbeit eines Teils der Grabungsmannschaft an sich bindet6,
nachdem dort die Bauglieder der frühhellenistischen Exedra des Pro-
togenes als Spolien verbaut und in situ die Euthynterie, auf der sie
errichtet worden war, freigelegt worden waren7. In nächster Umge-
bung fanden sich schon viel früher zahlreiche Statuenbasen mit Weih-
und Ehreninschriften, die ältesten von ihnen die berühmten Basen
der Hekatomniden8, daneben die über zwei Meter hohe Stele mit
Dekreten der Gemeinde von Smyrna für den Demos und die Richter
von Kaunos und dem Antwortdekret der Kaunier (vermutlich 2. Jh.
v. Chr.); darin heißt es, der Beschluß von Smyrna solle auf Stein ge-
schrieben und im Heiligtum des Apollon aufgestellt werden9.

Als 1995 Prof. Cengiz Igik die Grabungstätigkeit über den bis da-
hin freigelegten byzantinischen Raumkomplex hinaus nach Norden
fortsetzte, stieß er auf ein antikes Terrassierungswerk (Abb. 1), das
durch Überbauung späterer Zeit stark gestört ist. Die Terrasse war
von Süden her zugänglich, auf der Nordseite dagegen von einer ho-
hen Stützmauer abgeschlossen. Umfang, Alter und Funktion der Ter-
rassierung sind noch nicht abschließend zu beurteilen, und die ar-
chäologische Erforschung des Bauwerks wird in den kommenden
Jahren fortgesetzt.

Am 25. 7.1996 fanden die Ausgräber unmittelbar nördlich der z.
T. mehr als mannshoch erhaltenen nördlichen Terrassenmauer, beim
Abräumen eines Haufens von der Mauer herabgestürzter Bausteine,
den unteren Teil der Stele. Erst zehn Tage später, am 4. 8., wurde der
obere Teil geborgen: Eine Sondage vor der Nordmauer der Terrasse,

Im folgenden der Kürze halber nur: byzantinisch.
Die Grabungen in diesem Areal leitet Prof. Dr. Cengiz I§ik von der Universität
Antalya.
C. I§ik - Chr. Marek, Das Monument des Protogenes in Kaunos (Asia Minor
Studien, Bd. 26), Bonn 1997.
G. E. Bean, AJA 51,1947,198; J. u. L. Robert, Bull. ep. 1949 Nr. 177; G. E. Bean,
JHS 73, 1953, 20 Nr. 3-4; J. u. L. Robert, Bull. ep. 1954 Nr. 229 (S. 169); SEG

470.471; S. Hornblower, Mausolus 114f.
L. Robert, Hellenica VII, Paris 1949,171-188 (mit Verbesserungen von G. Petzl,
I. v. Smyrna , Nr. 579).
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Abb. l
> Norden

unweit ihrer Westecke, brachte einen an die Terrasse rechtwinklig
anstoßenden Mauerzug ans Licht. An der Westseite dieser Mauer,
auf einem Niveau nur wenige Zentimeter über dem gewachsenen
Fels, lag dieser Stein (Abb. 2a und b).

Die Fundlagen geben zu der Vermutung Anlaß, daß die Stele sich
einmal, wo auch immer, auf der Terrasse befunden hat und vor de-
ren Umbau herabgeworfen wurde bzw. als Spolie in dem auf die
ältere Nordmauer der Terrasse aufgesetzten Mauerwerk verbaut war,
bis sie mit diesem herabstürzte.

B. Beschreibung des Steins

Es stellte sich sogleich heraus, daß die beiden verschieden großen,
beschrifteten Fragmente aus dem in Kaunos häufigen blaugrauen
Marmor zu einer langrechteckigen, unprofilierten Stele zusammen-
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Abb. 2a und 2b
gehört haben. Auch die
Rückseite ist glatt. Das
obere Bruchstück ist an der
linken Seite und der Ober-
kante nur leicht bestoßen,
rechts und unten gebro-
chen. Höhe: 0.235 m; Brei-
te: 0.21 m; Dicke: 0.085 m;
karischer Text. Das kleine-
re untere Stück hat nur den
linken Rand der Stele, mit
leichten Beschädigungen,
erhalten, alle anderen sind
abgebrochen. Es paßt an
der Bruchstelle oben exakt
an das größere an. Höhe:
0.24 m; Breite: 0.145 m;
Dicke: 0.085 m; karischer
und griechischer Text.

Der Bruch an Bruch zu-
sammengesetzte Stein
(Abb. 3 und Tafel I-IV),
Gesamthöhe 0.465 m, hat
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18 Zeilen karischen und 8 Zeilen griechischen Text. Dieser folgt nach
einem kurzen Zwischenraum (2 cm) auf den karischen und bricht
etwa in der Mitte der achten Zeile unten ab. Das Verhältnis des er-
haltenen zum verlorenen Text in den einzelnen Zeilen wird in den
Abschnitten zur Textrekonstruktion behandelt.

II. DER TEXT

Das Dokument soll im Rahmen der von M. Meier-Brügger begrün-
deten Zählung der karischen Schriftdenkmäler die Nummer 44* er-
halten10. Der Text wird in zwei verschiedenen Gestalten wiedergege-
ben. Eine erste Edition, als epigraphische bezeichnet, gibt die Über-
lieferung ohne Interpretation, soweit dies überhaupt möglich ist. Es
folgt ihr ein epigraphischer Kommentar. Die zweite, als interpretie-
rende Edition bezeichnet, versucht, Wörter und Sinn zu erfassen und
die Rekonstruktion beider Versionen im einzelnen zu begründen. Das
Ergebnis, die von uns vorgeschlagene Textgestalt, erscheint am Schluß
des Kapitels. In einem Anhang sind die in unsere Argumentation an
manchen Stellen einbezogenen Texte 16 R-D und 30* wiedergege-
ben.

A. Die epigraphische Bearbeitung

Vom griechischen Text geben wir hier eine Majuskelumschrift der
auf dem Stein erhaltenen Partien. Die Umschrift des karischen Tex-
tes geschieht nach dem überkommenen Prinzip, interpretierte Zei-
chen mit (evtl. modifizierten) lateinischen und griechischen Buchsta-
ben wiederzugeben, die übrigen werden möglichst getreu abgebildet
und nicht (Ausnahme: das neue Zeichen Nr. 46) durch Ordnungs-
zahlen11 ersetzt. Das Symbol [f] zeigt einen Buchstabenrest an, über
den eine Entscheidung, zu welchem Zeichen er gehört, unmöglich
ist.

10 Vgl. M. Meier-Brügger, Labraunda 9-11; dens., in: Decifrazione 113 (Nr. 38*-
40*); G. Zahlhaas - G. Neumann, Kadmos 33, 1994, 160-168 (Nr. 41*); K.
Tzanavari - A.-Ph. Christidis, Kadmos 34,1995,13-17 (Nr. 42*); L. Innocente,
Kadmos 34, 1995, 149-154 (Nr. 43*). Für Beratung bei der Festlegung der
Ordnungsnummer danken wir M. Meier-Brügger, G. Neumann und W. Blümel.

11 Diese sind in der heute gültigen Form festgelegt worden durch O. Masson, Carian
Inscriptions from North Saqqära and Buhen, Egypt Exploration Society, London
1978,12f. und fortgeführt durch M. Meier-Brügger, Labraunda 13.
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Im folgenden wird aus Gründen, die sich noch aufzeigen lassen
werden, als Basis die Tabelle „Valeurs phonetiques des signes cariens"
von I.-J. Adiego12 benutzt. Es ist klar, daß damit bereits eine gewisse
Interpretation vorgenommen wird, da die Transkription bei man-
chen Buchstaben durchaus umstritten ist. Die Alternative wäre ge-
wesen, lediglich oder weitgehend Ordnungszahlen zu verwenden.
Dem widerrät aber die damit verbundene Abstraktion, die es un-
möglich machen würde, den Text ohne Liste zu benutzen. Wer mit
der Wiedergabe im einzelnen nicht einverstanden ist, kann ohne wei-
teres modifizieren. Wichtig ist vor allem die Eindeutigkeit. Auf ein
einzelnes Zeichen wird verwiesen durch die Angabe der Zeile und
der Ordnungsnummer des Zeichens innerhalb der Zeile; z. B. Z. 4.5
bedeutet: Zeile 4, Zeichen 5.

In folgenden Fällen wurde von der Adiegoschen Liste abgewichen:
Zu Zeichen Nr. 7: I.-J. Adiego hat in der genannten Liste das dem

griechischen H gleiche Zeichen nicht aufgenommen, setzt es aber in
seinen Interpretationen mit I gleich und umschreibt es mit . Das ist
für die epigraphische Edition rückgängig gemacht. Das Zeichen wird
mit H wiedergegeben. Vgl. dazu unten S. 20.

Zu Zeichen Nr. 15: Das Zeichen hat - vereinfacht ausgedrückt -
zwei Ausprägungen: es besteht aus einer senkrechten Haste und ei-
nem nach rechts oder nach links gewendeten geschlossenen Bogen,
der in der Mitte oder oben angebracht ist. In den geläufigen Listen
werden die beiden gleichgesetzt und beide mit £ umschrieben. Auf
der Bilingue kommt nur die Form mit oben angebrachtem rechtsläu-
figem Bogen vor. Sie wird mit P wiedergegeben. Vgl. S. 20, 34,46f.

Zu Zeichen Nr. 46: Z. 8.12 erscheint ein bisher nicht bekanntes
Zeichen: ||. Es wird hier mit der Ordnungszahl 46 bezeichnet (vgl.
S. 21). m

12 I.-J. Adiego, in: Decifrazione 29-30.



Peter Frei - Christian Marek

Δ Ε Μ ^ - V A AM
Ο Ρ Ο Υ ο Μγ Λ Α Γ Δ Ε Λ
Α Ψ Δ Ε Μ
ο ρο
V\ C ο
p H R-V Γ ( EYf*. Μ Γ Ι ' <
Ο Δ p. Ο P F p - Μ Γ Α Χ Ρ

Ε Δ 0 3 Ε Ε KAV
pro

Abb. 3



l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

l
2
3
4
5
6
7
8

Tafel I. Die karisch-griechische Bilingue von Kaunos, Gesamtaufnahme



N
fi

l
s

I
l

j?
'

<
S
ö





Tafel IV. Die karisch-griechische Bilingue von Kaunos,
karischer Text Z. 18 und griechischer Text Z. 1-8
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1. Epigraphische Edition des Textes

1 k b i d [ t ] u i o m H n i [ 2 - 4 ]
4 8 12

2 i n i s δ r u a l n i k [ 2-4 ]
4 8 12

3 l a n l s i k l a s [ i - 3 ]
4 8

4 o P o n o s n s b l s [ i -3 ]
4 8 12

5 a n l s i k r a P a s [ i - 3 ]
4 8 12

6 o P o n o s n s a r n i [ i - 3 ]
4 8 12

7 m d o Q u n s b u n o [ i -3 ]

8 P H P k b d n P s b 4 6 o [ i - 3 ]
4 8 12

9 o ! P o P r P s b a x P [ i - 3 ]
4 8 12

1 0 k m P a b s i m s s b [ i - 3 ]
4 8

11 u Q o r u s b a x P [ 2 - 4 ]
4 8

12 b u χ u[ ]
4

13 [. .] o u n m o a [ ]

14 [. .] T H χ s a [ ]

15 n a b s b o r P [ ]
4 8

16 o u o b i m s l [ ]
4 8

17 p u r m o r u o [ ]
4 8

18 a i P u s i vacat
4

l
2
3

ΕΔΟΞΕΚΑΥΝ[

ΛΕΑΛΥ£ΐΚΛΕ[
4 ΚΑΙΛΥΞΙΚΛΕ[
5 [.]ΘΗΝΑΙΟΝΠΡΟ[
6 [.]ΙΕΥΕΡΓΕΤΑ^['
7 Υ£ΚΑΙΕΚΓΟΝ[
8 ΝΑΥΤΟΙ^Ε[
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2. Epigraphischer Kommentar

2.1. Karischer Teil

2.1.1. Der Erhaltungszustand
Der karische Text umfaßt 18 Zeilen. Daß die Inschrift mit Zeile l
beginnt, ist sicher. Von den Zeilen 1-12 und 15-18 sind die Anfänge
praktisch erhalten (in den Zeilen 10, 11, 12 und 15 läßt sich der
beschädigte erste Buchstabe mit ziemlicher Sicherheit ergänzen). Von
keiner einzigen Zeile kennen wir das Ende. Lediglich auf Zeile 18,
der Schlußzeile, ist der Text vollständig erhalten, da nach den sechs
Buchstaben der Rest der Zeile unbeschrieben blieb. Besonders frag-
mentarisch sind die Zeilen 12-14. Der Textverlust am Zeilenende ist
im unteren Fragment (Zeilen 13-17) gravierender als in den Zeilen
1-11. Am wenigsten erhalten ist von Zeile 12.

Die Länge der erhaltenen Zeilen, gemessen von den äußersten
Punkten der erhaltenen Zeichen, beträgt:

Zeile 1: 17.9cm
Zeile 2: 18.5cm
Zeile 3: 18.1cm
Zeile 4: 19.0cm
Zeile 5: 19.4cm
Zeile 6: 19.2cm
Zeile 7: 19.4cm
Zeile 8: 19.0cm
Zeile 9: 17.7cm
Zeile 10: 18.0 cm
Zeile 11: 15.8cm
Zeile 12: 4.3 cm
Zeile 13: 8.1 cm
Zeile 14: 9.4 cm
Zeile 15: 12.2 cm
Zeile 16: 12.8 cm
Zeile 17: 12.0 cm
Zeile 18: 10.0cm.

Die ursprüngliche Stelenbreite und damit das Ausmaß des Text-
verlustes läßt sich einigermaßen bestimmen, wenn man die mögliche
Rekonstruktion der Zeilenenden vor allem im griechischen, an eini-
gen Stellen auch im karischen Teil (Zeilen l, 2, 4 und 9) auswertet.
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Danach bewegt sich auf den Zeilen 1-11 die Breite des zu Ergänzen-
den in der Größenordnung von 1-4 Buchstaben. Auf den Zeilen 12-
17 ist der Spielraum größer und auch schlechter zu bestimmen; nur
ist dies von geringer praktischer Bedeutung, da bis auf weiteres dort
keine Ergänzungen möglich werden dürften. Zu beachten ist, daß,
wie die große Inschrift aus Kaunos 16 R-D und das vielleicht dazu-
gehörige Bruchstück 30* zeigen, am Ende einer Zeile noch beträcht-
licher Raum unbeschrieben bleiben kann. Wichtig sind hier 16 R-D
Z. 11, die mit dem Wort sb „und" schließt, also keine Abschnitts-
grenze darstellen kann, und 30* Z. 2, vermutlich die zweite Zeile
des ganzen Dokuments. Im übrigen können diese Dinge nur im Zu-
sammenhang mit der inhaltlichen Interpretation diskutiert werden.

2.1.2. Die Buchstaben
Die Buchstaben sind im ganzen regelmäßig gesetzt, in den oberen
Partien, wo sich die Anordnung der stoichedon-Praxis nähert, mehr
als in den unteren. Eine Ausrichtung auf die Grundlinie der Zeile ist
nicht immer eingehalten. Unterschiede in der Ausformung der ein-
zelnen Zeichen werden im Kommentar vermerkt. Die waagerechten
Hasten zeigen in der Regel kleine Apices, wenn sie ohne sonstige
Verbindung nach unten oder oben bleiben.

Die Buchstabenhöhe, gemessen am Abklatsch, beträgt in den ein-
zelnen Zeilen:

Zeile 1: 0.9-1.2 cm
Zeile 2: 1.0-1.3 cm
Zeile 3: 1.0-1.3 cm
Zeile 4: 0.8-1.2 cm
Zeile 5: 0.9-1.2 cm
Zeile 6: 0.9-1.3 cm
Zeile 7: 0.8-1.2 cm
Zeile 8: 0.9-1.2 cm
Zeile 9: 0.9-1.3 cm
Zeile 10: 1.0-1.2 cm
Zeile 11: 1.0-1.1 cm
Zeile 12: 1.1 cm
Zeile 13: 0.9-1.3 cm
Zeile 14: 1.0-1.2 cm
Zeile 15: 1.0-1.2 cm
Zeile 16: 0.9-1.2 cm
Zeile 17: 0.9-1.3 cm
Zeile 18: 1.0-1.4 cm.
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Die niedrigsten Buchstaben sind O und , die höchsten diejenigen
mit senkrechten Hasten: das höchste Zeichen ist P in Z. 18 (1.4 cm),
die größte Höhe erreicht im ganzen V, in der Regel 1.2-1.3 cm. Die
durchschnittliche Dicke der Hasten, ebenfalls am Abklatsch gemes-
sen, beträgt 0.2 cm.

2.1.2.1. Liste
Im folgenden werden die vorkommenden Buchstaben aufgezählt und
kurz charakterisiert. Wenn es im Hinblick auf Identifizierungen und
Ergänzungen sinnvoll scheint, werden Maßangaben der waagerech-
ten Ausdehnung beigefügt. Zeichen, die weitgehend ergänzt sind,
über deren Identifikation jedoch kein Zweifel besteht, sind zwischen
eckige Klammern gesetzt. Kann ein Zeichen verschieden interpre-
tiert werden, sind die Varianten jeweils beim betreffenden Zeichen
aufgeführt; sie sind mit einem Fragezeichen versehen. Bei den Auf-
zählungen sind die Zeichen einer Zeile nicht numeriert (555 bedeu-
tet, daß das Zeichen auf Zeile 5 dreimal vorkommt), wohl aber bei
den Einzelangaben (vgl. oben S. 7).
l A: 2-33-555-6-9-10-11-13-14-15-18

Meist regelmäßige Schräghasten, waagerechte Zwischenhaste.
Zwischenhaste schräg Z. IS.
Ausdehnung unten: 1.1-1.2 cm (Z.18.4: 1.4 cm).

3 C: 1-7-8
Die senkrechte Haste ist verhältnismäßig schwach gekrümmt, erreicht
jedenfalls keinen Halbkreischarakter.

4 : 2-333-4-5-9-16
Regelmäßiges gleichschenkliges Dreieck.
Ausdehnung der Grundlinie: 1.0-1.1 cm.

5 E: 3-4-5-8-11(?)-12(?)
Zwischenhaste leicht kürzer als die obere und die untere.
Ausdehnung oben und unten: 0.7-0.8 cm.

6 F: 2-5-6-9-11- 12(?) 12(?) - 15 - 17 17
Die untere waagerechte Haste ist gleich lang oder wenig kürzer (Z.
6.10 - 9.6 - 15.9) als die obere.
Ausdehnung oben: 0.8-0.9 cm.

7 H: 1-8-14
Z. 8.2 und 14.2 senkrechte Hasten gerade (Z. 8 die linke leicht nach
innen gekrümmt).
Ausdehnung 0.8 und 0.9 cm.
Z. 1.10 beide Senkrechten nach innen gekrümmt. Ausdehnung: 0.6
cm.

9 : 13(?)
Identifikation unsicher. Vgl. unten S. 17.
Durchmesser ca. 1.0 cm (?).
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10 : 1-4-7-88-9-1010-11-12(?)-14(?)-1515
-16
Deutlicher Apex am Ende der waagerechten Haste: Z. 1.2-7.8-8.5
-8.11.
Ausdehnung in der Regel: 0.7-0.8 cm (Z. 4.9 -10.11 -11.5: ca. 0.9-
1.0cm).

11 \ : 1-7-1010-13-16-17
Die senkrechten Hasten links und rechts stehen schief und verlaufen
in der Regel parallel (Ausnahme: Z. 10.2). Sie sind normalerweise
gerade, nur Z. 1.9 leicht nach innen gekrümmt. Die Schräghaste ver-
läuft von unten links nach oben rechts. Setzt man das Zeichen mit
griech. N gleich, ist es also linksläufig gewendet.
Ausdehnung an der Grundlinie: 0.8-0.9 cm (Z. 10.2 - 10.8 - 17.4:
1.0 cm).

12 O: l-4 4 4-6 6 6-7 7-8-9 9-11-13(?) 13-15-16
16-1717
Der Buchstabe ist in der Regel kreisrund; er erreicht meist die Zeilen-
höhe nicht.
Durchmesser in der Waagerechten: 1.0 cm (Z. 4.1 - 7.3 - 7.12 -13.5
- 17.5 - 17.8: 0.9 cm. Z. 4.5: 1.1 cm).

15 P: 1(?) -4-5-6-8-99-10- 11(?) - 15 - 18
Der Bogen setzt in der Regel mehr oder weniger rechtwinklig etwas
oberhalb der Mitte der senkrechten Haste an. Ausnahme (Ansatz
weiter unten, schräg abzweigend): Z.18.3.

16 P: 8 8 - 9 9
Die Querhaste setzt überall deutlich unterhalb des Ansatzes der Run-
dung an.
Länge der Querhaste: 0.9-1.0 (Z. 9.3) cm.

17 M: 2-3 3-4 4 [4]-5 [5]-6 6-7-8-9-10 10 10-11
-14-15-16-18
Die vier schiefen Hasten sind nicht völlig regelmäßig ausgestaltet: die
Anfangs- und die Endpunkte befinden sich nicht immer auf der obe-
ren bzw. der unteren Zeilenlinie. Die inneren Hasten berühren sich
meist in einem Punkt. Ausnahme: Z. 9.8. Vgl. unten S. 19.
Ausdehnung unten: 1.4-1.5 cm (Z. 4.6 - 7.7 - 11.5 - 14.4: 1.6 cm).

18 T: 14(?)
Zur Lesung und den Maßen vgl. unten S. 17.

19 V: 1-2-77-11- 12(?) - 13 - 16 - 17 17 - 18
Die beiden Schräghasten sind leicht geschweift. Nach dem Ort der
Trennung der beiden bilden sich zwei Gruppen: l) Die Trennung er-
folgt auf der Höhe der Grundlinie der Zeile: 11.4 - 16.2 - 18.4. 2)
Der Trennpunkt liegt weiter oben über einer kurzen senkrechten Ha-
ste. Vgl. auch unten S. 19.
Ausdehnung oben: 0.9-1.0 cm.

20 : 11(?)
Zur Lesung vgl. S. 16.
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21 X: 9-ll-12(?)12-14
Die sich kreuzenden Hasten sind nicht immer gleich lang, und der
Winkel ist nicht immer derselbe.
Ausdehnung unten: 0.9-1.0 cm.

22 : 1-2 2-3-4 4-5-6 6 6-7 7-8-13-15(?)
Die Bildungsweise des Zeichens ist unregelmäßig. Es ergeben sich ver-
schiedene Gruppen: (1) Die Trennung der drei aufsteigenden Hasten
erfolgt auf der Grundlinie der Zeile: Z. 2.10 - 4.7. (2) Die Trennung
erfolgt wenig über der Grundlinie, doch so, daß die schrägen Hasten
zusammenlaufen: Z. 2.2 - 3.3 - 7.10 - 8.8. (3) Die Haupttrennung
erfolgt deutlich erst in einer Höhe von ca. 0.5 cm: Z. 1.11 - 4.2 - 5.2
_ 6.4 - 6.7 - 6.11 - 7.6 - 13.3 - [15.1]. Die Kombination der drei
Hasten ist verschieden: (1) Alle trennen sich an derselben Stelle Z. 2.2
- 6.4 - 6.7 - 8.8 - 13.3. (2) An der Hauptstelle trennen sich nur zwei,
die dritte entspringt weiter oben aus einer anderen: Z. 1.11 - 3.3 -
4.4^6.11-7.6-7.10.
Ausdehnung oben: 1.1-1.3 cm.

23 : 7-11
Zwei kräftige Grundlinien werden durch einen darüberliegenden Bo-
gen verbunden.
Ausdehnung unten: 1.9 cm.

24 M: 17
Die vier schiefen Hasten sind regelmäßig gebildet.
Ausdehnung der Grundlinie: 1.5 cm.

26 : 111-222-3-5-6-10-16-18 18
Das Zeichen bildet keinen vollen Halbkreis; es ist relativ schmal.
Ausdehnung in der Mitte: 0.5-0.7 cm.
Die über die senkrechte hinausragende lange waagerechte Haste in
der Mitte ist in der Regel durch einen Apex abgeschlossen.
Gesamtlänge: 1.0-1.1 cm (Z. 3.7: 1.2 cm).

29 V: l - [2]J - 3 - 5 - 8 - [10]
Das gleichschenklige Dreieck ist regelmäßig gebildet, die oben ver-
laufende Grundlinie verhältnismäßig schmal.
Ausdehnung: 1.0 cm.

31 Ä: 2-7
Die beiden Winkel verlaufen jeweils nicht ganz parallel und sind nicht
ganz regelmäßig gebildet.
Ausdehnung des unteren Winkels 0.8 und 0.6 cm, des oberen 1.0 und

Das Zeichen besteht aus einer senkrechten Haste, aus welcher in ei-
ner Höhe von 0.5 cm eine nach rechts oben gewendete gebogene Li-
nie entspringt. Diese reicht ca. 0.1 cm über die senkrechte Haste hin-
aus.
Ausdehnung in der oberen Hälfte: 0.6 cm.
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2.1.2.2. Kommentare zu den einzelnen Zeichen
Beschädigungen an einzelnen Zeichen und unsichere Lesungen sind in dem folgenden
Zeilenkommentar aufgeführt:
Zeile l
Zeichen 2: Das Zeichen ist links oben beschädigt. Die senkrechte und die waagerech-
te Haste sind klar zu erkennen.
Zeichen 3: Das Zeichen ist rechts oben beschädigt.
Zeichen 4: Das Zeichen ist oben beschädigt. Klar zu erkennen ist ein nach unten
rechts gewendeter halber Bogen.
Zeichen 5: Der obere Teil des Zeichens ist schwer beschädigt. Zu erkennen ist un-
ten links eine senkrechte Haste. Für die Interpretation des Verlorenen zeichnen sich
auf dem Abklatsch folgende Möglichkeiten ab, wobei, wie häufig, zwischen Zeichen-
rest und Beschädigung nur schwer unterschieden werden kann: Etwas unterhalb
der Mitte scheint ein Bogen nach rechts abzuzweigen. Andererseits setzt sich weiter
oben eine ca. 0.5 cm lange leicht gebogene Haste nach rechts ab. An deren Ende
läßt sich eine apexähnliche Vertiefung erkennen. Noch weiter oben befindet sich
eine waagerechte Haste von ca. 1.1 cm Länge. Eine Entscheidung ist kaum zu ge-
winnen. Man wird sich auf die Feststellung beschränken müssen, daß lediglich ein
Zeichen in Frage kommt, das (nur) auf der linken Seite eine senkrechte Haste auf-
weist und bei dem alle sonstigen Linien im oberen Teil konzentriert sind. Das sind:
F (= r), (= fr), P, P und Nr. 46 (Hinweis D. Schurr).
Zeichen 9: Die linke und die rechte Haste sind leicht geschweift.
Zeichen 10: Das Zeichen gleicht einem H und ist dementsprechend umschrieben. Im
einzelnen bestehen Abweichungen. Die Breite (0.6 cm) ist geringer als in den weiteren
Belegen (Z. 8.2: 0.8 cm. Z. 14.2: 0.9 cm). Außerdem sind die beiden Senkrechten
deutlich nach innen gebogen. Handelt es sich um ein anderes, bisher unbekanntes
Zeichen? Immerhin ist zu beachten, daß auch bei dem danebenstehenden Zeichen 9
die Hasten geschweift sind.
Zeile 2
Zeichen 1: Das Zeichen ist links unten beschädigt.
Zeichen 8: Die Spitze des Zeichens ist beschädigt.
Zeichen 9: Das Zeichen weist links unten Beschädigungen auf. Die Existenz einer
Basishaste steht fest, und damit ist die Lesung als (= /) klar.
Zeichen 12: Der Anfang einer waagerechten, am oberen Ende der Zeile verlaufenden
Haste und der Beginn einer davon nach rechts schief abzweigenden Haste sind klar
zu erkennen. Die Ergänzung zu einem auf der Spitze stehenden Delta V (= k) ist
sicher.
Zeile 3
Zeichen 11: Die vierte senkrechte Haste ist leicht beschädigt.
Zeile 4
Zeichen 12: Erhalten ist eine schief nach rechts aufsteigende Haste. Aufgrund der
Gestaltung der Zeichen kommt nur M (= 5) in Frage.
Zeile 5
Zeichen 12: Das letzte Zeichen ist angebrochen. Sichtbar ist eine nach rechts aufstei-
gende Haste und eine daran anschließende nach links unten, aus der eine weitere
nach rechts aufsteigt. Die Lesung als M (= s) scheint sicher.
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Zeile 7
Zeichen 12: Etwas mehr als die linke Hälfte des kreisförmigen Zeichens ist erhalten.
Die Ergänzung zu O ist eindeutig.

Zeile 8
Zeichen 12: Sichtbar ist eine senkrechte Haste, in deren Mitte eine gebogene Linie
nach rechts oben abzweigt. Diese findet ihr Ende etwas oberhalb der senkrechten
Haste. Sie vereinigt sich nicht mit dieser. Zur Deutung des Zeichens s. im interpretie-
renden Teil S. 21.

Zeile 9
Zeichen 9: Das Zeichen ist links oben leicht beschädigt.

Zeile 10
Zeichen 1: Erhalten ist am oberen Zeilenrand der Rest einer waagerechten Haste, an
deren rechter Ecke eine abgebrochene Haste nach unten links läuft. Daraus ergibt
sich als Ergänzung ein auf der Spitze stehendes Delta V (= k).
Zeichen 3: Deutlich ist eine senkrechte Haste, an die sich rechts ein geschlossener
Bogen anschließt. Am unteren Ende des Bogens verläuft im Stein eine Spalte. Photo-
graphic wie Abklatsch weisen nicht darauf hin, daß eine waagerechte Haste verloren-
gegangen wäre. Zu lesen ist also ein P.

Zeile 11
Zeichen 1: Das Zeichen ist durch Absplitterung fast völlig beseitigt. Die Photographi-
en und der Abklatsch zeigen unterhalb der Beschädigung eine waagerechte Haste, die
möglicherweise in einen Apex endet. Sie verläuft unter der Zeile etwas schief nach
rechts unten. Denkbar ist ein E, das als u zu transkribieren wäre, zum folgenden
also passen könnte.
Zeichen 10: Erhalten sind der obere Teil einer Haste mit einem nach rechts anschlie-
ßenden Bogen. Möglich ist Ergänzung zu P oder zu P.
Zeichen 11?: Während der Rest der Zeile durch Bruch verloren ist, erscheint darüber,
im Raum zwischen den Zeilen 10 und 11, ein senkrechter, leicht schief nach rechts
unten geneigter Strich mit einer Länge von ca. 0.4 cm. Unten erreicht er den Rand des
Bruchs, am oberen Ende ist etwas wie ein Apex sichtbar. Der Abstand zum Zeichen
10 ist so bemessen, daß das zu postulierende Zeichen direkt daran anschließen wür-
de, also als elftes Zeichen einzuordnen wäre. Denkbar wäre dann fast nur ein (= n),
da die Gesamtlänge der senkrechten Haste verhältnismäßig groß sein müßte. Es ist
allerdings fraglich, ob es sich bei dem Strich um eine intendierte Haste handelt. Eher
wird man eine Beschädigung anzunehmen haben.

Zeile 12
Zeichen 1: Erhalten sind am oberen Zeilenrand die Reste einer waagerechten und
einer links sich anschließenden senkrechten Haste. Denkbar sind (= b), E (= ü) oder
F (= r). Rechts unterhalb des erhaltenen Zeichenrests ist wohl genügend Raum vor-
handen, um die für die zweite und dritte Version notwendige(n) Querhaste(n) er-
scheinen zu lassen. Ihr Fehlen spricht für die Annahme von (= b). Dementspre-
chend ist die Umschrift gestaltet.
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Zeichen 2: Erhalten ist die obere Hälfte einer von links nach rechts aufsteigenden
Haste. Möglich sind V oder X. Da doppeltes nicht bezeugt zu sein scheint, ist in der
Wiedergabe V (= u) gewählt.
Zeichen 4: Erhalten ist der obere Teil einer senkrechten Haste, aus der am oberen
Zeilenrand eine längere, in der Mitte eine kleinere waagerechte Haste entspringen. In
Frage kommen F (= r) oder E (= ü). Die Ausdehnung der oberen Haste (0.7 cm)
scheint eher für die letztere Version zu sprechen (vgl. die Ausführungen über die
Buchstabenformen S. 12).

Zeile 13
Zeichen 3: Das Zeichen hat die Form eines Kreises. Links ist dieser beschädigt. Es
scheint sich im Innern ein Kreuz abzuzeichnen, doch sind die Spuren nicht sehr deut-
lich. Möglich sind also O oder (= q). Gegen die zweite Variante kann sprechen, daß
im griechischen Teil der Inschrift das Theta mit einem Punkt in der Mitte geschrieben
wird (vgl. zur Übereinstimmung der griechischen und der karischen Zeichenformen
unten S. 19). Unter dem Buchstaben befindet sich eine Beschädigung, welche die
Form eines nach links gewendeten Winkels hat.
Zeichen 9: An der Bruchstelle ist der Rest einer von links oben nach rechts unten
laufenden Haste erhalten. Zur Ergänzung kommen in Frage X (= ) oder V (= u). Eine
Entscheidung ist nicht zu treffen.

Zeile 14
Zeichen 3: Deutlich ist eine senkrechte Haste, an deren oberem Ende sich eine nach
rechts verlaufende waagerechte anschließt, die ca. 0.4 cm lang ist. Möglicherweise
setzt sich diese auf die linke Seite fort. In Frage kommen (= b) und T. Für die letztere
Version spricht die Länge: die Querhaste von mißt in der Regel mehr als 0.5 cm.

Zeilen 15-17
Ungefähr in der Mitte dieser Zeilen ist die Oberfläche des Steins abgerieben. Betrof-
fen davon sind vor allem die Zeichen 15.5, 16.5 und 16.6. Die Identifizierung wird
dadurch nicht beeinträchtigt.
Zeile 15
Zeichen 1: Mit Sicherheit ist eine halbhohe senkrechte Haste zu erkennen, aus der
eine schräge nach rechts ansteigt. Möglicherweise befindet sich am Ende ein kleiner
Apex. Die senkrechte setzt sich über die Abzweigung hinaus fort. Das Zeichen kann
als V (= n) gelesen werden, wenn man annimmt, daß die in diesem Fall zu postulie-
rende nach links aufsteigende Haste relativ hoch, d. h. im Bereich der Beschädigung,
von der senkrechten abzweigte (vgl. die Form Z. 6.4).
Zeichen 3: Klar auszumachen ist eine senkrechte Haste, aus der am oberen Zeilen-
rand eine waagerechte nach rechts entspringt. Diese ist wegen einer Beschädigung
nicht vollständig erhalten. An der Lesung ( ) besteht dennoch kein Zweifel.

Zeile 17
Zeichen 1: Die Grundlinie ist auf dem Abklatsch deutlich. Die Lesung als M (= p) ist
nicht zu bezweifeln.

Zeile 18
Zeichen 1: Eine aufsteigende Haste zwischen den Schräghasten ist auf dem Abklatsch
deutlich. Die Lesung als A steht fest.
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Daß die sechs Zeichen von Zeile 18 das Ende des karischen Textes darstellen, ergibt
sich aus dem leeren Raum vor dem ca. 2.5 cm entfernten Bruch. In einem Abstand
von ca. 2 cm folgt unten der griechische Text.

2.2. Griechischer Teil

2.2.1. Der Erhaltungszustand
Von den acht Zeilen griechischen Texts sind die Anfänge nur von
Zeilen 5 und 6 geringfügig (jeweils ein Buchstabe) beschädigt, die
Enden dagegen alle verloren. Auf Grund der im einzelnen noch dar-
zulegenden Möglichkeit, einige Zeilen zu ergänzen, kann der Text-
verlust auf der rechten Seite und mithin die ungefähre Stelenbreite
abgeschätzt werden. Die sicherste Basis dafür geben die Ergänzun-
gen der Eigennamen in den Zeilen 2-4, da bei ihnen keine Formel-
varianten im Spiel sein können. Demnach haben die auf dem Stein
erhaltenen Zeilen etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge.

2.2.2. Die Buchstaben
Die Buchstaben der griechischen Inschrift sind unsorgfältig einge-
schnitten. Sie schwanken in Größe, Ausrichtung und Abstand. In
den drei ersten Zeilen sind sie etwas größer und mit weiterem Ab-
stand gesetzt. Ypsilon hat hier eine Höhe von 1.4 cm, die anderen
Zeichen erreichen etwa l cm oder bleiben knapp darunter. In den
übrigen Zeilen beträgt die durchschnittliche Höhe 0.8 cm. Die run-
den Formen Omikron und Theta sind in der Regel kleiner, in der
Zeilenmitte oder am oberen Zeilenrand plaziert. Die kleinsten Aus-
führungen dieser runden Formen haben eine Höhe von 0.6 cm. Die
Schenkel des Sigmas sind stark gespreizt und gerade13. Theta hat in
der Mitte den Punkt. Kappa und Pi stehen nur mit der linken Haste
auf der Zeile, die Querhaste des Pi schließt bündig ab. Das Xi besitzt
eine senkrechte Mittelhaste, die Querhaste des Alpha ist nicht ge-
brochen oder gebogen. Das Ypsilon tendiert zu der Form eines Vau,
nur hier und da steht es auf einer sehr kurzen, senkrechten Haste.

Die gespreizte Form findet sich in Kaunos selbst auf den Basen der Hekatomniden
(s. u.) und einer im Theater gefundenen Inschrift: [ ] (ined.),
des weiteren bei den hellenistischen Epigrammen des Protogenesmonumentes und
der Basis des Antileon (SEG XXX 1269), einem nach dem 15. Jahr des Antigonos
(Gonatas) datierten Psephisma (ined.) und einem Grabepigramm (SEG XLI 935).
Parallel sind die Hasten dagegen in den hellenistischen Dekreten von Smyrna und
Kaunos für fremde Richter (vgl. Anm. 9), die L. Robert a. O. in das zweite Jh. v.
Chr. datiert hat, und einer großen, hellenistischen Namenliste auf dem Agora-
pfeiler (vgl. Ara§tirma Som^lan Toplantisi XI, Ankara 1994, 86-92 Nr. 1).
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An einigen Hasten (bei Xi, Epsilon, Ypsilon) sind schwache Apizie-
rungen zu erkennen. Die zeitliche Einordnung wird unten (S. 60f.)
dargelegt.

2.3. Vergleich der karischen und griechischen Buchstaben
Das Erscheinungsbild der karischen Zeichen ist geordneter, die durch-
schnittliche Buchstabenhöhe mit ca. 1.1 cm etwas größer als in der
griechischen Inschrift, die Schwankungen (0.8-1.4 cm) nicht so stark
wie dort (0.6-1.4 cm).

Sieht man einmal von ihrer Größe ab, so ist in beiden Versionen
eine Reihe von Zeichen genau gleich ausgeführt:
Y. Hinzu kommen die um 90° bzw. 180° gedrehten Formen M = ̂
und V = . Zwei Beobachtungen sind hervorzuheben: Die Form des
Ypsilons im griechischen Teil ist ungewöhnlich im Hinblick auf die
tief ansetzende Öffnung. Und die Ausführungen des Sigmas zeigen
einen charakteristischen Unterschied, der sehr deutlich hervortritt,
wenn man das vorletzte Zeichen auf der zweiten Zeile mit dem zwei-
ten Zeichen auf der siebten Zeile vergleicht. Beide Beobachtungen
treffen auf die karischen Entsprechungen zu: Das V ist genauso ge-
formt. Das Zeichen M hat nicht nur die starke Spreizung der Schen-
kel wie beim griechischen Sigma, sondern zeigt die gleichen Aus-
führungsschwankungen (s. o. Buchstabenliste). Es kann kaum ein
Zweifel daran bestehen, daß beide Versionen von derselben Hand in
den Stein eingeschnitten wurden. Das ist gegebenenfalls auch bei der
Interpretation der karischen Zeichen zu beachten (vgl. z. B. S. 17 zu
Z. 13).

B. Die interpretierende Bearbeitung

Während im epigraphischen Teil die Wiedergabe der karischen Zei-
chen möglichst neutral gestaltet ist und lediglich einen Einblick in
den Überlieferungsbestand gewähren soll, werden die Zeichen hier
interpretiert, wenigstens im Hinblick auf ihre phonetische Bedeu-
tung. Auf grundsätzliche Erörterungen hinsichtlich der phonetischen
und auch der alphabetgeschichtlichen Einordnung der Lautwerte und
der Zeichenformen wird in der Regel verzichtet.

Was die sprachliche Gestaltung des griechischen Textes angeht,
sei hier vorausgeschickt, daß bei der Ergänzung grundsätzlich
„normalgriechische", d. h. ionisch-attische, Formen verwendet wer-
den. Die zeitgenössischen griechischen Texte Kariens zeigen in die-
ser Hinsicht eine gewisse Variationsbreite. Die erhaltenen Reste un-
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seres Dokuments geben aber keinen Hinweis auf die geltende Sprach-
form. Das betrifft insbesondere die Problematik der Kontraktionen.
Die Zahl der zu ergänzenden Buchstaben würde sich bei anderem
Vorgehen nur unwesentlich verändern.

1. Vorbemerkungen zur Textgestaltung
(Umschrift, Wortsegmentierung)

Der Einfachheit halber wird ein Überblick über die problematischen
Zeichen vorangestellt, die Begründung ist unten an Ort und Stelle zu
geben. Besonders zu erwähnen sind folgende Buchstaben:

Nr. 7 H: Im allgemeinen betrachtet man den Buchstaben offenbar
als Variante von I, entstanden durch Viertelsdrehung14. Er wird
durchweg mit umschrieben. Einen positiven Hinweis gibt es nur
an einer einzigen Stelle: In der aus Kaunos stammenden Inschrift 14
R-D Z. 2 steht als siebtes Zeichen ein H; umschreibt man in obigem
Sinne, ergibt sich der Personenname psz/sols15, der in das System der
karischen Namenbildung sehr gut paßt. Daher wird die Umschrift
mit hier übernommen.

Nr. 15 P: Allgemein wird das griechische P ganz selbstverständ-
lich mit dem Zeichen gleichgesetzt, das aus einer senkrechten Haste
mit nach links gewendetem, häufig in der Mitte der Haste angesetz-
tem Bogen besteht: *·!; da dieses mit S umschrieben wird, verwendet
man auch für P dieselbe Umschrift. Im folgenden wird das Zeichen
stattdessen durchweg mit t2 umschrieben. Die Begründung wird zu
geben sein (vgl. S. 34).

Nr. 16: Das Zeichen wird mit P wiedergegeben.
Nr. 18: Das Zeichen wird mit T wiedergegeben.
Nr. 23: Das Zeichen wird mit wiedergegeben.

14 Die Gleichsetzung erscheint, wenn wir recht sehen, zum ersten Mal bei H. L.
Stoltenberg, Die Sprache 4, 1958, 150. Aus 14 R-D Z. 2 (vgl. folgende Anmer-
kung) heraus begründet wird sie bei V. SevoroSkin, Revue Hittite et Asianique 22,
1964, 13f.; R. Gusmani, Incontri Linguistic! 5, 1979, 197. Der Buchstabe findet
sich in der Übersichtsliste bei M. Meier-Brügger, Labraunda 13. In den meisten
Listen der letzten Jahre wird er nicht aufgeführt.

15 Vgl. J. Ray, Kadmos 27,1988,153f.; I.-J. Adiego, Diss. 242 § 34; dens., in: Deci-
frazione 44 § 4.17. J. Ray, a. 0.154 kombiniert zwei Monogramme einer Münze
(wir nehmen an, es handelt sich um den Typus L bei E. S. G. Robinson, in: W. M.
Calder and J. Keil [Hrsg.], Anatolian Studies presented to W. H. Buckler. Manche-
ster 1939, 272) zu einer Lesung usold (a. h. wsoA), wobei die letzten drei (bzw.
zwei) Lautwerte einer Ligatur entnommen sind, die aus O und H zusammenge-
setzt sein kann.
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Nr. 46(?): Auf Z. 8.12 erscheint ein bisher unbekanntes Zeichen.
Wie weit es als Variante eines schon bezeugten verstanden werden
darf, ist sehr unsicher16. Es empfiehlt sich, in diesem Fall bei der
Wiedergabe durch die Ordnungszahl zu bleiben und zugleich dem
Zeichen eine eigene Zahl zuzuerkennen. Vgl. oben im epigraphischen
Teil S. 16.

Ein besonderes Problem bietet die Segmentierung, die Abtrennung
der Wörter. Notwendigerweise bleibt hier der Hypothese weiter
Raum. Einen - natürlich nicht völlig sicheren - Führer bietet die
Konjunktion sb „und", sonst wird man sich auf Analogien stützen
müssen. Manches bietet sich aus dem Kontext an und wird jeweils
zu begründen sein.

2. Der Text

Der zweisprachige Text ist im folgenden abschnittweise verglichen.
Aus methodischen Gründen wird jeweils die auf dem Stein unten
stehende, griechische Version zuerst besprochen, denn diese dient
als Grundlage und Prüfstein dafür, ob es sich bei dem vorliegenden
Text überhaupt um eine Bilingue17 handelt.

Die Sprache griechischer Ehrenbeschlüsse erscheint im allgemei-
nen in einem festen Formelkorsett, dessen Bestandteile wir aus meh-
reren tausend Texten kennen18. Proxeniedekrete auf Stein und Bron-
ze sind erhalten vom frühen 5. Jh. v. Chr. bis in die römische Kaiser-

Ein Vergleich drängt sich v. a. mit dem ebenfalls singulären Buchstaben Nr. 45 H·
auf, der sich in 30* (aus Kaunos) Z. 1.7 findet. D. Schurr, Kadmos 31,1992,140
zeichnet diesen in einer Form, die in gegenläufiger Richtung unserem Zeichen sehr
nahe steht. Ihm hat sich I.-J. Adiego, Diss. 267 S 17, angeschlossen. Die bei O.
Masson, a. O. (vgl. oben Anm. 4) PL I Nr. 2 publizierte Photographic und eine von
Chr. Marek angefertigte Aufnahme (Abb. 5) bestätigen das aber nicht ohne weite-
res. Die Frage kann hier nicht behandelt werden (vgl. S. 45).
D. Schurr, Kadmos 31, 1992, 127 Anm. l, vermeidet den Ausdruck im Hinblick
auf die bis jetzt bekannte Überlieferung des Karischen, „da es sich hier erstens
höchstens im Ausnahmefall um strikt parallele Texte handelt bzw. ihr Verhältnis
zueinander teilweise ganz unklar ist, zweitens für eine Entzifferung ohnehin nur
das Vorkommen der gleichen Namen in verschiedener Schrift von Belang ist". Bei
der neuen Inschrift ist der Ausdruck ,Bilmgue' angebracht.
H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse, Leipzig 1890; R. Laqueur,
Epigraphische Untersuchungen zu den griechischen Volksbeschlüssen, Leipzig 1927;
G. Klaffenbach, Griechische Epigraphik, Göttingen 1966, 69-86. Swobodas
„Volksbeschlüsse" werden in Kürze ersetzt durch eine umfassendere Neubearbei-
tung des Themas durch D. M. Lewis und P. J. Rhodes (freundl. Mitteilung von
Chr. Habicht).
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zeit19. Freilich steht man bei der Aufgabe, L cken in einem solchen
Formular auf den Buchstaben genau zu erg nzen, einem breiten
Variantenspektrum in den Vorlagen gegen ber. Die sprachlichen
Variationen sind im allgemeinen nach Zeit und Region einzugren-
zen, von Nuancen abgesehen. Doch selbst in ungef hr gleichzeitigen
Inschriften derselben Stadt treten vereinzelt formale Unterschiede
zutage. Von Kaunos liegen uns au er einem gut erhaltenen Dekret
(s. unten S. 29) nur wenige, sehr fragmentarische Exemplare aus der
hellenistischen Zeit vor, von anderen Gemeinden Kariens eine ganze
Reihe. F r die karologische Forschung am Paralleltext ist nun jedes
Wort, jede Schreibweise von Bedeutung. Aus diesem Grund soll im
folgenden Vergleichsmaterial reichlicher beigebracht werden, als dies
im Rahmen einer Edition des griechischen Textes allein erforderlich
w re20.

Auszugehen ist von dem erhaltenen Teil des griechischen Textes,
der - zun chst nur mit den a priori evidenten Worterg nzungen -
folgende Form hat:

1 Έδοξε Καυν[ίοις
2 ργου €ϊπποσθ[
3 λέα Λυσικλέ[
4 και Λυσικλέ[α
5 [Ά]θηναΐον προ[ξένους κ-
6 [α]ί εύεργέτας [ αύτο-
7 ύς και έκγόν[ους
8 ν αύτοΐς ε[

2.1. Das Pr skript (Z. 1-2)

Inhaltlich entsprechen sich in der griechischen und in der karischen
Version die Zeilen l und 2. Danach haben die Kaunier einen Be-
schlu gefa t. In diesem Zusammenhang wird ein Hipposthenes er-
w hnt.

Das lteste erhaltene Proxeniedekret (nicht die lteste bezeugte Proxenie) ist der
Text auf einer Stele von Eretria f r Aristoteles, Sohn des Cheilonios, IG XII Suppl.
549, aus dem 1. Drittel des 5. Jh.s. Etwa in derselben Epoche beginnen die uns
erhaltenen Exemplare von Athen: M. Walbank, Proxenies. Zu lasos s. u. Anm.
134. Zur Institution allgemein: Chr. Marek, Proxenie.
Die im folgenden zitierten griechischen Texte sind insoweit keine pr zise Wieder-
gabe des epigraphischen Befundes, als auf eckige Klammern bei sicheren Erg n-
zungen und Kennzeichnung des Zeilenumbruchs verzichtet wird.



Die karisch-griechische Bilingue von Kaunos 23

2.1.1. Die Namen
Es empfiehlt sich, die im Präskript vorkommenden Namen zuerst zu
betrachten und danach die Struktur des Präskriptformulars zu erör-
tern.

2.1.1.1. Die Kaunier
Auf der ersten Zeile des griechischen Textes ist der Name der be-
schließenden Gemeinde genannt: die Kaunier.

Daß die karische Version mit dem Stadtnamen bzw. einer Ablei-
tung davon, d. h. mit dem entsprechenden Ethnikon, beginnt, ist
völlig klar. Die Buchstabenfolge kbid läßt keinen Zweifel daran. Die
epichorische Form des Namens steht seit der Erschließung der
lykischen Trilingue aus dem Letoon fest: lykisch lautet das Ethnikon
Xbidenni (Z. 8.17f.24.28 lyk), der Stadtname also ybid-. Die karische
Form ist danach leicht zu identifizieren.

Offen bleibt die Form des Ethnikons, da Zeichen 5 der ersten Zeile,
wohl das eigentliche Suffix dieser Ableitung, wegen der Beschädi-
gung nicht festgelegt werden kann. Wie im epigraphischen Teil ge-
zeigt, kommen r, 6, 2> und Nr. 46 in Frage (vgl. oben S. 15). Weder
b noch r noch t2 scheinen in diesem Zusammenhang Sinn zu ma-
chen. Über P und Nr. 46 läßt sich nichts sagen, solange deren Laut-
wert offen bleibt. Zu beachten ist, daß in der aramäischen Version
der Trilingue vom Letoon als Ethnikon des Stadtnamens ein Wort
kbydSy verwendet wird (Z. 8 aram). Die Form läßt sich aus dem
Aramäischen nicht ableiten. Bereits A. Dupont-Sommer21 hat damit
das in der lydisch-aramäischen Bilingue von Sardes (Lyd. Inschr. l,
Z. 7 aram) erhaltene *p$$y „ephesisch", dem lydisch (Z. 7) ibsimsis
entspricht, verglichen und epichorischen Ursprung des Suffixes ver-
mutet22. Wenn dies zutrifft, müßte man dann eine Form *kbid$ an-
setzen? Ergibt sich daraus zugleich S als Lautwert von Zeichen 5 auf
der ersten Zeile? Von den in Frage kommenden Buchstaben bleibt,
wie dargetan, am ehesten P übrig. Läßt sich so dessen Lautwert be-
stimmen (vgl. S. 39)?

2.1.1.2. Hipposthenes
In der griechischen Version ist die Lücke am ersten Zeilenende, ob-
gleich sie nach der Ergänzung von (s. u.) nur noch etwa 7

21 Vgl. Fouilles de Xanthos VI145.
22 Vgl. dazu I.-J. Adiego, Kadmos 34, 1995, 20f., der dieser Interpretation der

aramäisch überlieferten Form zustimmt.
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bis 9 Buchstaben Platz bietet, nicht sicher zu erg nzen. Am n chsten
Zeilenanfang lesen wir ein Wortende im Genetiv (ΡΓΟΥ). Es folgt
der als ,Hipposthenes' zu erkennende Name23. Die Kasusendung steht
nicht fest. Diesen Namen syntaktisch zu koordinieren bestehen nach
Ma gabe griechischer Paralleltexte mehrere M glichkeiten.

Wenn der Genetiv ΡΓΟΥ zu einem Namen geh rt, dann kann
,Hipposthenes€ Vatersname sein oder Name einer zweiten Person.

Oft wird an dieser Stelle eines Dekretes vermerkt, auf wen die
Empfehlung bzw. das Gutachten, ber das die Gemeinde zu entschei-
den hatte, zur ckgeht: γνώμη του δεινός24. Der oder die namentlich
Genannten k nnen einfache B rger oder Amtsinhaber sein, wie ja
regelm ig die Beh rde allein oder eine Aufz hlung ihrer Mitglieder
erscheint, z. B. γνώμη στρατηγών, πρυτάνεων, τιμούχων u. v. a.
Diese Formel ist, stets in Verbindung mit Prytanen, auch in Kaunos
belegt25. Die Annahme einer Struktur Individualname-Vatersname
macht dann Schwierigkeiten, da in der Regel zwischen den Namens-

Der Name in Athen: Lexicon of Greek Personal Names II s. v.; ein Lakedaimonier:
Pausanias III 13,9; Arkadien: IG V 2, l col. II 63; Larisaier: Hippokrates, Epid.
5,14; auf Euboia, Thasos, Chios, Samos: Lexicon of Greek Personal Names I s. v.;
ein Krotoniat bei den von lamblich, De vita Pythagorica 267 aufgez hlten
Pythagoreern; ein Akragantiner: SEG XVI383 (Dodona, Epirus); ein Syrakusaner:
Polyb. VII 4,1; Kleinasien: v. Gaertringen, I. v. Priene Nr. 173; auch einen Kyzikener
nennt lamblich, De vita Pythagorica 267.
Dazu grundlegend H. M ller, Milesische Volksbeschl sse. Eine Untersuchung zur
Verfassungsgeschichte der Stadt Milet in hellenistischer Zeit, G ttingen 1976,86ff.
Im Dekret von Kaunos ber die Annahme der Beschl sse Smyrnas (s. o. Anm. 9):
πρυτάνεων γνώμη. Verweis auf die Beh rde, ohne Namensnennung im einzelnen,
ist die Regel. Mit namentlicher Aufz hlung der Beh rdenmitglieder vgl. z. B. I. v.
Ephesos Nr. 8 Z. 20f.: γνώμη προέδρων και του γραμματέως της βουλής
'Ασκληπιάδου τον Άσκληπιάδου του Εύβουλίδου; Kolophon: B. D. Merkt,
American Journal of Philology 56, 1935, 358ff. Nr. 1: γνώμη των δέκα Δημο-
κράτους του Μοιραδος, Άκάστου του Κλέωνος, Άριστέος τον Έκατωνύμου u.
a.; G. Kawerau - A. Rehm, Das Delphinion in Milet, Berlin 1914, 141 Z. Iff.:
γνώμη συνέδρων των αίρεθέντων, Εύδώρου του Σαμιάδου, Αντήνορος του
Εύανδρίδου, Αύτοκράτου του Ήγήμονος u. a., vgl. H. M ller, a. O.; W. Bl mel,
I. v. lasos Nr. 4, Z. 37: γνώμη Έρμοκράτου του Θεοδότου u. a.; Aphrodisias: A.
B ckh, Corpus Inscr. Grace. 2767 und Le Bas-Wadd. Nr. 1604 Z. 1-3: γνώμη
αρχόντων και Ύψικλέους του Ύψικλέους του Μενάνδρου γραμματέως δήμου
και Μενίππου του Τειμοκλέους του Πολεμάρχου του επί της χώρας στρατηγού.
Einzelne Personen mit und ohne Amtstitel: ΤΑΜ V l, 687 Z. 5ff.: γνώμη
γραμματέος του δήμου Μενάνδρου του Δημητρίου; R. Sherk, RDGE 65 D Z.
if.: εδοξεν τοις επί της Ασίας Έλλησιν, γνώμη του άρχιερέως Απολλώνιου του
Μηνοφίλου Άζανίτου; L. Robert, Sinuri Nr. 9 Ζ. 4-6: εδοξε τηι Πορμουνου
συγγενήαι· γνώμη Δράκοντος τον Ίατροκλείους. S. allgemein G. Klaffenbach
(Anm. 18) 71-74.
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bestandteilen, wenn sie im Genetiv stehen, der Artikel gesetzt wird.
Man z ge vor, da ,Hipposthenes' einen Kollegen meinte26. Entspre-
chend kann man erw gen: [γνώμη . 2-4 . ]ργου, Ίπποσθ[ένους]27.

Die Alternative besteht darin, den Genetiv von der Pr position
επί abh ngig zu sehen bzw. als genetivus temporis zu verstehen. Man
denkt in erster Linie an eine eponyme Datierung oder den Vermerk,
wer den Vorsitz f hrte. Im Gegensatz zum Verweis auf das Gutach-
ten, γνώμη, stehen Datierungen fast immer vor der Sanktionsformel.
Doch gibt es eine Reihe von Ausnahmen, darunter eine vorhelle-
nistische Inschrift aus lasos in Karien28. Dekrete von Kaunos aus
sp terer Zeit nennen als Eponymos den Priester, ιερεύς in der helle-
nistischen Zeit, στεφανηφόρος in der Kaiserzeit29. Schreibung eines
kurzen Namens auf der ersten Zeile, z. B. [εφ' ιερέως Πύ]ργου oder
[εφ5 ιερέως Γό]ργου, w re m glich, eines l ngeren, wenn der Genetiv
ohne Pr position stand, wie z. B. in Dekreten von Oropos30. Der
Sanktionsformel voran- oder nachgestellt schreiben Pr skripte (Vor-

Vgl. W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 306 Z. 1-2: γνώμη άρχόν[των - - - ο]υ, Ιάσονος,
Άμύντου; Nr. 102 Ζ. 7: γν[ώμη] αρχόντων Έκατόμνω, Λέοντος, Διογένου; Ε
Poljakov, L v. Tralleis I Nr. 21 Ζ. 2: γνώμη Διοκλείους, Ποσιδέου, Άριστέου,
Ούλιάδου, Π[- - -]. In einem Dekret von Lindos, Syll.3 340 (Ende 4.-Anf. 3. Jh.),
ist γνώμη weggelassen: εδοξε μαστροϊς και Λινδίοις, έπισταταν επειδή κτλ.
Da die Konzipienten des zu publizierenden Textes bei Beamten oder Funktions-
tr gern auf Angabe von Vatersnamen leicht verzichten konnten, wie viele Beispie-
le zeigen, erkl rt sich aus der lokalen Perspektive. Diese Leute waren am Ort un-
verwechselbar.
lasos: SEG XXXVI 982 C: εδοξεν τήι βουλήι και τώι δήμωι· επί στεφανηφόρο
Δείνωνος, μηνός Κολλυριώνος. Zur Datierung s. u. Anm. 134. Athen: M. Wal-
bank, Proxenies Nr. 49 (421/0): εδοχσεν τει βόλεϊ και τοι δέμοι, ηυιποθοντις
έπρυτάνευε, Προκλες έγραμμάτευε, Τίμιας έπεστάτε, Άριστίον ερχε, Θρασυκλέες
είπε. Argos: SEG Xffl 240 (vgl. XV 141-144): 'Αλιαίαι εδοξε τελείαι, Πανάμου
τετάρται δευτάται* άρήτευε βωλάς Νίκων κτλ., hnlich Mykenai: SEG ΠΙ 312.
Boioterbund: SEG XXV 553 (Mitte 4. Jh.): εδοξε τοι κοινοί Βοιωτών, Πιστολάω
άρχοντος. Gonnoi: B. Helly, Gonnoi, Amsterdam 1973, II Nr. 49 (Mitte 2. Jh.):
εδοξε τη πόλει, ταγευόντων κτλ. Koinon der Kreter: IG XII 3, 254: [εδοξ]ε τοις
συνέδροις και τώ[ι κοινώ]ι των Κρηταιέων Κνω[σοΐ έ]ν τώι συνλόγωι,
κορμι[όντων] εν Γόρτυνι μεν έ[πΙ τώ]ν Δυμάνων κτλ. Praisos: M. Guarducci, 1C
ΠΙ 6, 7: εδοξε τώι κόσμωι και τάι πόλι τάι Πραισίων, επί [..]ιδίου πρωτοκόσμου
και των άλλων συνκόσμων.
S. Anm. 227; weitere Belege in noch unver ffentlichten Urkunden.
SEG XXIV 343: ιερέως Λεάρχου; SEG XXVI604: Ιερέως Έρμοκράτου, Γοργίων
Γοργίππου είπεν.
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bild Athen) den oder die zur Zeit pr sidierenden Beamten31. In ei-
nem noch unver ffentlichten Text aus Kaunos sind es die Prytanen:
εφ' ιερέως [ ]μνους, εκκλησίας κ[υρίας] γενομένης, επί πρ[υτά-
νεων] των περί Σ[—]. Die Amtsbezeichnung kann auch wegfallen.
Geht man von diesem Sachverhalt aus, so ergeben sich bei einer
Koordination der Namen im Genetiv die Deutungsm glichkeiten,
da zwei Beamte bzw. Pr sidiumsmitglieder genannt sind oder da
,Hipposthenesc Vater des Erstgenannten ist; zwischen den Namens-
bestandteilen kann in diesem Fall der Artikel fehlen32.

Eine dritte Variante folgt aus der Annahme, da ,Hipposthenesc

im Nominativ steht und Subjekt eines neuen Satzes ist. Dann w re
nach einem Beamten oder Pr sidenten, dessen Name auf -ργος geen-
det h tte, Hipposthenes genannt als derjenige, der die Ehrung der
beiden Fremden beantragt hat, z. B.: [εφ9 Ιερέως Γό]ργου, Ίπποσθ[έ-
νης είπε].

In der karischen Version ist die Entsprechung zum griechischen
PN Ίπποσθ[ένης] wohl in der Buchstabenfolge i[... .]\ini zu suchen.
Sie l t sich unschwer erg nzen zu i[ppost]\ini. Das Einf gen von
f nf Zeichen im abgebrochenen Teil des Zeilenendes scheint m g-
lich. Eine Einsparung l t sich erzielen durch die einfache Setzung
des p und vielleicht auch durch die Anwendung des Zeichens Nr. 35
)(, f r das D. Schurr33 den Lautwert st wahrscheinlich gemacht und
als Transkription ξ vorgeschlagen hat.

Hingegen ist im karischen Text keine Transkription eines Personen-
namens auf -ργος zu erkennen. Sie w re aber analog zu den ande-
ren, in den Zeilen 2-5 in gleicher Folge wie im Griechischen wieder-

Odessos: G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae, Sofia 1956-
1964,12 43: έ'δοξε τώι δήμωι· έπιμηνιεύοντος Διογένου του Άντιθέου. Histria:
SEG XIX 467: [Εφ9] ίερέω Έστιαίου του Μικκαλίωνος, μηνός Ταυρεώνος, έ'δοξε
τήι βουλήι και τώι δήμωι· έπιμηνιεύοντος Εύπολέμου του Κλεομέδοντος οι
άρχοντες είπαν. Vgl. los: IG XII5,2 Β: εδοξεν τήι βουλήι και τώι δήμωι· Τιμοκλής
. . . έπεστάτε. Vergleichbare Formeln regelm ig in Tenos, z. B. IG XII 5,
798.802.820, und Amorgos-Arkesine, IG XII 7, 6.8.9. Dasselbe meint wohl auch
die Formel in Kalymna, M. Segre, Tituli Calymnii Nr. 1: εδοξε ται έκκλησίαι ται
Καλυμνίων, μηνός Άρταμιτίου, έπ9 Άριστολαίδα. Vgl. W. Bl mel, I. der
Rhodischen Peraia Nr. 701 (Pladasa), 319/8v. Chr.: επί Πισ[ ]νω Σαναμω
Κυδώρου.
Vgl. z. B. J. u. L. Robert, Amyzon Nr. 2: επί αρχόντων Παναμυω Υσσωλλου,
Υργα Κοτοβαλω, Τιμαγόρα Άριστοδάμου.
Kadmos 35,1996, 55-71, bes. 64-66. Die gleiche Identifikation hatte J. Ray, in:
Decifrazione 204 (zu MY A) mit gleicher Argumentation (karische Wiedergabe
von gyptischen Bastet-Namen) erwogen, allerdings dann als zu wenig gesichert
betrachtet.
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gegebenen Namen zu fordern. Weder s rual (Z. 2) noch uiomXn (Z.
1), die einzigen in Frage kommenden Buchstabensequenzen, k nnen
einen auf -ργος endenden Namen wiedergeben. Zwingend ist diese
Forderung nicht, k nnte doch die karische Version auf entbehrliche
Angaben der griechischen Urkunde verzichten. Man hat aber zu er-
w gen, da der auf -ργος endende Name auf den Kollegen (wenn
die Namen parallel stehen) bzw. auf den eigentlichen Akteur (wenn
Hipposthenes Vatersname war) zu beziehen ist: In beiden F llen ist
Weglassung im karischen Text wenig wahrscheinlich. Auch die drit-
te denkbare Variante mit βΙπποσθ[ένης είπε] h tte die kaum annehm-
bare Konsequenz, da ein Eponymos oder Pr sident weggelassen,
ein Antragsteller dagegen erw hnt wird.

Man sieht sich dann, was die griechische Version betrifft, gezwun-
gen, ganz davon abzusehen, da -ργου zu einem Personennamen
geh rt, und sucht statt dessen nach einem passenden Substantiv. Es
kommt die Amtsbezeichnung δημιουργός/δημιοργός, δημιεργός oder
dor. δαμιοργός in Betracht. Demiurgos bezeichnet urspr nglich je-
manden, der eine gemeinn tzige, ffentliche T tigkeit aus bt34. Das
Amt ist seit ltester Zeit vor allem auf der Peloponnesos anzutref-
fen35, jedoch auch auf den Inseln und an der kleinasiatischen K ste
in Knidos, Phaseiis und Aspendos36. Es entspricht andernorts dem

34 Hesychius: . . . και παρά τοις Δωριεΰσιν οι άρχοντες, τα δημόσια πράττοντες,
ωσπερ Άΰηνησιν οΐ δήμαρχοι. Vgl. G. Busolt, Griechische Staatskunde P, M n-
chen 1920,505ff.; K. Murakawa, Historia 6,1957,385ff.; breite Materialsamm-
lung und eingehende Behandlung bei Chr. Veligianni-Terzi, Damiurgen. Zur Ent-
wicklung einer Magistratur, Diss. Heidelberg 1977.

35 Schon in der ersten H lfte des 6. Jh.s in Argos (SEG XI 336) und Elis (SGDI
1153), sp ter in Troizen, Epidauros, Hermione, Megara, Messene sowie in Achaia,
wo Demiurgos sowohl die leitenden Beamten des Bundes (Polyb. ΧΧΙΠ 5,16) als
auch der Einzelstaaten (Aigion und Tritaia) bezeichnet. Belege bei G. Busolt, a.
O.; J. u. L. Robert, Bull. ep. 1959 Nr. 43: επί δαμιοργοΰ Νικόδημου auf einem
Stein unbekannter Herkunft. Die Autoren: „L'eponymie du damiurge reporte,
croyons-nous, au Peloponese."

36 Naxos: IG ΧΠ 5,38; Nisyros: IG XII3, 89.91, vgl. Syll.3 572 Z. 10; Telos: IG ΧΠ
3,34.35; Melos: IG ΧΠ 3,1104.1115b; Astypalaia: IG ΧΠ 3,168.174; Minoa auf
Amorgos: IG ΧΠ 7,241.245; Olus auf Kreta: M. Guarducci, 1C 122,4 V, Vffl-XI;
Kydonia: J. u. L. Robert, Bull. ep. 1961 Nr. 494; Samos: Chr. Habicht, Ath. Mitt.
87,1972, 225 Nr. 10, vgl. v. Gaertringen, I. v. Priene Nr. 67; Knidos: W. Bl mel,
I. v. Knidos I Nrr. 34.73.91.169.183.190; SGDI 3549,30, vgl. I. v. Knidos I Nr.
221 B Z. 5.18.34. Anstelle des Prytaneions hier ein Damiorgeion: ibid. 59.606
αίτησις εν δαμιοργείωι. Phaseiis (4. oder 3. Jh. v. Chr.): ΤΑΜ Π l, 1185; Aspendos
(4. Jh. v. Chr.): Chr. Veglianni-Terzi, a. O. 128 Nr. 3. In Kilikien, Hierapolis-
Kastabala (Ende 1. Jh. v. Chr. bis fr he Kaiserzeit): SEG XXXDC 1500, vgl. SEG
XXXVII1300.
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Prytanenamt. In Kaunos ist es nicht belegt. Dabei gilt es jedoch zu
bedenken, da wir aus einer so fr hen Zeit wie der, der unsere Ur-
kunde angeh rt, kein Vergleichsmaterial besitzen, und - was beson-
ders beachtenswert ist - der Demiurgos als Eponym in Kamiros auf
Rhodos vorkommt37. Offenbar von Rhodos aus hatte sich der Titel
zu einigen der Inseln (sicher Astypalaia, Nisyros, Telos38) verbreitet.
Es ist also nicht auszuschlie en, da er auch in dem auf dem Fest-
land direkt der Insel Rhodos gegen berliegenden Kaunos Anwen-
dung fand. Mit der bernahme einer Amtsbezeichnung von dorischen
Griechen korrespondiert der weiter unten noch darzulegende Sach-
verhalt (S. 47, 49), da die Kaunier in ihrer Landessprache griechi-
sche Eigennamen nach dorischen Formen bilden.

Unter Ber cksichtigung der Platzverh ltnisse ergibt sich als einzi-
ge wahrscheinliche Rekonstruktion des griechischen Textes:

1 Έδοξε Καυν[ίοις, επί δήμιου-]
2 ργοΰ Ίπποσθ[ένους· ]

2.1.2. Die Sanktionsformel
Die griechische Version beginnt mit der Sanktionsformel εδοξε
Καυνίοις39. Sie kennzeichnet die Urkunde als einen Beschlu der
Gemeinde, der in konventioneller Kurzform auf dem Stein ver f-
fentlicht ist. Genaue Parallelen f r diese Formel finden sich in den
Inschriften von Kaunos bisher nicht, doch ist sie in den Dekreten
sowohl Kariens, des brigen Kleinasiens als auch des Mutterlandes
nicht selten. Ob man an ihr erkennen kann, da es keine βουλή gab,
sondern allein die Versammlung der Kaunier, mu hier nicht ver-
folgt werden40. berblickt man die Belege, so scheint die Formel im

37 IG XII l, 696.703-705.
38 H. van Gelder, Geschichte der alten Rhodier, Den Haag 1900, 183ff.
39 εδοξε Καυν[ίων τώι δήμωι / τήι πόλει] oder l ngere Formeln k nnen aus Platz-

gr nden ausgeschlossen werden.
40 Vgl. zu der Formel in der Region: J. u. L. Robert, Amyzon 110; Karien: SEG XLIII

704: εδοξεν Εύρωμεϋσιν; W. Bl mel, I. v. Knidos passim: εδοξεν Κνιδίοις; W.
Bl mel, I. v. Mylasa II Nr. 961: εδοξε Κιλδαρεΰσιν; Μ. ζ. §ahin, I. v. Stratonikeia
Nr. 501: εδοξεν Κοαρενδεΰσιν; ibid. Nr. 503: εδοξε Κοαρανζεΰσιν (dieselbe Ge-
meinde); Amyzon: J. u. L. Robert, Amyzon Nr. 2 Z. 7f.: εδοξεν Άμυζονεΰσιν;
Mylasa: W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 1-3 (Syll.3 167): εδοξε Μυλασευσιν; J.
Crampa, Labraunda Nr. 42: Πιξωδάρου ξαιτραπεύοντος· εδοξεν Πλατασευσιν
(vgl. ibid. Nr. 40: εδοξε Μαυσσώλλωι και [9Αρτε]μισίηι). Auf Delos (Ende 5.-
Anf. 4. Jh.) I. Delos 71: εδοξεν τήι βουλήι και Δηλίοισιν; Kalymna, M. Segre,
Tituli Calymnii l C: εδοξε Καλυμνίοις. Im Mutterland z. B. in Alea, Arkadien
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4. und fr hen 3. Jh. v. Chr. verbreitet gewesen zu sein. In den mei-
sten hellenistischen Pr skripten sind βουλή και δήμος oder πόλις
των δεινών genannt, so in Kaunos: Das gut erhaltene Beispiel des
kaunischen Psephismas aus dem 2. Jh. v. Chr., das die Antwort auf
das Ehrendekret Smyrnas f r fremde Richter aus Kaunos und ihren
Sekret r beinhaltet, lautet wie folgt41: Έπι ιερέως Μηνοδώρου του
Αθηνοδώρου του Αλεξίου, μηνός Ίλαστηριώνος· εδοξε Καυνίων
τήι βουλήι και τώι δήμωι* πρυτάνεων γνώμη. Weitere, noch unver-

ffentlichte Dekretfragmente aus Kaunos, die den Buchstabenformen
nach zu urteilen dem hellenistischen Zeitalter angeh ren, schreiben
gem diesem Muster. Wie hier lassen sich auch innerhalb der Text-
sammlungen anderer St dte verschiedene Pr skriptformulare beob-
achten, beispielgebend daf r ist Athen42.

In der karischen Version bleiben als Bestandteile des Pr skripts
die Buchstabenfolgen uiomXn auf Z. l und s rual auf Z. 2. Am Ende
von Z. 2 beginnt mit dem Personennamen nik[—]\3lan sicher der
erste Teil des Beschlusses.

Die erste Folge (uiomXn) enth lt dann fast zwingend die Wieder-
gabe des Begriffs „beschlie en", f r den eine ganze Reihe semanti-
scher und damit auch syntaktischer Varianten denkbar ist. Eine
Schwierigkeit besteht darin, da die Abtrennung nach vorn nicht
mit Sicherheit getroffen werden kann. Geh rt u noch zur Endung
des Ethnikons? Vielleicht l t sich eine Entscheidung aus dem Frag-
ment 30* gewinnen, das wahrscheinlich zu der gro en Inschrift 16
R-D von Kaunos geh rt.43 Dort liest man auf Z. 2 die Folge ύοιηλη44.

(5.-A. Jh.), SGDI1183: έδοξεν Άλειοΐσι; in Epirus SGDI 1338.1340: εδοξε τοις
Άπειρώταις, έδοξε τοις Μολοσσοΐς. Verwandt sind Ausdr cke wie: Λαμιεΐς
έδωκαν προξενίαν κτλ. (IG DC 2,60), Φεραΐοι έδωκαν (SEG XXffl 418-425 u. a.
Ο.), Μολοσσοί έδωκαν (Ρ. Cabanes, L'Epire de la mort de Pyrrhos la conquete
romaine, Paris 1976, 539f. Nr. 3), Όλβιοπολιται έδωκαν (V. Latyschev,
Inscriptiones Antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae, Peters-
burg 1895-1901, 20.21), alle Beispiele aus dem 4. Jh. v. Chr.
L. Robert, Hellenica ΥΠ, Paris 1949,171-188, Zitat auf S. 174 Z. 66f.
Vgl. z. B. das Dekret M. Walbank, Proxenies Nr. 49 (421/0) f r Asteas von Aleia
mit dem Psephisma IG Π2 844 (Ende 3. Jh.) f r Eumaridas von Kydonia. S. allge-
mein G. Klaffenbach (Anm. 18) 75.
Vgl. oben Anm. 4 und unten S. 43-45.
Die bliche Lesung ist aromAn. Dazu ist zu sagen, da das erste Zeichen (A gele-
sen) auf der von O. Masson publizierten wie auf der von Chr. Marek angefertigten
Photographic nicht klar zu erkennen ist. A ist m glich, doch ist das f r unser
Problem irrelevant. Wichtiger scheint, da bei dem Zeichen Z. 2.2 (insbesondere
auf der Aufnahme von Chr. Marek) eine waagerechte Haste auf der unteren Zeilen-
linie deutlich zu erkennen ist. Entscheidend ist, da bei den sicheren Belegen f r F
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Liegt tatsächlich dasselbe Wort vor, fällt auf, daß an Stelle von ui
nur u steht. Wie man das Fehlen von i auch erklären will, am Anfang
des Wortes hat man mit einem M-Laut zu rechnen. Auf jeden Fall
wird man die ganze Folge, wo immer sie einsetzt, als ein einziges
Wort zu betrachten haben. Da dieses auf -n ausgeht, kann man eine
Verbalform der 3. Person Plural im Präteritum vermuten (vgl. auch
unten S. 38 zu Z. 7). Die Form entspräche dann einem Verb mit der
allgemeinen Bedeutung „beschließen". Zu beachten ist, daß die In-
schrift 16 R-D Z. l mit der Lautfolge ] # einsetzt. Ist diese zu
[ui]omXft (evtl. [ ] ) zu ergänzen? Das Zeichen Nr. 37 ft könn-
te eine Verbalendung wiedergeben. Daß die Wortgrenze hinter die-
sem nicht gedeuteten Zeichen liegt, läßt sich daraus vermuten, daß
die sich anschließende Buchstabenfolge qrds auch in 16 R-D Z. 8
und in der Inschrift von Kildara 11 R-D Z. 2 zu lesen ist, also wohl
Wortcharakter hat45.

Im Kontext des Ingresses fehlt noch die aus dem griechischen nicht
sicher zu erschließende Angabe des Amtes oder der Funktion des
Hipposthenes. Es liegt nahe, in den sechs Buchstaben sörual die Amts-
bezeichnung zu finden. Daß karische Wörter mit der Folge so begin-
nen, ist gut bezeugt46. Ebenso ist -al als Nominalsuffix zu belegen47.

(= r) in dem Fragment 30* (Z. 1.8. 2.7. 3.3) die obere waagerechte Haste in der
Aufnahme bei O. Masson durchwegs eine Länge von 0.5 cm aufweist, während
sie bei dem sicheren Beispiel für E (Z. 3.7) lediglich 0.4 cm mißt. Die gleiche Länge
hat sie bei dem in Frage stehenden Zeichen Z. 2.2, das demnach als E zu lesen ist.
Zu bemerken bleibt, daß auch im karischen Text von 44* E kürzere waagerechte
Hasten hat als F (vgl. oben S. 12).

45 Vgl. I.-J. Adiego, Kadmos 32, 1993, 94 mit einer Vermutung zur Bedeutung
(„Burg").

46 Karische Wörter beginnen, soweit erkennbar, nie mit einfachem 0, vgl. I.-J. Adiego,
Kadmos 32,1993, 93; D. Schurr, Kadmos 35,1996, 66. Das schließt die an sich
mögliche Abtrennung i\ppost]\inis örual „des Hipposthenes Meinung (o. ä.)" (sie
würde griechischem * entsprechen) aus, obschon sich grie-
chische Parallelen dafür ergäben. Vgl. oben Anm. 25.

47 Nach I.-J. Adiego, Diss. 282 § 3.2 finden sich keine auf -/ ausgehenden Nomina.
Es gibt aber keinen zwingenden Grund, Wörter wie qusal Th 59, siral M 41,
eüpsal Bu M 55, eumabnasal Bu M 51 nicht als Nomina zu betrachten.
Zu den Belegen aus Buhen bemerkt I.-J. Adiego, man habe in ihnen Verbalformen
sehen wollen. Diese Auffassung hat tatsächlich J. Ray, Kadmos 29,1990,70 § 3.2
vertreten, der damals das am Schluß stehende Delta-Zeichen noch mit d identifi-
zierte. In Decifrazione 205 liest J. Ray eumab(?)nasal, sieht aber darin immer
noch eine Verbalform. Als Endung der 3. Person Sing, des Präteritums betrachtet
-/ auch M. Janda, in: Decifrazione 178. Würde man das akzeptieren, in sdrual also
eine Verbalform sehen, könnte man annehmen, es läge eine Entsprechung zu der
griechischen Formel [ ] vor. Daß deren Auftreten im Zusammen-
hang unwahrscheinlich ist, ist oben S. 26f. gezeigt.
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Syntaktisch ergibt sich am einfachsten die Annahme eines nominalen
Zustandssatzes (im semitischen Sinne). Der karische Text läßt sich
dann folgendermaßen konstituieren:

1 kbid[f] uiomXn [ -]
2 ini sörual nik[

Zu übersetzen wäre:
Die Kaunier haben beschlossen - Hipposth-
enes war sörual: Nik[

2.2. Der Beschluß
Den Rest des Textes bildet der Inhalt des Beschlusses. Vordergrün-
dig zerfällt er in zwei Teile:
1) Verleihung der Proxenie und Ernennung zum Euergeten (Z. 2-9)
2) Privilegien (Z. 9-18).
Die hier vorzunehmende Aufteilung ergibt sich aus dem Erhaltungs-
zustand der griechischen Version: Gut erhalten ist dort nur Teil 1).
Teil 2) läßt sich aus anderen Proxeniebeschlüssen einigermaßen re-
konstruieren, aber nicht im genauen Wortlaut konstituieren. Danach
wird im folgenden geschieden.

2.2.1. Die Verleihung des Proxenos- und des Euergetentitels
Wiederum ergibt sich eine Scheidung, diesmal aus rein praktischen
Gründen: Auf den Z. 2-7 des karischen Textes werden die Namen
der Honoranden aufgeführt, bevor die Ernennung zu Proxenoi und
Euergeten ausgesprochen wird. Die Namen sind ihrer Herkunft nach
griechisch und im griechischen Text weitgehend erhalten. Daher ist
es richtig, sie gesondert zu besprechen, zumal die bilinguale Situati-
on hier am klarsten faßbar und auszuwerten ist. Die Passage hat
damit eine zentrale Bedeutung für die Relevanz des gesamten Doku-
ments (vgl. dazu unten S. 46f.).

2.2.1.1. Die Namen der Honoranden (Z. 2-7)
Wie der karische Text klar zeigt, werden zwei Namen genannt, die
auf Z. 4 durch die sicher gedeutete Konjunktion sb verbunden sind:
Z. 2-4: nik[—]!3lanlüsiklas[—]!4ot2onosn
Z. 4-6: (sb) lüs[—]l5anlusikrat2as[~]l6ot2onosn.
Auf die gleiche Annahme führt die griechische Version, in welcher
die Verbindung durch geschieht:
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Z. 2-3 [—]|3ΛΕΑ ΛΥΣΙΚΛΕ[ ]
Ζ. 4-5 Ι4(και) ΛΥΣΙΚΛΕ[ ]|5 [Α]ΘΗΝΑΙΟΝ
Am Beginn der Zeile 3 ist der Akkusativ eines im Nominativ auf
-λης endenden Personennamens erhalten. Die parataktischen Akkusa-
tivformen [Ά]ΰηνάίον in Z. 5 und εύεργέτας in Z. 6 lassen erken-
nen, da wir die bliche auf das Pr skript folgende Infinitiv-
konstruktion vor uns haben, die den Inhalt des Beschlusses wieder-
gibt48, und da die im Akkusativ stehenden Namen die Honoranden
bezeichnen.

Es ergibt sich daraus klar, da der Name Lysikles zweimal vor-
kommt, einmal (Z. 3 gr) als Vatersname des Erstgenannten, also im
Genetiv, einmal (Z. 4 gr) als Individualname des Zweitgenannten,
offensichtlich im Akkusativ.

Der Name des Erstgenannten beginnt, wie der karische Text (Z. 2
kar) zeigt, mit Nik-, er endet in beiden Versionen auf -lan bzw. -λεα
im Akkusativ. Daraus ergibt sich zwingend ein Name Nik[ok]les.

Der Vatersname des Zweitgenannten ist nach dem karischen Text
(Z. 5 kar) Lysikrates. Dieser ist nach dem Bruch Z. 4 gr zu erg nzen.

Es ist m glich, aber nicht sicher, da die beiden Proxenoi Vater
und Sohn waren. Die Reihenfolge der Namen spricht aber dagegen,
denn der Vater sollte normalerweise vor dem Sohn genannt sein49.

Die beiden Personen werden im Karischen mit dem Attribut
ot2onosn versehen. Der griechische Text kennzeichnet den zweiten
der Beg nstigten als Α]ΘΗΝΑΙΟΝ. Man wird nicht um die Annah-
me herumkommen, die beiden W rter gleichzusetzen und das karische
ot2onosn als Wiedergabe des griechischen Ethnikons zu betrachten.

Eine Besonderheit liegt vor in der Wiederholung des Ethnikons.
Wenn zwei oder mehrere Honoranden aus derselben Stadt stammen,
geben die Urkunden in aller Regel die Herkunftsbezeichnung nur
einmal im Plural50. Man w rde also auch hier erwarten, da es „den

Hierzu allgemein G. Klaffenbach (Anm. 18) 71.
S. das Dekret von Stratos in Akarnanien, folgende Anm.
Wenige Beispiele: SEG XIII243 (Argos); IG VII4256 (Oropos); IG VII1728 und
A. D. Keramopoullos, Αρχαιολογική Έφημερίς 1936,40f. Nr. 214.215; IG IX l,
99 (Phokerbund); IG XI4,530.584 (Delos) und v. a. Vgl. insbesondere die Dekre-
te f r die Richterdelegationen. Wiederholung des Ethnikons bei Namenreihen der
in Listenform ver ffentlichten Proxeniedekrete d rfen nicht als Parallele zu unse-
rer Urkunde herangezogen werden, da diese Listen auf dem Stein ber l ngere
Zeit gef hrt wurden und auch unmittelbar aufeinander folgende Eintragungen
nicht gleichzeitig entstanden sein m ssen. S. zu den Listen allgemein Chr. Marek,
Proxenie 134ff.
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Nikokles, Sohn des Lysikles, und den Lysikles, Sohn des Lysikrates,
Αθηναίους" hie e. Ohne Kenntnis des karischen Textes k nnte man
deshalb erw gen, ob die beiden M nner nicht B rger verschiedener
St dte seien. Aber das ist zu verwerfen: Die Erg nzung von Αθήναιον
in Zeile 3 ist auf Grund der in Z. 4 und Z. 6 der karischen Inschrift
identischen Lautung ot2onosn abgesichert. Beide Honoranden sind
Athener. Un blich, wie eine solche Wiederholung im Formelschatz
der Ehrendekrete sein mag, ist sie doch nicht ganz ohne Parallelen.
In den Kompendien der aitolischen Proxeniedekrete des 3. Jh.s fin-
det sich folgender Eintrag51: ΣωσικράτειΜιλτιάδου Αθηναίοι, Περι-
άνδρωι Εύμάχου Αθηναίοι, εγγυοι Άγέμαχος Φολάντιος, *Αγις
Δεξιεύς. Die Nennung der B rgen an dieser Stelle schlie t aus, da
es sich um Eintragungen mit zeitlichem Abstand handelt, es sind
Honoranden eines Dekretes. Das Kompendium der Proxeniebe-
schl sse von Olus auf Kreta enth lt die Ehrung einer gro en Gruppe
von 29 Personen52, die Namenreihe beginnt so: Άπολλόδοτον'Αγη-
σίονος Τόδιον, Τίμαιον Άμφιτίμου Τόδιον, Δαμόνομον 'Αρίστο-
νος Τόδιος (sic), 'Αριστοκράτη Απολλοδώρου Τόδιον, die nach-
folgenden 25 Namen haben kein Ethnikon. Auch ein athenischer
Ehrenbeschlu f r f nf Rhodier, viertes oder vielleicht drittes Jahr-
hundert (stoichedon geschrieben), wiederholt hinter jedem Namen
das Ethnikon53. Ein Psephisma der kretischen Stadt Praisos54 formu-
liert: εδοξε Πραισίον τοις άρχουσι καίτοι κοινοί, εκκλησίας κυρίας
γενομένης· Λέοντα Παυσ[ανία] Αθήναιον και Θράσον[α Θρα]σο-
νίδ[α] Αθήναιον κτλ. Schlie lich sei eine Proxenie von Histiaia auf
Euboia angef hrt, die um 300 v. Chr. datiert wird55: Άριστοφάντοι

Einige ungew hnliche Formulierungen kommen vor: Megara, IG ΥΠ 5 u. 6, ver-
ffentlicht ca. 239/8-235/4 v. Chr. zwei gesonderte Dekrete f r Kleon S. d. Kleon

und f r Philon S. d. Kleon aus Erythrai; Stratos in Akarnanien, IG DC l2 2, 390
vom Ende des 5. Jh.s: εδοξε ται πόλι των Στρατίων Λυσίαι τώι Κάλλια τώι
Μεγαρεΐ και Άριστίωνι τώι Λυσία και Καλλίπωι (sic) τώι Λυσία προξενίαν δόμεν
κτλ.; vgl. Kalymna, M. Segre, Tituli Calymnii 1 Β: Διοσκουρίδαν τον Δελφόν και
Άλεξίδικον εύεργέτας και προξένους ήμεν. Merkw rdig ist die eretrische In-
schrift IG XII 9, 221. Der Steinmetz hat in ihr hinter dem Namen des Proxenos
jedesmal Platz gelassen, um den Vatersnamen und das Ethnikon sp ter nachtra-
gen zu k nnen.

51 IG Di l21, 25 Z. 69f.
52 M. Guarducci, 1C I 22, 4 A I (Mitte 3. Jh.); s. zu dieser Inschrift Chr. Marek,

Proxenie 320.
53 SEGXXX65.
54 M. Guarducci, 1C ΠΙ 6, 9.
55 SEGXXDC817.
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Μούτωνος Λαρισαίωι, Καλλικλεϊ Νικοκλέα Λαρισαίωι έδωκε ό
δήμος Έστιαέων προξενίαν.

Die karische und die griechische Version sind demnach folgender-
ma en zu konstituieren56:
Z. 2-4: nik[ok]!3lan I siklas[n]l4ot2onosn
Z. 4-6: sb l s[ikl]!5an Iusikrat2as[n]l6ot2onosn.
Z. 2-3: [Νικοκ]|3λέα Λυσικλέ[ους Αθήναιον]
Z. 4-5: l4 και Λυσικλέ[α Λυσικράτους]]5 [Αθήναιον
Daraus ergeben sich mehrere wichtige Folgerungen und Erkenntnis-
se f r die karische Schrift und die karische Sprache.

Die Gleichungen oPonosn - Άΰηναΐον sowie l sikraPas = Λυσι-
κράτους machen deutlich, da das Zeichen P einer griechischen den-
talen Tenuis, durch Tau oder Theta wiedergegeben, entspricht. Die
bisherige Transkription als S beruht auf den in gypten feststellba-
ren Parallelen mit gyptischen Namen und Namensformen. An sich
ist es denkbar, da aufgrund irgendwelcher Analogien der griechi-
sche ί-Laut mit einem Zeichen f r S wiedergeben wird. Daf r spricht
aber nichts. Der Buchstabe wird daher mit t2 umschrieben, die bei-
den Namen also ot2onosn und I sikrat2as. Vgl. auch unten S. 46f.

ber die lautliche Relation im Vokalismus der Entsprechung
ot2onosn = Αθήναιον bzw. nicht-ionisch-attisch Άθαναΐον soll
unten S. 47 kurz gehandelt werden.

Da im Karischen im Akkusativ die Endung -(a)n, im Genetiv
~(a)s lautet, ist nicht zu bezweifeln. Die Syntax des Griechischen:
Individualname im Akkusativ und Vatersname im Genetiv macht
das klar. Das ist auch schon lange so angenommen worden57, nur
wird die Endung des Genetivs au erhalb von Kaunos gew hnlich
mit -s geschrieben58.

56 Einzelheiten der Ausgestaltung des karischen Textes werden weiter unten begr n-
det. Zur kontrahierten Schreibweise bei den Kasusendungen der Namen im Grie-
chischen s. oben S. 19f.

57 Vgl. die Zusammenstellungen von J. Ray, Kadmos 29,1990,60-66 (zum Genetiv),
65 S 1.8 (zum Akkusativ); D. Schurr, Kadmos 31, 1992, 154f. (ganzes
rekonstruierbares Kasussystem); I.-J. Adiego, Diss. 279f. (zum Genetiv); dens., in:
Decifrazione 52-54 (Kasussystem); J. Braun, Rocznik Orientalistyczny 50,1995,
41 (Kasussystem).

58 Vgl. dazu J. Ray, Kadmos 29,1990,58f. S 0.3, 60ff., und I.-J. Adiego, Diss. 277f.
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Zu fragen bleibt, wie die Form ot2onosn ableitungsm ig zu ver-
stehen ist. Das Wort erf llt die Funktion eines Ethnikons, syntak-
tisch also einer Apposition, und steht somit im gleichen Kasus wie
das Beziehungswort. Das schlie ende -n ist deshalb zweifellos die
Endung des Akkusativs. Das davorstehende -s- mu die Zugeh rig-
keit zum zugrundeliegenden Nomen *ot2ono „Athen" bezeichnen,
also „genetivische" Funktion haben. Die Kombination von -s- mit
-n ist dann ein Beleg f r die l ngst angenommene Existenz des adiecti-
vum genetivale im Karischen59.

Man kann vermuten, da f r die karischen Entsprechungen der
griechischen patronymischen Genetive bei den Namen der Hono-
randen die gleiche Regelung gilt60. Dementsprechend ist der karische
Text oben gestaltet (l siklas[n] und I sikrat2as[n\). Die Anf gung
eines n am Ende der erhaltenen Zeilen 3 und 5 erh lt Wahrschein-
lichkeit auch dadurch, da die Platzverh ltnisse eine Verl ngerung
des am Zeilenende stehenden Wortes nahelegen. Vgl. aber ber den
ganzen Zusammenhang der adjektivischen Ableitungen, gerade im
Zusammenhang mit den Ethnika, auch unten S. 48f.

2.2.1.2. Die Verleihung der Titel (Z. 6-9)
Den Namen folgt die Verleihung des Proxenos- und Euergetentitels.
Die griechische Fassung ist folgenderma en anzusetzen (die Perso-
nennamen m ssen eingeschlossen werden, da sie f r die syntakti-
sche Struktur notwendig sind; aufgef hrt werden nur die beiden
Individualnamen):
Z. 2-7 [Νικοκ]λέα ... και... Λυσικλέ[α ...].. .|5... προ[ξένους
είναι κ]|6[α]ι εύεργέτας [Καυνίων αύτο]|7ύς και έκγόν[ους κτλ.]
Ma gebend f r die Konstituierung des griechischen Wortlautes sind
die parallelen Formulierungen zahlreicher sonst erhaltener Proxe-
niedekrete. Aus den Akkusativendungen ist die Struktur sicher zu

59 Vgl. z. B. G. Neumann, in: Decifrazione 23 „Adiectiva genetivalia . . . sind zu
erwarten". Ausf hrlich dazu I.-J. Adiego, in: Decifrazione 54.

60 Belegt ist das Adiectivum genetivale beim Genetiv eines Personennamens wahr-
scheinlich in der Inschrift 10 R-D aus dem Sinuriheiligtum (vgl. dazu unten S.
51f.), wo dem griechischen Genetiv Πονμοοννου die Form pnmnnsn (Z. 2) zu
entsprechen scheint, vermutlich eine Kombination von Suffix (-s) und Akkusativ-
endung, doch ist leider der syntaktische Kontext v llig unklar. Die Kombination
der griechischen mit der karischen Form wird D. Schurr, Kadmos 31,1992, 138
verdankt. Zur morphologischen und syntaktischen Deutung vgl. I.-J. Adiego, in:
Decifrazione 54.
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erschlie en, und der Text mit den erhaltenen Wortfragmenten leicht
zu rekonstruieren. Die Erg nzung von Καυνίων in der L cke in Zei-
le 6 hat f r sich die Analogie zahlreicher Proxenieformeln, in denen
eine Wiederholung des Namens der beschlie enden Gemeinde vor-
kommt: der Betreffende ist zum Euergeten der Kaunier usw. erkl rt
worden. Die im folgenden ausgew hlten Beispiele stammen gr -
tenteils aus dem 4. Jh. v. Chr.:

Maussollos und Artemisia61: είναι αυτούς προξένους και εύερ-
γέτας. Plataseis62: πρόξενον είναι και εύεργέτην και πολίτην αυτόν
και εγγονούς. lasos63: άναγράψαι πρόξενον και εύεργέτην Ιάσεων
αυτόν και έκγόνος. Vgl.64: παΐδας Πελδεμιος Μύρμηκα και Μανην
και Ταργήλιον πρόξενος είναι Ιάσεων και εύεργέτας. Knidos65:
αυτόν και εγγονούς προξένους ήμεν τας πολιός. Erythrai66j είναι
εόεργέτην της πόλεως και πρόξενον και πολίτην. Limyra67: είναι δε
αυτούς και εύεργέτας και προξένους της Λιμυρέων πόλεως. Athen68:
είναι αυτόν πρόξενον και εύεργέτην του δήμου του Αθηναίων και
αυτόν και έκγόνους. Messene69: Μέναλκον Άριστομένεος
Ζακύνθιον πρόξενον εΐμεν και εύεργέταν Μεσσανίων αυτόν και
έκγόνους. Koinon der Arkader70: πρόξενον και εύεργέτην είναι
Άρκάδων πάντων αυτόν και γένος. Alea in Arkadien71: πρόξενον
και εύεργέταν των Άλειών γράφσαι. Oropos72: Άμύνταν Περδίκκα
bzw. Άμύνταν Άντιόχου Μακεδόνα πρόξενον ειν (sic) Ώρωπίων
και εύεργέτην. Boioterbund73: πρόξενον ειμεν Βοιωτών και
εύεργέταν Άννόβαν Αζρουβω Καρχηδόνιον. Poteidaia74: πρόξενον
και εύεργέτην της πόλεως άναγράψαι αυτόν. Eretria75: πρόξενον
και εύεργέτην Έρετριέων αυτόν και έκγόνους. Interessant ist die
Verschreibung des Steinmetzen oder Konzipienten in einer Inschrift

61 J. Crampa, Labraunda Nr. 40.
62 J. Crampa, Labraunda Nr. 42.
63 SEG XXXVI 982 B Z. 4-6.
64 SEG XXXVI983 Z. 6ff.
65 W. Bl mel, I. v. Knidos I Nr. 5.
66 Engelmann-Merkelbach, I. v. Erythrai I Nr. 8.
67 SEGXXV 929.
68 SEG XL 74 Z. 21.
69 IG V l, 1425, vgl. SEG XI1030 (mit anderer Datierung).
70 Syll.3183.
71 SGDI1183.
72 Syll.3258.
73 Syll.3179 und SEG XXHI277; vgl. Orchomenos im 3. Jh.: SEG XXXIX 440.441.
74 SEG XXXVIII 662.
75 IG XII 9, 221 Z. 8-10.
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des 3. Jh.s von Gortyn: Νικόμαχος Κράτητος Σάμιος Γορτυνίων
πρόξενον αυτός και εγονοι.

Der in interpretierter Form gestaltete einschl gige Text lautet im
karischen Teil:
nik[ok]lan ... sb l s[ikl]an ... l 6 . . . sarni[—]!7mdoQun sb undo[-
—]!8t2XP kbd nP sb 46o[—-]!9olP ot2rP
Die Interpretation des karischen Textes hat auszugehen von dem in
Z. 8 sicher zu lesenden Wort kbd nf?. Nach den eben erw hnten
griechischen Parallelen kann man nicht daran zweifeln, da die Laut-
folge kbd- auf den Namen von Kaunos zu beziehen ist. Erwartet
wird eine Ethnikonbildung, wie es die griechischen Formulierungen
nahelegen. Diese liegt in der ganzen Zeichenfolge kbd nf? vor. Das
Element - n- entspricht offensichtlich dem luwischen Suffix -wanni
(vgl. auch unten S. 50).

Wenn diese berlegungen richtig sind, ergibt sich ein Fixpunkt
f r alles weitere. Zwischen den Namen der Beg nstigten und dem
Ethnikon mu n mlich das Syntagma „sie sollen Proxenoi und
Euergeten sein" Platz finden. Das betrifft die folgenden karischen
W rter:
sarni[—JPmdoQun sb undo[—]!8t2XP.
Man wird nicht auf ein Verb verzichten k nnen. Aus dem griechi-
schen Wortlaut w rde man auf ein Wort der Bedeutung „sein" schlie-
en. Vielleicht liegt es aber n her, sich an dem einzigen aus Kleinasi-

en erhaltenen epichorischen Gesetzestext, der Trilingue aus dem
Letoon, zu orientieren, die sich stilistisch dadurch auszeichnet, da
die einzelnen Bestimmungen nicht vom einleitenden Verb des Be-
schlie ens abh ngig sind, sondern ihrerseits durch ein eigenes Ver-
bum eingef hrt werden, welches auf das Handeln der beschlie en-
den K perschaft hinweist: (Z. 7 lyk) mmaite „sie haben errichtet",
(Z. 9 lyk) sennaite „und sie haben ihn gemacht", (Z. 11/12 lyk)
seipiyete „und sie haben ihm gegeben" usw.

Versucht man von diesen Voraussetzungen her weiterzugehen, so
dr ngt sich zun chst die Beobachtung auf, da in der Umgebung
mehrere W rter mit dem Zeichen P enden (un o[—]I8Z2AP kbd nR
sb 46o[—-]Ι9ο/Ρ oi2rP), somit also denselben Ausgang haben wie das
Ethnikon kbd nf?. Sie werden mit diesem syntaktisch koordiniert
sein. Betrachtet man das Ethnikon, wie es sehr wahrscheinlich ist,
als Adjektiv („kaunisch"), folgt daraus, da es die W rter sind, von
denen im griechischen Text der mit Sicherheit erg nzte possessive
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Genetiv [Καυνιων] abh ngig ist, προ[ξένους είναι κα]ι εύεργέτας
und αύτο]ύς και έκγόν[ους. Nimmt man das ernst, ergibt sich f r
das unmittelbar vor dem Ethnikon stehende un o[—-]Ζ2λΡ fast zwin-
gend die Entsprechung zu εύεργέτας und damit dessen Bedeutung.
Etymologisch l t sich vielleicht die Folge -ΐ2λ- als Suffix eines No-
men agentis herausl sen, das man gerne mit dem gleichbedeutenden
hethitischen -talla- verbinden w rde, auch wenn dieses im Luwischen
nicht bezeugt ist76. Kann man das auf der vorhergehenden Zeile er-
haltene undo wirklich als zugeh rig betrachten, l t sich dann eine
Wurzel d/δο- mit der Bedeutung „tun, machen" erschlie en? Als ety-
mologische Verkn pfung bietet sich luw. tuwa- „setzen, stellen" an77.
Hinter un- w re der Begriff „gut" zu suchen, doch d rfte das sprach-
vergleichend schwer zu st tzen sein.

Als Verbalform empfiehlt sich dann [—]\mdoClun, dessen Anfang
leider nicht feststeht, dessen Endung -n aber als Pr teritalform der 3.
Person des Plural leicht verst ndlich w re (vgl. oben S. 30). Zu ber-
setzen w re: „sie haben eingesetzt als", „sie haben gemacht zu". Da
Ω so gut wie immer als bergangslaut zwischen o- und w-Lauten
auftritt, kann man mit einer Endung -un und einer Wurzel (im)do-
rechnen. Ist dies die gleiche Wurzel d/δο- „machen"? Ein Unterschied
zum lykischen Gesetzestext ist dabei nicht zu verkennen: in der
lykischen Gestaltung stehen die bergeordneten Verben am Anfang
der jeweiligen Verf gung, im Karischen w re das Verb in die Geset-
zesbestimmung eingeschoben.

Als auf P ausgehende W rter bleiben hinter dem Ethnikon kbd nf?
die nach vorn durch sb verbundenen 46o[—]o/P und ot2rP. Zieht
man wiederum den griechischen Text zu Rate, findet man an dersel-
ben Stelle die F gung [αύτο]|ύς και έκγόν[ους]. Erneut ist die in-
haltliche Entsprechung plausibel, die sprachliche Identifizierung im
einzelnen aber kaum m glich. Zu beachten ist die Stellung der Kon-
junktion sb „und", die nicht recht zur griechischen Formulierung
passen will. Am einfachsten ist die Annahme, im Karischen werde
lediglich ausgesagt „und ihre Nachkommen", so da man nur dieses
Syntagma hinter dem karischen Wortlaut suchen darf. Vielleicht hat
man 46o[~]o/P aus der kaunischen Inschrift 16 R-D Z. 7: -torso/P

Vgl. F. Starke, Untersuchung zur Stammbildung des keilschrift-luwischen Nomens,
Studien zu den Bogazk y-Texten 31, Wiesbaden 1990, 332 Anm. 1175.
Freilich stellt sich die Frage der lautlichen Relation t : d, zumal die Wurzel im
Lykischen tuwe- lautet. Zum Wechsel tld innerhalb des berlieferten karischen
Sprachgutes vgl. I.-J. Adiego, Diss. 194f., 224-227.
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zu 46o[rs]o/P zu ergänzen78. Gerne würde man dieses Wort als „Nach-
kommen" verstehen, das folgende oi2rP dann als possessives Prono-
men, doch läßt sich das nicht weiter deuten.

Es bleibt das unmittelbar hinter den Personennamen stehende Wort
sarni[-], dessen Ende nicht erhalten ist. Aus dem Gesamtkomplex
heraus drängt sich Gleichsetzung mit [ ] auf. Als Endung
wäre dann wohl P anzufügen. Für die etymologische Verknüpfung
ließe sich luwisches sarri, welches „für" bedeuten kann79, heranzie-
hen. Im übrigen ist das Wort zweimal in 16 R-D Z. 4 und Z. 7 be-
legt, beide Male in der Form sarnif*. Eine Möglichkeit, die Bedeu-
tung genauer zu fassen, ergibt sich daraus nicht. Daß dort zweimal
von Proxenoi die Rede ist, liegt nicht nur im Bereich der Möglich-
keiten, sondern paßt zu der an weiteren Einzelheiten zu beobachten-
den Verwandtschaft dieses Textes mit unserer Bilingue.

Schließlich ist noch einmal auf den allen Wörtern gemeinsamen
Auslaut auf -P zurückzukommen. Er verbindet die Wörter zweifel-
los als Träger einer grammatischen Funktion. Nach dem ganzen Zu-
sammenhang kann er nur einen Kasus bezeichnen, nämlich den Ak-
kusativ des Plurals. Man wird dies als sicheres Ergebnis betrachten
dürfen, auch wenn die semantische Festlegung der einzelnen Wörter
hypothetisch bleiben muß. Eine Deutung des Lautwertes ist daraus
an sich nicht zu gewinnen. Immerhin wurde schon -S als Endung
dieses Kasus vermutet80. Bestätigt das die oben (vgl. S. 23) zum
Ethnikon *kbid[&] aufgestellte Hypothese über die Lesung des Zei-
chens P?

2.2.2 Die Privilegien (Z. 9-18)
Welche Privilegien die beiden Athener in Kaunos erhielten, stand im
griechischen Text im verlorenen, unteren Teil der Stele. Die Struktur

78 Wenn das richtig sein sollte, stellt sich natürlich die Frage, wie Zeichen Nr. 46 und
Zeichen Nr. 39 t, zueinander stehen.

79 Vgl. H. C. Melchert, Cuneiform Luvian Lexicon, Lexica Anatolica 2, Chapel Hill
N. C. 1993, 190. Wiederum stellt sich ein Problem der Lautentsprechung, inso-
fern die nicht wenigen Namen, die man auf luwisches (in Keilschrift natürlich mit
$ geschriebenes) Sarr(a/i)- zurückführt, im Karischen mit S- anlauten. G. Neumann,
in: Decifrazione 21 stellt die in der griechischen Form mit - anlautenden
karischen Namen mit lykisch hri- zusammen, das auf älteres *sri- zurückgeht,
welches seinerseits aus luwisch SarH- herzuleiten ist.

80 Vgl. D. Schurr, Kadmos 35,1996, 66, auch 69 Anm. 20 (70) für AS 7 (mit dem
Hinweis, daß H. C. Melchert brieflich die gleiche Auffassung vertreten habe). I.-J.
Adiego, Kadmos 34, 1995, 18-21 versteht den ganzen betreffenden Passus an-
ders.
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des Formulars kann an dem Dativ αύτοις (Ζ. 8 gr) sicher erkannt
werden: eingeleitet wird der Abschnitt mit [και ύπάρχει]ν81 άύτοΐς.
Belege daf r findet man z. B. in Sparta82: Καρνεάδην Αίγλάνορος
Κυραναΐον πρόξενον ειμεν τας πόλεος αυτόν και έκγόνους,
ύπάρχειν δε αύτώι και τα τίμια κτλ. Dodona83: ύπάρχειν δε αύτώι
και άτέλειαν και έντέλειαν και άσφάλειαν κτλ. Bouthrotos (Epirus)84:
ύπάρχειν τε αύτώι και έκγόνοις και γας και οικίας εγκτασιν κτλ.
Olus (Kreta)85: Εΰδαμον Σωσιγένευς Τόδιον πρόξενον εΐμεν και
εύεργέταν αυτόν και έκγόνους· ύπάρχειν δε αύτώι και εισπλουν
και εκπλουν κτλ. Knidos86: και ύπάρχεν αύτώι / αύτοις εσπλον ες
Κνίδον κτλ.

Nur ein Epsilon, das an der Bruchstelle zu erkennen ist, bietet
noch einen Anhaltspunkt, womit die bliche Aufz hlung der Privile-
gien begann. Es gibt mehr als ein halbes Dutzend in Proxeniedekreten
bezeugter Privilegien, die mit einem Epsilon anfangen, tats chlich
kommen jedoch nur drei in Frage87: Vor allen anderen mu an dieser
Stelle mit εϊσπλους και εκπλους gerechnet werden. Das Privileg ist
im Mutterland, in Thrakien, im Pontosgebiet, auf den Inseln und in
Kleinasien weit verbreitet88, und aus Karien und Lykien selbst liegen
enge Parallelen aus dem 4. und fr hen 3. Jh. v. Chr. vor:

Knidos89: εσπλον ες Κνίδον και εκπλον άσυλι και άσπονδί και έμ
πολέμωι και εν ιρήναι. Maussollos und Artemisia90: είναι δε και
άτέλειαν αύτοις όπόσης Μαύσσωλος άρχει, και εσπλουν και

81 Es gibt keinen Grund anzunehmen, da in diesem Text die Dialektform ήμεν bzw.
είμεν stand. Wir ziehen es deshalb vor, in Z. 7-8 [ύπάρχει]ν zu erg nzen.

82 IG V l, 5.
83 SEG XXXVII 511 (175-170 v. Chr.).
84 SEG XXXVIII480 Z. 7f.; vgl. 464 Z. 11; 489 Z. 13f. (3.-2. Jh.).
85 M. Guarducci, 1C 122, 4 B X.
86 W. Bl mel, I. v. Knidos I Nr. 603, vgl. dens., Ep. Anat. 23,1994,157.
87 Folgende sehr seltene bzw. regional begrenzte Privilegien scheiden aus: εντέλεια:

Dodona, SEG XXXVII 511; έπιγαμία: nur in Kotyrta in Lakonien, Larisa und
Gonnoi in Thessalien, vgl. Chr. Marek, Proxenie 155; έπιξυλία: Orchomenos in
Arkadien, Megalopolis Thisoa, vgl. Polyb. XXI 39,12; έπινομία: nur im Mutter-
land, Chr. Marek, Proxenie 147-149.

88 In Phalanna (Thess.) hei t es vermutlich είσοδος και έξοδος IG IX 2,1230 Z. 28f.
In Olbia regelte ein Gesetz die Ein- und Ausfuhr in der 1. H lfte des 4. Jh.s: Syll.3
218. Vgl. auch die kaiserzeitliche Zollinschrift von Kaunos: G. E. Bean, JHS 74,
19549 97-105 Nr. 38; J. u. L. Robert, Bull. ep. 1956 Nr. 274d; SEG XIV 639; H.
Pieket, Mnemosyne 11, 1958, 128-135; J. u. L. Robert, Bull. ep. 1959 Nr. 403;
SEG XVI 632 (B Zeilen 13-14); SEG XXXVI 991; SEG XXXVII 865.

89 S. oben Anm. 86.
90 J. Crampa, Labraunda Nr. 40.
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εκπλουν άσυλι και άσπονδι. Limyra91: είναι δε και εϊσπλουν και
εκπλουν αύτοΐς έμ πολέμωι και εν είρήνηι άσυλει και άσπονδεί.
Damit eng verwandt ist der Ausdruck εισαγωγή και εξαγωγή, wie
ihn z. B. die Plataseis in dem Dekret f r Dion von Kos92 oder die
Gemeinde von Kildara in einem Beschlu f r Hyssollos verwenden93:
άτέλειαν δούναι και προεδρίαν και έσαγωγήν και έξαγωγήν και εν
είρήνηι94 άσυλει και άσπονδεί.

Eine attraktive M glichkeit ist auch die εγκτησις-Formel95, eben-
falls vielerorts in der griechischen Welt und in Karien bezeugt in den
Urkunden der Plataseis, Chalketoreis, von Euromos, Halikarnassos,
Tralleis, Myndos sowie im lykischen Limyra (3. Jh.).

Weitere Erg nzungen sind angesichts fehlender Proxeniedekrete
aus Kaunos nicht zu sichern. Es kommt oft vor, da nach der Privi-
legierung am Ende des Textes gesagt war, wo die Stele aufgestellt
werden sollte. Die Ver ffentlichung wurde dem bzw. den Proxenoi
als weitere Ehrung zugesichert. Ein nicht weit vom Fundort der
Bilingue im Sommer 1996 gefundenes Marmorfragment mit Buch-
staben des 3. Jh.s v. Chr. hat eine solche Formel teilweise erhalten:
άναγράψαι δε κ[αι τους ταμίας ?] το ψήφισμα τό[δε εν στήληι λιθίνηι
και] άναθηναι εν τ[ώι του Άπόλλω]νος ιερώι· τ[ό δε άνάλωμα κτλ.].

Zusammenfassend ist zu sagen, da das griechische Formular, so-
weit sich von ihm Bruchst cke erhalten haben, sicher zu rekonstru-
ieren ist, da diese Bestandteile in der Urkundensprache Parallelen in
gro er H ufung besitzen. Auch eine durchg ngige Parallelit t der
Struktur l t sich an einigen Texten finden; zwei Beispiele aus dem
3. Jh. v. Chr. sollen gen gen. Ein Dekret von der Insel Telos96 lautet:
[ε]δοξε τώι δάμωι, γνώμα πρυτανίων Άρίονα Άριστονίκου Πτολε-
μαιή πρόξενον ήμεν και εύεργέταν τας πολιός τας Τηλίων και αυτόν
και έκγόνος, ήμεν δε αύτοΐς εϊσπλουν και εκπλουν εις Τήλον άσυλί
και άσπονδι και έμ πολέμωι και εν ιράναι* άνα[γ]ράψαι δε το
ψάφισμα [τ]όδε έστάλαν λιθίναν [και Φέ]μεν ε[ίς τ]ό ίαρόν [—].
Vollst ndig erhalten ist der folgende Beschlu von Kos97: εδοξε ται

91 SEG ΧΧΥΠ 929 (288/7 v. Chr.).
92 J. Crampa, Labraunda Nr. 42.
93 W. Bl mel, I. v. Mylasa II Nr. 961, vgl. L. Robert, Hellenica Vffl, Paris 1950,14

(4. Jh. v. Chr.).
94 Der Steinmetz hat offensichtlich die Formel και εν πολέμωι vergessen, s. L. Ro-

bert, a. O. Anm. 2.
95 Chr. Marek, Proxenie 158f.
96 ΙΟΧΠ3,29.
97 R. Herzog, Koische Forschungen und Funde, Leipzig 1899, Nr. 187.
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βουλαι και τώι δάμωι* Πολύαρχος Στασιλα είπε* Χαρίαν Άριστο-
κράτευς Αθήναιον πρόξενον ήμεν^τας πολιός τας Κώιων και
εύεργέταν και αυτόν και έκγόνος* ήμεν δε αύτοΐς εσπλουν και
εκπλουν και έμ πολέμωι και εν ειράναι άσυλει και άσπονδει και
αύτοΐς και χρήμασι.

Die Interpretation des Rests der karischen Inschrift (Z. 9-18) ist
dadurch wesentlich behindert, da keine einzige Zeile (au er der
letzten) vollst ndig erhalten ist. Es kann im folgenden deshalb nur
darum gehen, aufzulisten, was sich mit einiger Sicherheit erkennen
l t.

In einem Punkt kann wiederum die Inschrift 16 R-D weiterhelfen.
Gleich an die eben behandelte Partie schlie t am Ende von 44* Z. 9
und am Anfang von Z. 10 die Buchstabenfolge αχί2[. .]\km an. Sie
l t sich nach 16 R-D Z. 5 (Ende) axt2msk[ mit gro er Wahrschein-
lichkeit zu ayt2[ms]\km erg nzen98. Dasselbe gilt f r Z. 11 von 44*,
am Ende (vgl. immerhin oben S. 16 ber die M glichkeit, da hinter
dem sicher anzusetzenden P [= f2], dem Zeichen an 10. Position, ein
weiteres, zur vorgeschlagenen Erg nzung nicht erkennbar passendes
Zeichen anzusetzen ist).

Eine Interpretation ergibt sich daraus zun chst nicht, doch wird
man die wiederholte Verwendung desselben Wortes (wenn man sich
den oben ge u erten Vermutungen anschlie en kann) im Auge be-
halten. Denkbar w re, sie mit der Verleihung der Privilegien zu ver-
binden. Wie oben dargelegt wurde, existieren mehrere Bereiche, in
denen den Proxenoi und Euergeten Vorrechte zugestanden werden.
Leitet axt2[ms]\km jeweils einen Bereich der Privilegierung ein? Auf-
f llig ist, da der erste so entstehende Abschnitt (Z. 9-11) sb
axt2[ms]\wkm t2absims sb [—]ln[-]«Qorw offensichtlich zwei Begrif-
fe umfa t (t2absims und [—] Cloru). Man denkt an εισπλους και
εκπλους, die einzige feste Kombination zweier Begriffe im griechi-
schen Formular, kommt aber ber die Vermutung nicht hinaus.

Als weitere Parallele zu 16 R-D, auch sie allerdings vorl ufig ohne
weitere Deutungshilfe, ist vielleicht Z. 10 t2absims zu nennen, mit
dem sich in 16 R-D Z. 10 t2obsms sowie Z. 12 [-]t2bsms vergleichen
lassen. Der Position in Text 44* entspr che am ehesten die Bezeich-
nung eines Privilegs.

98 Umgekehrt wird man in 16 R-D Z. 5 axt2msk[m] erg nzen d rfen. F r das Ver-
st ndnis gewinnt man dadurch allerdings nichts.
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Schlie lich kann in 44* auch (>ΙΙ#Μ[--] in Zeile 12 auf ein Privileg
bezogen werden.

F r den karischen Text auf den Zeilen 13-18 steht uns kein Ge-
genst ck im griechischen Teil mehr zur Verf gung, so da von An-
nahmen zur Worttrennung (Konjunktion sb in Z. 15) abgesehen
weitere Deutungsversuche der Grundlage entbehren.

3. Interpretierende Edition des Textes

Im karischen Text zeigt [f] einen Buchstabenrest an, bei dem es nicht m glich ist zu
entscheiden, zu welchem Zeichen er geh rt.

1 Έδοξε Καυν[ίοις, επί δήμιου-]
2 ργοΰ €ϊπποσθ[ένους· Νικοκ-]
3 λέα Λυσικλέ[ους 'Αθήναιον]
4 και Λυσικλέ[α Λυσικράτους]
5 [9Α]ΰηναΐον προ[ξένους είναι κ-]
6 [α]ι εύεργέτας [Καυνίων αυτό-]
7 ύς και έκγόν[ους και υπάρχει-]
8 ν αύτοΐς ε[ίσπλουν και εκπλουν][ - -ι

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

kbid[t] ιύοιηλη ϊ[ροζ-]
ini s rual nik[ok-]
Ian lusiklasjn]
ot2onosn sb l s[ikl-]
an I sikrat2as[n]
ot2onosn sarni[P]
mdoQun sb un o[i-2]
t2XP kbd nP sb 46o[rs-]
olP ot2rP sb axt2[ms-]
km t2absims sb [l-2]
uQoru sb axt2[mskm]
buxu[
[. .]ounmoa[
[. .]TXxsa[
nab sb ort2[ \
ouobimsl[ '
purmoruo[
ait2USl vacat

Anhang: Die kaunischen Inschriften 16 R-D und 30*

16R-D

Der Text von 16 R-D sei der bersichtlichkeit halber in interpretie-
render Edition rechts neben den Text der neuen Urkunde 44* ge-
stellt. Photo Abb. 4.
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1 kbid[f] υίοπιλη ί[ροζ-] [?-
2 ini s rual nik[ok-]
3 Ian l siklas[n]
4 ot2onosn sb
5 an Iusikrat2as[n]
6 ot2onosn sarni[P]
7 mdoQun sb unoo[i-2]
8 ί2λΡ kbdunP sb 46o[rs-]
9 olP ot2rP sb axt2[ms-]

10 km t2absims sb [1-2]
11 uQoru sb axt2[mskm]
12 buxu[
13 [. ,]ounmoa[
14 [. .]tXxsa[
15 nab sb ort2[
16 ouobimsl[
17purmoruo[
18 aitiUSl vacat

[ —
[ — \

i]omXft qrds Xrds[
•]r sb axmnnart2nurobsmns[

•Jnudrma xurpai sarniP sb u[
•]a TpunoQot2rPbi sb axt2msk[m]
-] bi-tait2 kouorX bPXa^-t i[f][
•JsarniP sb t,orsolP sb uTbit2[
—]ri qrds oXPait2 -tmaliTxit, vacat
•]int2nor xurapai [flnmoQoba vacat
•joiur t2obsms mn-tnouormt2t,ut2[ ]
—]labrun xur[f]P nF?T nn sb vacat

]t2bsms -tmali
JmaT sb an

]nba vacat

]

]

Abb. 4
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Kritische Anmerkungen
Z. 6: Buchstabe 3: sicher i. Buchstabe 4: Es scheint das Zeichen t, vorzuliegen, wobei
allerdings die Rundung, welche den unteren Teil des Zeichens ausmacht, geschlossen
ist. Liegt ein eigenes Zeichen vor? Man hat jedenfalls auch mit einer Beschädigung
des Steins, welche den Eindruck der Weiterführung der runden Linie erweckt, zu
rechnen. Letzter Buchstabe: P oder P.

Z. 8: Buchstabe 1: b oder r nach einem von Chr. Marek angefertigten Diapositiv.
Z. 9: Buchstabe 14 kann Zeichen Nr. 25 (= s) mit waagerechter Innenhaste

wiedergeben. Es scheint aber, daß diese nicht ganz durchgezogen ist. Gegen o spricht
die eher längliche Form der Rundung. Buchstabe 15 scheint nach der Photographic V
(= n)9 nicht V (= u) zu sein.

Z. 10: Letzter Buchstabe: P oder P.
Z. 11: Anfang: völlig unsicher. Mitte: sicher xur[^]Pün. Das offengelassene Zei-

chen ([t]) kann vielleicht als P (= t2) bestimmt werden. Nach dem V (= n) ist aufgrund
des Dias wahrscheinlich P zu lesen, möglich bleibt (= b).

Z. 12: Von Buchstabe l ist im oberen Teil der Rest einer Rundung erhalten. P (=
t2) scheint möglich.

30*

[ ]usousiHrsör[-]
[ JüomXn rt,i vacat
[ ]6artidümP

Abb. 5

Kritische Anmerkungen
Z. l : Das Zeichen Nr. 45 H· scheint aus zwei parallelen gebogenen Linien zu beste-
hen, die sich nach der Biegung kreuzen. Es ist nach der Photographic fraglich, ob die
linke Linie unten so verläuft, wie sie von Masson und Adiego gezeichnet wird.

Vom letzten Zeichen ist eine senkrechte Haste sowie eine daran nach rechts ausge-
hende waagrechte zu erkennen, die nicht sehr lang ist. Das führt fast zwingend auf F
(= r). P hätte eine längere waagrechte Haste (vgl. das letzte Zeichen von Z. 3).

Z. 2: Vor dem O scheint ein E (= u) so gut wie sicher. Was davor stand, ist auf den
Photographien kaum zu erkennen (vgl. oben Anm. 44).
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III. KOMMENTARE

A. Die Ergebnisse für die Kenntnis der karischen Sprache.
Versuch einer Zusammenfassung

Es empfiehlt sich aufzulisten, wieviel diese erste Durcharbeitung des
neugefundenen Texts zu unserem Wissen über das Karische beiträgt.

1. Zu Schrift und Sprache

1.1. Zur Schrift
Allem voran ist festzustellen, daß die Lesung der Zeichen, wie sie
durch J. Ray, I.-J. Adiego und D. Schurr erschlossen worden ist, sich
durch die im Rahmen der Bilingue möglich gewordene Parallelisie-
rung der karischen und der griechischen Namen voll bewährt hat.
Wenn man die Tabelle I.-J. Adiegos zugrundelegt, entstehen im
Karischen Namensformen, welche den griechischen genau entspre-
chen.

Folgende Zeichen sind dadurch sicher gedeutet:
Nr. l A = a Nr. 10 = b
Nr. 3 C = d Nr. 17 M = s
Nr. 4 = / Nr. 22 = n
Nr. 5 E = u Nr. 26 =
Nr. 6 F = r Nr. 29 V = k

Es ist klar, daß damit das ganze System der Entsprechungen hohe
Plausibilität erhält, vor allem durch Kombinationen, denen hier aber
nicht nachgegangen werden kann.

Zusätzlich ist die Identifikation eines weiteren Zeichens, des bis-
her unter Nr. 15 eingereihten P als t2, möglich geworden. Auf die
phonetischen und schriftgeschichtlichen Konsequenzen dieser Lesung
soll hier weiter nicht eingegangen werden. Zu überprüfen bleibt, ob
P überall, wo es vorkommt, diesen Lautwert hat", oder ob hier eine
kaunische Besonderheit vorliegt, wobei zu beachten ist, daß das üb-
liche Zeichen für t (Nr. 14 9) bisher in Kaunos nicht nachgewiesen
ist. Auch dieses Problem kann hier nicht angegangen werden. Auf

Bemerkt sei nur, daß in Karien selber auf den Tontafeln aus Labraunda beide
Ausformungen, die linksgewendete und die P entsprechende, mehrfach nebenein-
ander vorkommen (vgl. die Umzeichnungen von M. Meier-Brügger, Labraunda
18-21: Nr. l A. Z. 2 und 5[?]; Nr. 3 Z. 2; Nr. 4 Z. 6; Nr. 5 Z. 2 und 4).



Die karisch-griechische Bilingue von Kaunos 47

jeden Fall sollte man in Zukunft die karische Zeichenliste so gestal-
ten, daß die neu gewonnene Identifikation deutlich zu erkennen ist;
dies kann natürlich erst geschehen, wenn die eben angeregten Ab-
klärungen durchgeführt sind.

1.2. Zur Lautlehre
Was das Lautliche betrifft, ist vor allem die Merkwürdigkeit der Form
*ot2ono für den Namen von Athen zu erwähnen. Das in beiden Sil-
ben der karischen Form erscheinende -o- dürfte eine griechische Form
voraussetzen, die in beiden Silben ebenfalls den gleichen Vokal auf-
weist, d. h. wohl ein -a-. Das führt auf eine ziemlich sicher als dorisch
zu betrachtende Form . Man hätte also in Kaunos den Na-
men zunächst in einer dorischen Lautgestalt kennengelernt, eine
Annahme, die historisch keine Schwierigkeiten bereitet, da man si-
cher schon früh mit den dorischen Griechen der gegenüberliegenden
Inseln Beziehungen hatte (vgl. oben S. 28 und unten über die flexi-
vische Behandlung griechischer Personnenamen). Schwer festzule-
gen ist hingegen der lautliche Hintergrund der Entsprechung100. Ist
sie das Resultat eines karischen, vielleicht auch eines spezifisch
kaunischen Lautwandels -ä- > -o-101?

Beachtlich ist die in den Personennamen festzustellende Wieder-
gabe des griechischen durch karisches E = u. Zu kommentieren ist
das jetzt nicht102.

Wie schon oben S. 34 festgehalten wurde, endet der (sog.) Genetiv
in Kaunos auf -s, dem sonst im Karischen -s entspricht. Man kann
sich fragen, ob diese Relation, sei sie nun lautlich oder schrift-
geschichtlich zu erklären, im Verhältnis zwischen Kaunos und dem
übrigen Sprachgebiet durchweg gilt, s scheint in Kaunos sonst be-
zeugt zu sein in Inschrift 16 R-D Z. 9.14, doch ist das epigraphisch

100 Hinzuweisen ist auf die Möglichkeit, daß im Sidetischen nach der neuen Lesung
der Inschrift I (vgl. J. Nolle, Kadmos 27, 1988, 57-59, bes. 58f.) der Name der
Athene a&ono (im Dativ?) lautete (vgl. besonders H. Eichner, in: Decifrazione
169). Ob sich für die karische Form dadurch etwas gewinnen läßt, bleibt offen.
Die in Side mit dem Namen der Göttin gebildeten theophoren Personennamen
zeigen die Form üfezw-, geben die zweite Silbe also mit -a- wieder (vgl. z. B. G.
Neumann, Kadmos 27,1988, 63f.; dens., Kadmos 31,1991, 58f.).

101 Anzeichen dafür gibt es, vgl. I.-J. Adiego, Kadmos 31, 1992, 38. Belege für ein
Schwanken / in der Nebenüberlieferung des Karischen bietet G. Neumann, in:
Decifrazione 18. Darüber, daß o im Karischen grundsätzlich als langer Vokal zu
gelten hat, s. D. Schurr, Kadmos 31, 1992,143.

102 Bei der Bestimmung des Lautwerts von E hat die Gleichung a/tfrra/ /
eine wesentliche Rolle gespielt, vgl. I.-J. Adiego, Kadmos 31,1992, 29.
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nicht abgesichert (vgl. oben S. 45), in der Grabinschrift 14 R-D, die
nicht direkt aus dem Stadtgebiet von Kaunos stammt103, sowie in
der Inschrift am Felsgrab 28*, von der aber bisher keine Photogra-
phien veröffentlicht worden sind.

Probleme der Lautentsprechung zu den verwandten Sprachen und
zu den Vorstufen ergeben sich hie und da, sind aber natürlich ver-
knüpft mit der Richtigkeit der vorgeschlagenen Etymologien. Sie
sollen hier nicht untersucht werden (vgl. Anmm. 77.79).

1.3. Zur Morphologie

1.3.1. Nomina
Für die Nominalflexion ergibt sich mit großer Sicherheit, daß als
Kasusendungen für den Nominativ des Singulars die Endung -0, für
den „Genetiv" -s und für den Akkusativ -n anzusetzen sind. Daß der
Genetiv (daher die Anführungszeichen) als Adjektivbildung zu be-
trachten ist, ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit. Der Akkusativ des
Plurals endet ziemlich sicher auf -P.

Zurückzukommen ist auf die Problematik des Genetivs und da-
mit auf die Frage der Bildung der Ethnika. Wir haben gesehen (vgl.
S. 35), daß mindestens in einem Fall, bei der Form ot2onosn, das
Adiectivum genetivale die Funktion eines Ethnikons zu versehen
scheint. Nun finden sich ethnikonähnliche Ableitungen von Ortsna-
men mit der Endung -s (geschrieben s) in Ägypten104. Offenbar ten-
diert man dazu, sie auf ein Zugehörigkeitssuffix -si zurückzufüh-
ren105.

Dann stellt sich aber ernsthaft die Frage, ob es nicht zum Aus-
druck der Genetivrelation und zur Bildung der Ethnika a f -s (bzw.
-s) nur ein einziges Suffix gibt, das auf das luwische Zugehörigkeits-
suffix -assi- zurückgeht. Sie ist nicht so ohne weiteres zu beantwor-
ten. Man muß alle zugehörigen Belege, vor allem die aus Ägypten
überlieferten Ethnika, genau auf die Ableitungsbedingungen unter-
103 Vgl. G. E. Bean, JHS 73,1973,19.
104 Eine plausible Zusammenstellung hat M. Janda, in: Decifrazione 174ff. geliefert.

Vgl. auch J. Ray, Kadmos 29, 1990, 76 § 5.6, der „names based on place of
origin" auflistet, d. h. ebenfalls Ethnika, vorwiegend auf -s. Sicher gesondert zu
behandeln ist mudon- und Varianten (s. unten Anm. 109). Gar nicht einzugehen
ist in unserem Zusammenhang auf die - bisher nur einmal bezeugte - Ethnikon-
bildung mit - , die J. Ray, Kadmos 27,1988,152 begründet hat; vgl. zuletzt I.-J.
Adiego, Kadmos 31,1992, 37f. und Diss. 239f.

105 So wohl M. Janda, in: Decifrazione 176 und vor allem H. C. Melchert bei I.-J.
Adiego, Kadmos 34,1995, 20f.
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suchen. Trotz aller Unsicherheiten ist auch die Form kbid[\] von Z.
l in die Überlegungen einzubeziehen. Auch sie sollte irgendwie das
Suffix -s zeigen. An der betreffenden Stelle kann aber nach den er-
haltenen Resten (vgl. oben S. 15) mit Sicherheit weder (= s) noch

(= s) gelesen werden. Außerdem ist damit zu rechnen, daß das
Wort im Nominativ des Plurals steht. Können beide Funktionen
(Ethnikonsuffix und Kasusendung) in einem einzigen Zeichen inte-
griert werden? Nicht zu vergessen ist auch die durch die Trilingue
vom Letoon überlieferte aramäische Form kbydfy106. Es ist nicht
möglich, hier all dem nachzugehen.

Hinzuweisen ist schließlich auf die flexivische Einreihung der grie-
chischen Namen. Die attischen Namen auf - (bzw. - ) werden
den ^-Stämmen zugeordnet. Angesichts unserer spärlichen Kennt-
nisse von karischer Nomialflexion ist das schwer zu beurteilen. Viel-
leicht geschieht es aufgrund einer Tradition. Griechische Namen lernte
man zunächst aus der dorischen Nachbarschaft kennen, und die
männlichen Namen mit sigmatischem Nominativ außerhalb der o-
Deklination endeten dort weitgehend (nicht durchgehend) auf - .
Weil man die Relation dor. tf/ion.-att. e kannte, wurden ionische und
attische Namen auf - als ^-Stämme behandelt, auch wenn sie in
dem betreffenden griechischen Dialekt gar keine ̂ -Stämme waren107.
Abweichend ist allerdings, wenn der Kontext richtig interpretiert ist,
die Einreihung von , das als /-Stamm flektiert wird. Man
wird auch das vorläufig einfach zur Kenntnis nehmen müssen.

1.3.2. Verben
Weniger deutlich zeichnen sich Verbalendungen ab. Argumente be-
stehen für -n als Endung der 3. Person Plural des Präteritums (vgl. S.
30, 38)108.
106 Vgl. besonders L-J. Adiego, Kadmos 34,1995, 20f.
107 Anders wäre die in Stratonikeia 36* Z. 4 bezeugte Wiedergabe von griech. -

durch uliade. Das widerspricht der im Text geäußerten Auffassung nicht. Eine
genauere Wiedergabe griechischer Namen ist jederzeit möglich, hängt wohl auch
vom Bildungsstand und vom Stilwillen des jeweiligen Verfassers des Textes ab. Es
ist vielleicht nicht belanglos, daß der zugehörige Vatersname pidaru lautet, also
sehr „griechisch" aussieht. Vgl. zum Problem L-J. Adiego, in: Decifrazione 39f.
(er ergänzt piöaru[s\).

los wenn die Sequenz [—]mdoClun (Z. 6/7) tatsächlich eine Verbalform ist, kann sie
vielleicht verglichen werden mit dem von D. Schurr, Kadmos 35,1996, 66 ange-
setzten möane „er gab ihn" (MY L). Ist das am Anfang stehende m- die Partikel,
die im Lykischen als me begegnet? Ist diese im Karischen dem einzelnen Verb
direkt vorangestellt? L-J. Adiego, in: Decifrazione 54f. versteht die betreffende
Kombination in MY L ganz anders.
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1.4. Zur Wortbildung
Für die Wortbildung ist anzuführen - 2 - als wahrscheinliches Suffix
für Nomina agentis (vgl. S. 38).

Einige Bemerkungen sind noch zum Problem der Ethnika anzu-
knüpfen. Es zeichnen sich zwei Möglichkeiten ab: 1) Bildung mit
Suffix -s bzw. -s (repräsentiert durch ot2onosn, vielleicht auch kbidft]),
wie immer es etymologisch zu erklären ist. 2) Bildung mit Suffix -ün
(repräsentiert durch kbdün-), zurückzuführen auf luwisches -wanni109.
Daß in einer Sprache verschiedene Bildungsmöglichkeiten für die
Ethnika bestehen, ist nichts Besonderes. Eher bemerkenswert ist, daß
innerhalb des gleichen Textes vom gleichen Namen (und zwar vom
eigenen) verschiedene Formen gebraucht werden. Ob ein Unterschied
vom Kontext und von der Konnotation her vorliegt, ist vorerst nicht
zu sagen. Immerhin mag man deutsch Zürcher/zürcherisch, Kölner/
kölsch vergleichen.

1.5. Zum Wortschatz
Was den Wortschatz betrifft, ergeben sich wenige Vermutungen, kaum
eine sichere neue Einsicht. Das hängt zweifellos mit dem fragmenta-
rischen Zustand der Steines zusammen, sowohl mit dem Fehlen der
Zeilenenden im karischen Teil als auch mit dem völligen Ausfall des
griechischen Textes hinsichtlich der Privilegien.

Es bestätigt sich - nicht erstaunlich - der Ansatz der Konjunktion
sb „und". Weitere Wörter sind stärkeren Zweifeln ausgesetzt. Kann
man wenigstens mit d/ - „tun, machen" rechnen? Vielleicht mit
sarni- „Proxenos" (vgl. S. 39) und sörual- „Beamtentitel" (vgl. S.
30f.)?

109 Vgl. dazu vor allem H. C. Melchert, Kadmos 32, 1993, 82f. Das bisher für die
karische Entsprechung des Suffixes -wannt zitierte Beispiel ist mudons mit ver-
schiedenen lautlichen Varianten, die hier nicht aufzuzählen sind (vgl. zu diesem
Wort ausführlich I.-J. Adiego, Diss. 210-212). Als Suffix wäre hier -on (mit Vari-
anten, vgl. H. C. Melchert) anzusetzen. Wie sich dazu die - vom Kontext her
inhaltlich gesicherte - Suffixform unserer Inschrift 44* -ün verhält, muß offen
bleiben. Zu beachten ist aber auch, daß mit der Interpretation von mudons als
Ethnikon historische Probleme verbunden sind. Man bezieht das Wort, das in
Memphis ca. 15 Mal auftritt, auf die nicht sehr bedeutende Stadt (west-
lich von Halikarnassos) und nimmt an, daß die Karer den Namen des Hafenorts,
von dem aus sie nach Ägypten aufbrachen, in ihrer Herkunftsangabe verwende-
ten. Wie steht ferner dazu das in den athenischen Tributlisten auftauchende

(d. h. ), das sicher nicht auf zu beziehen ist? Das alles
kann hier nicht diskutiert werden.
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2. Ausblick auf andere Inschriften

Klärende Aussagen lassen sich über andere Inschriften machen, auch
wenn deren Text im einzelnen nicht besser verständlich wird.

Zu ihnen gehört die zweisprachige Inschrift von Kildara, Nr. 11
R-D110. Auf dem Stein befindet sich oben das Ende eines karischen
Textes, direkt an die unterste karische Zeile schließt ein griechischer
Text an, inhaltlich ein Volksbeschluß der Gemeinde Kildara über die
Verleihung von Privilegien (Proedria, Einfuhr und Ausfuhr, Mög-
lichkeit der Einbürgerung) an einen Karer, dessen Name mit Hyss-
beginnt, und an seine Nachkommen. Der Text berührt sich also aufs
engste mit unserem Text 44*. Dennoch gibt es in den karischen Re-
sten nicht einmal einen Anklang an ein Element von 44*. Das kann
zwei Gründe haben. Da vom karischen Text sicher nur der Schluß
erhalten ist, könnte man annehmen, daß die griechische Fassung nicht
alle Bestimmungen des Beschlusses wiedergibt111. Die zweite Mög-
lichkeit ist die, daß gar keine Bilingue vorliegt, die Texte aber z. B.
zu einem Dossier gehören, dessen einzelne Dokumente gemeinsam
publiziert wurden112. Als Analogie bietet sich die Komposition des
Steines von Stratonikeia (36*) an. Auf das Ende eines karischen Textes
folgt der Anfang eines Briefes eines Königs Seleukos, wohl des er-
sten. Eine bilinguale Situation ist so gut wie ausgeschlossen. Die ein-
fachste Erklärung ist die Annahme, daß ein materieller Zusammen-
hang zwischen den beiden Dokumenten besteht, d. h. daß sie eben
zu einem Dossier gehören113.

Das zweite Dokument, das in diesem Zusammenhang einen Hin-
weis verdient, ist die aus dem Heiligtum des Sinuri stammende In-
schrift 10 R-D. Sie ist sicher eine Verfügung der Dynasten Idrieus

110 Vgl. die ausführliche Darstellung von W. Blümel - I.-J. Adiego, Kadmos 32,1993,
87-95. Den griechischen Text findet man bei W. Blümel, I. v. Mylasa Nr. 961,
vgl. die Kommentierung bei L. Robert, Hellenica Vffl, Paris 1950,14-16.

111 Wenn I.-J. Adiego, a. O. 94f. in Z. 2 kar zu Recht in trqöi den Namens des klein-
asiatischen Wettergottes findet, könnte man z. B. eine Verfügung vermuten, wel-
che die Aufstellung des Steins im Heiligtum des Gottes anordnet, die als formale
Bestimmung im griechischen Text weggelassen wäre.

112 So schon W. Blümel, Ep. Anat. 20,1992,127. Auf diese Möglichkeit hat auch für
die (gleich zu erwähnende) Inschrift 10 R-D (Heiligtum des Sinuri) J. Ray, Kadmos
29,1990,132 nachdrücklich hingewiesen. Vgl. auch G. Salmeri, in: Decifrazione
94.

113 G. Salmeri ist sogar der Meinung, die Dokumente aus Stratonikeia seien ohne
inneren Zusammenhang einfach nach ihrer chronologischen Reihenfolge publi-
ziert.
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und Ada. Sie ist zusammen mit einem vorhergehenden griechischen
Text auf einem Stein eingetragen. Es ist das Verdienst von D. Schurr114,
darauf aufmerksam gemacht zu haben, daß ein anderes in dem Hei-
ligtum gefundenes Bruchstück von der Form und von der Schrift her
möglicherweise zu demselben Stein gehörte115. Er trug zwei Doku-
mente, die beide durch die Erwähnung von Idrieus und Ada eingelei-
tet werden. Entscheidend ist, daß innerhalb des ersten der Name

(Gen.) vorkommt, dem im karischen Text Z. 2 pnmnnsn
entsprechen dürfte116. Damit ist ein innerer Zusammenhang hoch-
wahrscheinlich, ein eigentlich bilinguales Verhältnis zwischen den
Dokumenten allerdings nicht nachgewiesen117. In dem griechischen
Text ist in Z. 7 sicher von einer Atelie die Rede; der Terminus kann
also im karischen Text auftreten, so wie er auch in unserer Inschrift
44* erwartet werden kann. Leider zeigen sich innerhalb der erhalte-
nen Partien keine Verbindungen zwischen 10 R-D und 44*.

Deutliche Übereinstimmungen bestehen jedoch zu den kaunischen
Texten 16 R-D und 30*, die vielleicht zusammengehören118. Das gilt
für die Form uiomXn (44* Z. 1) gegenüber üomKn (30* Z. 2) und
[ui]omX^ (16 R-D Z. 1). Wenn richtig gedeutet, handelt es sich um
das Lexem für den Begriff „beschließen", das daraufhinweisen wür-
de, daß beide Dokumente zum gleichen rechtlichen Genos gehören.
Materielle Zusammengehörigkeit der Dokumente wird auch durch
das Auftreten von sarni[- (44* Z. 6) und sarnfc (16 R-D Z. 4.7)
nahegelegt, zumal wenn die Bedeutungsbestimmung als „Proxenos"
richtig sein sollte. Auch das nicht zu deutende axt2[ms]\km (44* Z.
9/10 und wohl auch Z. 11) und aft2msk\m (16 R-D Z. 5) läßt sich in
dieser Richtung verwenden. Zu einer Erschließung der Gesamtkon-
zeption des Dokumentes verhelfen die wenigen Querbeziehungen
leider nicht.

Es sind kleine Fortschritte, die sich haben erzielen lassen, aber
eine deutliche Verbesserung unserer Kenntnisse bewirken sie trotz-
dem.

114 Vgl. Kadmos 31,1992,136-138.
115 Es handelt sich um Nr. 75 nach der Zählung in der Ausgabe von L. Robert, Sinuri

98.
116 Vgl. oben Anm. 60.
117 Dagegen mag sprechen, daß der karische Text erst an zweiter Stelle stünde.
118 Vgl. oben Anm. 4.
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B. Historische Kommentierung

1. Die Urkunde

In der epigraphischen Überlieferung antiker Urkundentexte ist die-
ser Neufund eine Perle. Zwar mangelt es an mehrsprachigen Inschrif-
ten nicht. Das Griechische erscheint in Grab- und Weihinschriften je
nach Kontaktzone schon früh kombiniert mit Phoinikisch, Kyprisch,
Ägyptisch-Hieroglyphisch und -Demotisch, Sidetisch, Lykisch und
Karisch, im Imperium Romanum und an seinen Ostgrenzen mit La-
teinisch, Aramäisch, Haträisch, Palmyrenisch, Syrisch, Safaitisch,
Thamudäisch, Nabatäisch, Demotisch und Koptisch. Sie alle sind
von Region zu Region und von Epoche zu Epoche unterschiedlich
zu gewichtende Zeugen der Akkulturation119. Auch wird man sie je
verschieden danach zu bewerten haben, ob die Parallelen epichorische
oder überregionale Sprachen sind. Nicht so zahlreich dagegen ist
das Phänomen der Mehrsprachigkeit in staatlichen Urkunden von
Herrschern, Priestern und Gouverneuren. Hierzu sind zu rechnen
etwa die monumentalen Königsinschriften der persischen Achaime-
niden (Altpersisch-Akkadisch-Elamisch) und Sasaniden (Parthisch-
Mittelpersisch-Griechisch), des Asoka von Kandahar in Afghanistan
(Griechisch-Aramäisch)120, die Priester- und Königsdekrete aus dem
ptolemäischen Ägypten, darunter der Beschluß für Ptolemaios V.
Epiphanes (Hieroglyphen-Demotisch-Griechisch)121, Tatenberichte
oder Triumphalinschriften wie die des Dynasten Kheriga auf dem
Pfeiler in Xanthos (Lykisch-Griechisch)122, das Monumentum
Ancyranum und die beim Augustustempel auf der Insel Philae ge-
fundene dreisprachige Inschrift (Hieroglyphen-Lateinisch-Griechisch)
des ersten Präfekten der Provinz Aegyptus C. Cornelius Gallus123. Es
handelt sich in den meisten Fällen um Verlautbarungen staatlicher
Instanzen auf Reichs- bzw. Provinzboden mit gemischter Bevölke-
rung bzw. Verschiedensprachigkeit von Dynastie und ,Volk'.

119 Zur Mehrsprachigkeit in den Provinzen und an den Grenzen des römischen Ori-
ents neuerlich F. Millar, The Roman Near East, London 1993, passim.

120 L. Robert, CRAI 1964, 126-139; P. H. L. Eggermont, Indien und die hellenisti-
schen Königreiche, in: Aus dem Osten des Alexanderreiches. Völker und Kulturen
zwischen Orient und Okzident, Festschrift Klaus Fischer, Köln 1984, 74-83.

121 Der berühmte Stein von Rosetta, OGIS 90 (griech. Text).
122 J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmäler, Berlin 1932, 62ff. Nr. 44.
123 E. Bernand, Les inscriptions grecques de Philae , Paris 1969, Nr. 128 (vom 17.

April 29 v. Chr.).
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Die karisch-griechische Bilingue gehört nicht in diese Kategorien,
sondern in eine besonders seltene: Von einem fragmentarischen
lykischen und (vielleicht) einem weiteren karischen Text abgesehen124

gab es neben ihr bis heute nur eine einzige bekannte Staatsurkunde
einer politischen Gemeinde der antiken Welt in einer epichorischen
Sprache: die Trilingue aus dem Letoon125. Durch die an der Bilingue
aus Kaunos gewonnenen Ergebnisse läßt sich nun nahezu mit Si-
cherheit sagen, daß auch die längste karische Inschrift 16 R-D, eben-
falls aus Kaunos, ein Text dieser Gattung ist126. Diese Inschrift wur-
de von G. E. Bean127 in der Nähe der Maussollosbasen hinter der
Stoa von Kaunos gefunden, d. h. in demselben Areal, in dem jetzt
die neue Bilingue ans Licht kam. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß
beide in einem Heiligtum aufgestellt waren, wie dies für die griechi-
schen Volksbeschlüsse eine vielbezeugte Regel ist.

Die in den drei Sprachen auf der Stele von Xanthos zum Aus-
druck kommenden staatsrechtlichen Verhältnisse wurden mehrmals
genauer Analyse unterzogen128. Wir brauchen für den Vergleich hier
nur auf wenige markante Einzelheiten hinzuweisen. Obgleich die
aramäische Version auf der Front des Steines als offizielle Verlautba-
rung der Reichsautorität zu gelten hat, geht es um innere Angelegen-
heiten der ,Polisfi von Xanthos und der Perioikoi. Aus der gemeinde-
staatlichen Perspektive ist der Text konzipiert, und man zweifelt nicht
daran, daß von den beiden Fassungen der , version civique' (Briant)
die lykische die ursprüngliche, die griechische dagegen eine Überset-
zung darstellt129.

124 Lykisch-Griechisch: 145, vgl. J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmäler,
Berlin 1932, 62ff. Nr. 45 (ursprünglich vielleicht eine Trilingue). Karisch-Grie-
chisch: Das karische Textfragment 11 R-D und das darunter so gut wie vollstän-
dig erhaltene Dekret der bilden offensichtlich keine zweisprachige Ur-
kunde (s. oben S. 51). Ebensowenig läßt sich das für Nr. 36* sichern, den
Seleukosbrief. Nicht zu beweisen, aber als möglich anzusehen ist es für 10 R-D,
die Verfügung der Dynasten Idrieus und Ada aus dem Sinuriheiligtum.

125 Fouilles de Xanthos VI.
126 Der karischen Inschrift kann auch hier eine (verlorene) Parallelinschrift korre-

spondiert haben.
127 G. E. Bean, JHS 73,1953,19f.
128 P. Frei, Zentralgewalt und Lokalautonomie im Achämenidenreich, in: P. Frei - K.

Koch, Reichsidee und Reichsorganisation im Perserreich, Göttingen 21996,8-131;
vgl. zuletzt P. Briant, Histoire de l'empire perse. De Cyrus a Alexandre, Paris 1996,
727-729 und 1038.

129 J. Blomqvist, Translation of Greek in the Trilingual Inscription of Xanthos,
Opuscula Atheniensia 14/2, 1982,11-20.
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Die Stele aus Kaunos - ihr oberer Teil ist unzerst rt - hat wohl
keine Trilingue getragen, sondern allein zwei verschiedensprachige
, versions civiques'. Wir k nnen hier nicht entscheiden, welche die
urspr nglich formulierte und welche die bersetzung ist. Die An-
ordnung auf dem Stein ist indessen kaum als beliebig zu betrachten.
Der Aussteller dieses Dokumentes, soweit erkennbar der Demos der
Kaunier, gibt dem Karischen den h heren Rang, l t es auf dem
Stein oben aufschreiben. Unsere Beobachtungen an den Buchstaben-
formen ergaben auch, da die karischen Zeichen regelm iger und
etwas gr er eingeschnitten wurden. Das Karische ist zu dem Zeit-
punkt ui/e Sprache des Gemeinwesens, in dem wohl nicht allein, was
die Einwohnerschaft, sondern auch, was die Versammlung betrifft,
Karer dominieren.

Beachtenswert ist der Wortlaut staatsrechtlicher Termini in der
Hauptversion. Am besten bekannt und eingehend studiert ist das
Ph nomen der bersetzung von W rtern f r politische Titel und
Institutionen in den Epochen der r misch-griechischen Akkulturati-
on130. Im Unterschied dazu haben wir es hier jedoch, in viel fr herer
Zeit, mit einer Zweisprachigkeit zu tun, in der innerhalb eines loka-
len Gemeinwesens die eigenen rechtsg ltigen Institutionen verschie-
den benannt werden. Das n chstliegende Vergleichsobjekt ist wie-
der mit den »versions civiques' der Trilingue aus dem Letoon gege-
ben, wo wir von diesen Voraussetzungen ausgehen k nnen. Im grie-
chischen Sprachgebrauch der Urkunde besitzen am ehesten die W r-
ter άρχοντες, επιμελητής, περίοικοι so etwas wie staatsrechtlichen
Charakter, vergleichbar ,Proxenos und Euergetes'. Alle drei haben
Entsprechungen in lykischer Sprache131: pddenehmmis, asaxlazu,
epewetlmmei. Auch in Kaunos gibt es keine bernahme der Titel in
transkribierter Form von der griechischen in die einheimische Spra-
che, eine exakte Parallele zur Urkunde von Xanthos.

130 P. Viereck, Sermo Graecus quo Senatus Populusque Romanus Magistratusque
Populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt,
G ttingen 1887; vgl. auch M. Holleaux, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΑΤΟΣ, fitude sur la
traduction en grec du titre consulaire, Paris 1918; H. Mason, Greek Terms for
Roman Institutions, Toronto 1974.

131 Zu weiteren linguistischen Beobachtungen an der Trilingue vgl. P. Frei, Die Trilingue
vom Letoon, die lykischen Zahlzeichen und das lykische Geldsystem, Schweizeri-
sche Numismatische Rundschau 55, 1976, 5-16; ibid. 56, 1977, 66-78; dens.,
Suirinterpretazione delle righe 20-21 della trilingue di Xanthos, Incontri Linguistic!
4,1978, 235-240.
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Aufschlu reich w re die Etymologie der mutma lichen Wortbil-
dung f r ,Proxenos'132 im Karischen: sarni, wenn es wirklich mit
luw. sarri („f r") verwandt ist (vgl. S. 39). Man w te gern, ob eine
Beziehung zu der f r das griechische Wort angenommenen Etymolo-
gie pro-xenos = „f r den Fremden"133 zugrundeliegt, bleibt damit
aber vorl ufig im Bereich des Unw gbaren. Zus tzlich sieht man
sich einer neuen Frage gegen ber, die sich wegen der sp rlichen ber-
lieferung epichorischer Sprachen noch f r keine Kontaktzone des
Griechentums mit einer fremden Kultur stellen lie : Haben die Ein-
heimischen eine in der Welt der Griechen verbreitete Institution, Frem-
de mit staatlich dekretierten Ehrentiteln und Privilegien auszuzeich-
nen, adaptiert und daf r diese W rter in ihrer Sprache gebildet, oder
gab es etwa eine Institution autochthonen Ursprungs, die mit der
griechischen gut zusammenging134? Da sie den Karern jedenfalls
schon in der Zeit des Persischen Reiches vertraut und nicht einmal
an Beschlu praxis von Gemeindeversammlungen gebunden war, zeigt
die Verleihung der Proxenie durch den karischen Dynasten Maus-

132 Wir kennen sonst (abgesehen, wie sich jetzt zeigt, von 16 R-D) nur ein epigraphi-
sches Beispiel, wo berhaupt das Wort ,Proxenie' in einem nicht-griechischen
Paralleltext vorkommt, die schon genannte Stele von Philae. Das Beispiel ist inso-
fern nicht vergleichbar, als es keine Zweisprachigkeit innerhalb einer politischen
Gemeinde repr sentiert. Gem dem lateinischen Text hatte der Praefectus Aegypti
die Gesandten des K nigs der thiopier empfangen und den Herrscher in seine
tutela aufgenommen: legfatis rejgis Aethiopum ad Philas auditis, eofdem] rege in
tutelam recepto. Im Griechischen entspricht dem: δεξάμενός τε πρέσβεις Αιθιόπων
εν Φίλαις και προξενίαν παρά του βασιλέως λ[αβών]. Es werden ganz verschie-
dene Institutionen gleichgesetzt, um den Vorgang eines Austausche diplomatischer
H flichkeiten zu umschreiben. Dabei st rte es nicht einmal, da in der einen Spra-
che der Pr fekt, in der anderen der K nig als der gebende erscheint.

133 Chr. Marek, Proxenie 387.
134 Die Proxenie ist in Kleinasien inschriftlich sp ter bezeugt als im Mutterland, wo

die Institution bereits in einem Epigramm des 7. Jh.s v. Chr. von Korkyra erw hnt
ist: R. Meiggs - D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End
of the Fifth Century B. C., Oxford 1969, 4f. Nr. 4. In der Form von Gemeinde-
beschl ssen besitzen wir die fr hesten Beispiele aus Eretria und Athen (IG XII
Suppl. 549; M. Walbank, Proxenies). G. Pugliese Carratelli publizierte in Atti
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti 40, 1985, 153 (SEG XXXVI
982) drei Proxeniedekrete von lasos in Karien f r Honoranden aus Chalketor,
Euromos und Knidos und datierte sie nach der Schrift in die Zeit zwischen 500
und 450: „elegante scrittura della prima met del secolo V a. C.". Dieser Ansatz
ist nicht zu beweisen, ja im Hinblick auf Sprache und Buchstabenformen unwahr-
scheinlich. Man vergleiche etwa die um 470 v. Chr. geschriebenen »Teiorum Dirae':
P. Herrmann, Chiron 11,1981,1-30 (mit vorz glichen Abbildungen, Tafel 1-3).
Die Dekrete von lasos geh ren eher dem fr hen 4. Jh. v. Chr. an.
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sollos und seine Frau Artemisia an die Knossier135. Anscheinend noch
älter als das Dekret des Dynastenpaares sind die drei auf einem Stein
veröffentlichten Proxeniedekrete von lasos, zu dieser Zeit einer Ge-
meinde, in deren Ämtern Träger karischer und griechischer Namen
zu finden sind (zitiert unten S. 59)136.

Die Rangfolge der Sprachen und die Wiedergabe der Titel im
Karischen in dem neuen Dokument muß überraschen, wenn man
bedenkt, wie stark nach den uns bisher bekannten Zeugnissen be-
reits in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts die Hellenisierung
der politischen Kultur auch im Innern Kariens fortgeschritten zu sein
schien. Am Beispiel einer Inschrift von Amyzon haben dies J. und L.
Robert aufgezeigt137. Ist Kaunos angesichts der karischen Urkunden
eine Sonderstellung in Karien zuzuweisen?

Eine genaue Grenze für die Lebensdauer der epichorischen Spra-
chen in den Steinurkunden Kariens und Lykiens allgemein läßt sich
noch nicht ziehen138. Wahrscheinlich ist, daß das Karische und
Lykische - zumindest in staatlichen Inschriften - in der Alexander-
und Diadochenzeit zurückgehen. Was die Dekrettexte betrifft, war
die Bilanz zugunsten des Griechischen bisher eindeutig. Die Liste der
Orte, von denen wir Proxenien besitzen, ist lang. Sie umfaßt nicht

135 Maussollos: J. Crampa, Labraunda Nr. 40. Der von Chr. Marek, Proxenie 127f.
geäußerten Auffassung, das karische Herrscherpaar habe ebenso wie etwa die
Mossynoikoi, der Paphlagone Korylas oder Pairisades und seine Söhne großen
Ehrgeiz darein gelegt, wie Griechen aufzutreten, haben J. G. Vinogradov und M.
Wörrle, Chiron 22, 1992, 159f. widersprochen. Sie führen dagegen beim
bosporanischen Reich die Zahl (12) und inhaltliche Vielfalt der bis heute gefunde-
nen Urkunden ins Feld.

136 Siehe oben Anm. 134. Bei den Empfängern handelt es sich um Bürger von nicht
weit entfernten Gemeinden Kariens.

137 J. u. L. Robert, Amyzon 117: „Uhellenisation est dejä assez poussee a Amyzon;
non seulement le decret est redige en grec - car c'est la seule langue officielle -
mais on y dispose deja d'un lapicide pour le decret sur un monument dans la plus
belle ecriture, comme deja Idrieus avait fait graver sa dedicace en grec - et seulement
en grec - sur l'architrave du propylee. Le grec etait grave sous les Hecatomnides a
Mylasa, ville carienne hellenisee, ionisee, ou dans son sanctuaire du dieu Sinuri.
C'est sous le regne de Philippe et l'administration d'Asandros que le grec est
grave dans les villages de la Carie, a Koarenda, a Koaranza."

138 In dem längeren Text auf dem Hyposorion eines Sarkophags in Tlos könnte der
Name Alexander (lykisch alaxssa[n]tra stehen, und auf einem Stein von Üzümlü
(östlich von Kaunos bei Fethiye) der Name Ptolemaios (lykisch pttule): 129
Z. 9 und 35 Z. 1; J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmäler, Berlin 1932, 59
Nr. 29, 61 Nr. 35. Der von M. . §ahin, I. v. Stratonikeia 11,1 Nr. 1001 veröffent-
lichte Königsbrief eines Seleukos (Seleukos L?) steht auf dem Stein unterhalb einer
karischen Inschrift (36*).
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nur die Küstenstädte wie lasos und Knidos, sondern z. B. mit den
Euromeis139, Chalketoreis140, Plataseis141, Chrysaoreis142, Panama-
reis143 und (vielleicht auch) Tabenoi144 inländische, teils noch nach
einheimischen Formen an zentralen Heiligtümern organisierte Ge-
meinwesen. Keine einzige von ihnen tritt mit einer solchen Urkunde
in karischer Sprache hervor, auch nicht die Plataseis mit der (nach
lasos, Maussollos und Artemisia) frühesten von allen diesen Proxenie-
verleihungen unter dem Satrapen Pixodaros.

Abzulesen ist der Hellenisierungsprozeß in den schriftlichen Zeug-
nissen (auf die Architektur und Kunst kann hier nicht eingegangen
werden145) vor allem an den Namen. In den benachbarten Regionen
Kariens und Lykiens ist das einheimische Namenmaterial der grie-
chischen Inschriften reich146. Doch die Durchdringung mit griechi-
schem Namengut im Karien des vierten Jahrhunderts v. Chr. und des
frühen Hellenismus zeigt sich nicht allein in der epigraphischen Do-
kumentation der Bevölkerung im allgemeinen (Grab- und Weih-
inschriften; Bürgerlisten), sondern auch im politischen Bereich, bei
den Inhabern der höchsten Ämter in den Gemeinden. Besonders ein-
drucksvoll als einzelnes Zeugnis ist das Dekret von Amyzon, in dem
einem Träger eines iranischen Namens, Bagadates, das Amt des
Neokoros zugesprochen wird147. Städtische Ämter und Funktionen

139 SEG XLIII 703.704.
140 W. Blümel, I. v. Mylasa II Nr. 912 (vgl. 911).
141 J. Crampa, Labraunda Nr. 42. 142 J. Crampa, Labraunda Nr. 43.
143 M. . §ahin, I. v. Stratonikeia I Nr. 3.
144 W. Blümel, I. v. Mylasa I Nr. 401.
145 J. Isager (Hrsg.), Hekatomnid Caria and the Ionian Renaissance. Acts of the Inter-

national Symposium at the Department of Greek and Roman Studies, Odense
University, 28-29 November 1991, Odense University Press 1994.

146 Eine Liste der Namen aus Karien hat W. Blümel in: Ep. Anat. 20, 1992, 7-33
zusammengestellt und in: Decifrazione 65-86 ihre chronologische und geographi-
sche Verteilung erörtert.

147 J. u. L. Robert, Amyzon Nr. 2 Z. 9 und bes. der Kommentar auf S. 115-118. Zur
iranischen Diaspora ferner: L. Robert, bes. CRAI 1975, 306-330; CRAI 1978,
285 (= Op. Min. V 741); Journ. Sav. 1978,6; Bull. Corr. Hell. 107,1983,505f. (=
Documents d'Asie Mineure, Paris 1987, 349f.) sowie bes. für Lykien: Documents
d'Asie Mineure meridionale. Inscriptions, monnaies et geographic, Paris 1966,
31 f. Zu den iranischen Namen vgl. F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg 1895
(ND 1976); E. Benveniste, Titres et noms propres en iranien ancien, Paris 1966; s.
auch R. Schmitt, Iranische Namen im Lykischen. Iranisches Personennamenbuch
IV, 17-28; Iranische Wörter und Namen im Lykischen, in: Serta Indogermanica,
Festschrift G. Neumann, Innsbruck 1982, 373-388. Zu Iranischem (Kulte, Na-
men etc.) im westlichen Kleinasien in hellenistischer und römischer Zeit allge-
mein: M. Boyce - F. Grenet, A History of Zoroastrianism, Leiden 1991,209-253.
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werden von Karern bekleidet, doch im Kollegium der drei Archonten
ist ein Grieche, Τιμαγόρας Άριστοδάμου148, vertreten. Ein etwas
anderes Mischungsverh ltnis zeigen die drei ltesten Proxeniedekrete
der Hafenstadt lasos149: Αρταος, Εκαταίος Πιγασσω, Αρλισσις
Ιδυσσωλλω, Δεινών, Εύσθένης, Αναξαγόρας, Λυκινάδης Λεω-
νίδεω.

Pseudo-Skylax (99) nennt Kaunos eine Καρική πόλις. Mangels
epigraphischen Materials aus dem vierten und fr hen dritten Jahr-
hundert aus Kaunos selbst k nnen wir uns vom Verh ltnis der ein-
heimischen und griechischen Bev lkerungsgruppen noch gar kein
Bild machen. Zwei von W. Bl mel publizierte inschriftliche Frag-
mente von Kaufvertr gen aus Mylasa, die aus dem 4. Jh. v. Chr.
stammen, sind in dieser Hinsicht interessant150. An den dem Ver-
tragsschlu vorausgehenden Vorg ngen, die uns hier nicht zu inter-
essieren brauchen, sind Delegationen aus verschiedenen St dten
Kariens beteiligt, deren Mitglieder namentlich aufgelistet werden.
Es kommen wieder gemischt griechische und karische Namen vor;
insgesamt bilden, wie Bl mel festgestellt hat, die karischen Namen
ein sehr starkes bergewicht. In der f nfk pfigen Gesandtschaft aus
Kaunos haben wir, au er dem Vatersnamen eines Mitglieds Πίθηκος,
nur ins Griechische transkribierte einheimische Namen151. Anderer-
seits f gt es sich gerade in das allgemeine Muster, wenn in der Bilingue
44* der eponyme Beamte oder Pr sident der Gemeinde einen grie-
chischen Namen tr gt, Hipposthenes. Unter den Standbildern der
einheimischen Dynasten, Hekatomnos und Maussollos, schrieben
auch die Kaunier griechische Inschriften in die Sockel.

Eine in Kaunos geringere oder sp tere Hellenisierung als anders-
wo in Karien l t sich nicht nachweisen. Stattdessen ist eher umge-
kehrt zu fragen, ob nicht die Fundbilanz der vielen, allein in griechi-

148 J. u. L. Robert, Amyzon 117: „On a le sentiment tres net que ce n'est pas adoption
d'un nom grec par un Carien, comme ce sera general plus tard."

149 Vgl. oben Anm. 134.
150 W. Bl mel, Ep. Anat. 16,1990, 30-33 Nr. 11 (SEG XL 991) Z. 18ff. und Nr. 12

(SEG XL 992) Z. 5ff.
151 Geht man in die hellenistische Epoche hinab, aus der jetzt relativ umfangreiches

Namenmaterial von Kaunos bezeugt ist, ergibt sich ein v llig anderes Bild. Repr -
sentativ ist die bereits erw hnte (Anm. 13) Namenliste auf einem zylindrischen
Pfeiler, der am stlichen Rand der Agora wiederaufgerichtet ist. Unter den noch
zu lesenden, mehr als 70 verschiedenen Namenformen, die anhand der Demotika
eindeutig kaunischen B rgern zuzuweisen sind, findet sich keine einzige nicht-
griechische. Nach den Buchstabenformen zu urteilen, ist die Liste vermutlich im 2.
Jh. v. Chr. aufgeschrieben worden.
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scher Sprache aufgeschriebenen Volksbeschlüsse Kariens und das Vor-
dringen griechischer Namen in den Eliten der Gemeinden leicht dar-
über hinwegtäuschen können, daß die Karer eine eigenständige poli-
tische Kultur entwickelten und Institutionen besaßen, für die es im
Karischen tradierte Namen gab, und daß diese Sprache durchaus
auch in offizieller Anwendung noch neben dem Griechischen länge-
re Zeit lebendig blieb.

2. Die historische Situation

Der Versuch einer zeitlichen Einordnung der Inschrift kann von ver-
schiedenen Ansätzen ausgehen, von äußerlichen Vergleichsobjekten
wie der Paläographie und dem Formular oder von inhaltlichen Be-
ziehungen, besonders auf Grund der Koinzidenz von Personenna-
men.

2.1. Datierung nach Buchstabenformen und Formular
Die Paläographie der karischen Inschrift scheidet als Datierungs-
kriterium aus. Die Buchstabenformen der griechischen Inschrift ge-
hören schätzungsweise zu den ältesten, mit denen die bisher bekann-
ten Inschriften der Stadt Kaunos geschrieben sind. Dem ersten Au-
genschein nach sind sie nicht jünger als frühhellenistisch, das vierte
Jahrhundert kommt in Frage. Zahlreiche griechische Inschriften
Kariens dieser Epoche sind bekannt. Ein paläographischer Vergleich
wird durch die schlechte Qualität der Steinmetzarbeit unseres Ex-
emplars und das Nichtvorkommen einiger Buchstaben erschwert
(man vermißt besonders My und Omega). Auch gibt die Auswer-
tung solcher Vergleiche kein verläßliches Ergebnis152.

In Kaunos sind die Buchstaben auf den Basen der Hekatomniden
(1. Hälfte 4. Jh. v. Chr.) und ein neugefundenes, nach dem 15.
Regierungsjähr eines Königs Antigonos datiertes Psephisma der
Kaunier153 heranzuziehen. Die griechischen Buchstaben der Bilingue
152 Zur Paläographie der Steininschriften in Karien vgl. J. u. L. Robert, Amyzon 98

und bes. 120-122, wo eine Inschrift von Amyzon mit einer von Stratonikeia ver-
glichen wird. Beide sind in das neunte Jahr des Ptolemaios Philadelphos datiert,
vielleicht sogar in demselben Steinmetzatelier geschnitten worden. Die Buchsta-
ben weisen markante Unterschiede auf. „Si l'on operait d'apres les precedes
courants, on declarerait avec assez d'assurance que le decret d'Amyzon est posterieur
ä l'acte de vente a Stratonicee. C'est un rappel salutaire de ce qu'ont de faussement
systematique bien des datations d'apres l'ecriture dans les inscriptions - et peut-
etre aussi d'apres le style dans maint secteur de l'archeologie."

153 Zu dem Problem, das Dekret zu datieren, s. u. S. 76.
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unterscheiden sich von denen beider. Die Inschriften der Hekatom-
nidenzeit (Abb. 6 re. oben) haben ein anderes Ypsilon und zeigen
keine Spur von Apizes. Das nach dem Antigoniden datierte Dekret
ist mit sehr ausgeprägter Apizierung geschrieben (Abb. 6 re. unten),
charakteristisch ist ein über die Zeile ragendes Ypsilon. Die Schrift
ähnelt dem Dekret von Stratonikeia, das nach der Seleukidenära in
das Jahr 268 datiert ist154. Wir schätzen die leicht apizierten Buch-
staben der Bilingue als etwa der zweiten Hälfte des vierten Jahrhun-
derts angehörend.

Abb. 6

Die Struktur des griechischen Formulars zeigt einen Urkundentyp,
der oft in dieser Zeit belegt ist. Die meisten Ehrendekrete auf Stein
mit der Sanktionsformel und einer Kurzform des Beschlußinhaltes
im Infinitiv, der auf die wesentlichen Elemente (Name und Herkunft
der Honoranden, Ehren und Privilegien, Aufzeichnung) beschränkt
ist, stammen aus der spätklassischen Zeit. Soweit es sich nicht um
Kompendien oder Listen handelt, beginnen im 3. Jh. v. Chr. die
Beschlußtexte im allgemeinen ausführlicher zu werden.

Beobachtungen zum Schriftcharakter, zur Urkundenform und
-spräche führen indes nicht zu einer genaueren zeitlichen Bestim-
mung. Dieser kommen wir wesentlich näher durch einen glückli-
chen Zufall. Einer der beiden in der Inschrift geehrten Proxenoi ist
aus anderen Quellen bekannt: Nikokles, Sohn des Lysikles.

2.2. Nikokles
Unser Nikokles ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
jener Athener Nikokles, Sohn des Lysikles155, der in der 2. Hälfte des

154 M. . §ahin, ZPE 39,1980,212 und Taf. V 2 (= L v. Stratonikeia , Nr. 1030).
155 J. K. Davies, APF 10903; Lexicon of Greek Personal Names 33.
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4. Jh.s v. Chr. in seinem Heimatdemos Kydantidai f r 162,5 Drach-
men ein Grundst ck kaufte156. Und Νικοκλής Λ[.. 8-9 .. Κυδ]αντί-
δης, kaum ein anderer als der Lysiklessohn, steht in einer Liste mit
Kultpersonal (als Parasitos) der Athena Pallenis157; die Liste ist nur
ungef hr in das 4. Jh. datiert. Der Versuch von G. R. Stanton, sie in
die f nfziger Jahre einzuordnen, kann keine Sicherheit beanspru-
chen158, sie mag sehr viel sp ter sein.

Diese nicht genau zu datierenden epigraphischen Zeugnisse ha-
ben zwei weitere, zeitlich enger einzugrenzende neben sich, in denen
ganz offensichtlich von demselben Mann die Rede ist.
1) Nikokles, der Kydantide, leistete im Rahmen der Leiturgie zur
Eutaxia einen Beitrag von 50 Drachmen159. Die Inschrift beginnt:
οϊδε έληιτού[ργ]ησαν επί [ άρχοντος] ευταξίας, dann folgt
phylenweise die Namenliste, in Z. 9ff.: Αίγηίδος* Θεόπομπος Πυρρί-
χου Γ[αργή]ττιος Ρ, Νικοκλής vacat Κυ[δα]ντίδης Ρ.

Diese Leiturgie ist u erst selten bezeugt, au er der zitierten be-
zieht sich auf sie vielleicht eine weitere athenische Urkunde aus dem
Amphiaraion von Oropos, die im Jahr des Archonten Kephisophon
(329/8 v. Chr.) publiziert wurde160: Es werden zehn M nner, χειρο-
τονηθέντες υπό του δήμου επί την έπιμέλειαν του αγώνος και των
άλλων των περί την έορτήν του Αμφιάραου, ausgezeichnet, unter
ihnen die ber hmten Rhetoren Lykurgos und Demades, und sie sol-
len zur Verrichtung des Opfers ein Handgeld ausbezahlt erhalten
nach Ma gabe eines Gesetzes, das die Zahlung regelt τώι αίρεθέντι
επί την εύταξίαν161. Die Eutaxia bezeichnet in vielen attischen In-
schriften die Disziplin der Epheben162, wie auch sonst milit rische
Disziplin163. Man vermutet, da es einen milit rischen Agon der
Epheben gab, zu dessen Ausrichtung die mit der Leiturgie Belasteten
beitrugen164.
156 IG Π2 1597 Z. 4: έτέραν έσχατιάν εν Κυδ[αντιδών ώνή] Νικοκλής Λυσικλέους

Κυδαν. Zeit nach den Buchstabenformen : „non stoich. post med. s. IV".
157 W. Peek, Ath. Mitt. 67,1942,24 Nr. 26 Z. 16, vgl. SEG XXXIV 157 Z. 16.
158 G. R. Stanton, ABSA 79,1984, 292-298 u. 306.
159 IG II2 417. 16° Syll.3 298.
161 Zu diesem Gesetz s. E. Szanto, Eranos Vindobonensis. Festschrift zur Wiener

Philologenversammlung, Wien 1893,105.
162 L. A. Burckhardt, B rger und Soldaten bes. 65f.
163 L. u. J. Robert, La Carie II289 und Anm. 1.
164 N. B. Crowther, ZPE 85,1991,301-304; J. Oehler, Leiturgie, RE ΧΠ, 1925,1871-

1879; J thner, Eutaxia, RE VI, 1907, 1491, 1. Wettbewerbe in ευταξία sind be-
zeugt in Delos (I. Delos 1958, um 160 v. Chr.), Erythrai (Engelmann-Merkelbach,
I. v. Erythrai I Nr. 81 Z. 7, um oder nach 100 v. Chr.) und Knidos (W. Bl mel, Ep.
Anat. 25,1995, 62 Nr. 33 Z. 5, sp thell.).
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Nachdem Koehler die Urkunde IG II2 417 auf Grund der Buch-
stabenformen (non stoich.) in die Zeit zwischen 340-333 datiert hatte,
wies als erster Sundwall auf die in Z. 14 genannte Person Πάμφιλος
Χαιρεφίλου Παιανιεύς hin: Aus Deinarchos erfahren wir n mlich,
da ein Metoikos namens Chairephilos und seine drei S hne, Pheidon,
Pamphilos und Pheidippos, auf Vorschlag des Demosthenes irgend-
wann vor 323 das athenische B rgerrecht empfangen hatten165. Den
Sohn Pamphilos erkannte man als den Proedros Πάμφιλος Π[αιανι-
εύς] in einem stoichedon geschriebenen Volksbeschlu aus dem Jahr
des Archonten Hegemon, 327/6 v. Chr., der 1934 von Meritt ver f-
fentlicht wurde166.
2) Wiederum mit der Angabe des Demotikons finden wir den Na-
men Nikokles noch einmal auf einer Fluchtafel der sp ten 320er
Jahre167. Dieses Dokument ist nicht allein f r die Zeit, sondern auch
f r die Art der ffentlichen Aktivit t des Atheners in seiner Heimat-
stadt von gro er Bedeutung und soll im folgenden ausf hrlicher be-
trachtet werden.

Die Fluchtafel - Christian Habicht hat sie als das „Staatsst ck"
dieser Gattung bezeichnet168 - trug auf der Vorder- und R ckseite

ber 100 Namen, etwa 77 sind ganz oder teilweise zu lesen. Unter
den Personen, die nur mit Namen und (von wenigen Metoikoi abge-
sehen) mit ihrem Demotikon aufgelistet wurden169, befinden sich ei-
nige aus anderen Quellen bekannte Athener. Darauf hat bereits
Ziebarth hingewiesen. Wie Nikokles haben manche von ihnen
Leiturgiai bernommen, waren also beg terte B rger: Demokrates
von Aixone (Z. 5) k nnte der Chorege des Jahres 326/5 und Diaitetes
der von ca. 325 sein, Kalliphanes aus demselben Demos (Z. 68) der
Diaitetes von 325/4 v. Chr. Strombichos von Euonymon (Z. 53) ist
vielleicht der Trierarch von 357 v. Chr. In Hygiainon (Z. 18) erkennt

165 Dein. 143: είπατε μοι προς Διός ώ άνδρες, προίκα τούτον οϊεσθε γράψσι Διφίλω
την εν πρυτανείφ σίτησιν και την εις την άγοράν άνα(τε)θησομένην εικόνα; ή το
ποιησαι πολίτας ύμ[ετέρου]ς Χαιρέφιλον και Φείδωνα και Πάμφιλον και
Φ[είδ]ιππον, ή πάλιν Έπιγένην και Κόνωνα τους τραπεζίτας;

166 C. J. Schwenk, Athens 294ff. Nr. 59 (B. D. Meritt, Hesperia 3, 1934, 3f. Nr. 5;
SEG XXI288); vgl. J. K. Davies, APF 566f. zu Nr. 15187. Zu Chairephilos und
seinen S hnen s. auch M. J. Osborne, Naturalization in Athens 3-4, Br ssel 1983,
75f. Eine Weihung des Chairephilos in Delphi: Syll.3 301.

167 E. Ziebarth, Neue Verfluchungstafeln aus Attika, Sitzungsberichte Akad. Berlin,
phil.-hist. Kl. 1934,1023ff. Nr. l A Z. 70.

168 Chr. Habicht, Athen i hellenistischer Zeit. Gesammelte Aufs tze, M nchen 1994,
14.

169 Darunter auch ein Λυσικλής Άχαρνεύς (Ζ. 4).
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Habicht einen weiteren Athener, der durch ein anderes Zeugnis aus
den zwanziger Jahren des 4. Jh.s bekannt ist170.

In der Liste stehen neben diesen angef hrten bekannten noch ein
paar ber hmte Namen, die man ziemlich sicher auf politische Pro-
minenz genau dieser Zeit beziehen kann. Wenn das Demotikon des
Demeas in Z. 12 mit Π[α]ι[αν] richtig gelesen und erg nzt ist, haben
wir es hier mit dem Sohn des Redners dieser Zeit, Demades, zu tun.
Demades selbst war, zusammen mit Demosthenes, Hauptbeschul-
digter in der Aff re um die verschwundenen Gelder des Harpalos,
Anfang M rz 323 v. Chr.

Xenokles von Sphettos (Z. 24) ist wohl der in den Jahren von
346/5 bis 306/5 v. Chr. mehrfach bezeugte Athener, dessen Wirken
erst k rzlich eingehender erforscht wurde171. Er war ein enger Freund
des Lykurgos und geh rt zu den an Ansehen und Reichtum hervor-
ragendsten B rgern dieser Zeit, erscheint als siegreicher Gymnasiarch
seiner Phyle Akamantis an den Gro en Panathen en von 346/5, war
Trierarch in den Jahren 335/4, 326/5 und 325/4 v. Chr., Epimelet
der eleusinischen Mysterien (321/0 oder 318/7), siegreicher Chorege,
Agonothet 307 und Gesandter zu K nig Antigonos im folgenden
Jahr, geehrter Stifter und gro z giger Gastgeber.

Mit Polyeuktos von Sphettos (Z. 56) wird der bekannte antimake-
donische Redner gemeint sein, dessen Auslieferung mit der Gruppe
derer um Demosthenes und Lykurgos Alexander 335 v. Chr. in sei-
nem Brief an die Athener verlangte, eine Forderung, von der der
K nig dann jedoch Abstand nahm172. Polyeuktos f hrte 343/2 und
noch einmal 323 zusammen mit Demosthenes Gesandtschaften in
die Peloponnesos173, beantragte Dekrete zur B rgerrechtsverleihung
an Leute aus Apollonia und Epidamnos (331/0?) und stand 324 in
der Harpalosaff re an der Seite des Demosthenes174.

170 Chr. Habicht, Athen 17 Anm. 32.
171 Alle Zeugnisse zusammengestellt und er rtert bei C. Ampolo, La Parola del Passato

34,1979,167ff.; vgl. Chr. Habicht, Athen 323-327.
172 Arrian, Anab. 110,4-6; Plut., Demosth. 23,4-6.
173 Demosth. 9,72; Plut., Moralia 841 f: εϊς τε Πελοπόννησον καί τινας ετέρας πόλεις;

846 c-d: μετά δε τούτον τον χρόνον των Αθηναίων Πολύευκτον πεμψάντων
πρεσβευτήν προς το κοινόν των Άρκάδων, ώστ' άποστήναι αυτούς της των
Μακεδόνων συμμαχίας, και του Πολύευκτου πεΐσαι μη δυναμένου, επιφανείς
Δημοσθένης και συνειπών επεισεν. Vgl. auch SEG XXI 281 (Ρ. beantragt Ehren
f r den Tyrannen Dionysios von Herakleia) und 320 (B rgerrecht f r Leute aus
Epidamnos und Apollonia).

174 Dein. 1100.
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In der kleinen Gruppe auf der R ckseite der Bleitafel steht [Δ]ημο-
σθέν[ης] Πα[ια]ν, kaum ein anderer als der ber hmte Makedonen-
feind175, und zuoberst der Name Δημόφιλος, vermutlich der Acharner
Demophilos, Ankl ger des Phokion und des Aristoteles.

Das alles ist f r die Inschriftengattung der Fluchtafeln h chst un-
gew hnlich. Nicht nur die gro e Zahl der Verfluchten, unpassend
f r einen prozessualen Hintergrund, und die Lesung γραμματέα in
Z. 52 n hren den Verdacht, da die ,Massenverfluchung' irgendeine
politische Gruppierung treffen sollte176: Die Zahl der auf beg terte
Athener in ffentlichen Funktionen zu beziehenden Namen, ja be-
sonders die ber hmten unter ihnen unterstreichen das. Wir gehen
wohl nicht fehl, wenn wir uns angesichts dieser Evidenzen der schon
von Ziebarth und noch entschiedener von Habicht ge u erten Ver-
mutung anschlie en, da der unbekannte Autor dieser Tafel eine
Gruppe von politischen Gegnern verw nscht, unter ihnen eindeuti-
ge Makedonenfeinde177. In den letzten Jahren Alexanders spitzte sich
in Athen die Krise um pro- und antimakedonische Politik noch ein-
mal dramatisch zu. Der Kydantide Nikokles, Sohn des Lysikles, stand
offenbar einem Zirkel um Demosthenes nahe. Was immer er getan
oder gesagt hat, es schien jemandem st rend genug, um ihn in den
Fluch ber diese Gruppe einzubeziehen. Setzt man mit Habicht
Demosthenes' Anwesenheit in Athen voraus, ist die Tafel kurz vor
seiner Verbannung im Fr hjahr 323 oder in seinem letzten Lebens-
jahr (Herbst 323-Herbst 322) beschriftet worden.

Wir haben es also bei Nikokles mit einem Athener aus der beg -
terten Schicht zu tun178, der anscheinend in den Jahren 323/2 v. Chr.
in Athen ffentlich hervortrat. Zusammengenommen sprechen die

175 Chr. Habicht, Athen 18 Anm. 35 verweist auf die Arbeit von J. G. Gager, Curse
Tablets and Binding Spells from the Ancient World, Oxford 1992, wo Zweifel an
dieser Identifikation des Demosthenes der Fluchtafel angemerkt sind, die D. R.
Jordan (m ndl.) ge u ert hat.

176 E. Ziebarth, Neue Verfluchungstafeln (Anm. 167) 1025.
177 Zu vorsichtiger Differenzierung gegen ber Etiketten wie diesen mahnt N. Sawada,

Chiron 26, 1996, 57-84. Vgl. auch W. Will, Athen und Alexander 125, 137ff.
und J. Engels, Studien 321. Bei der Fluchtafel wird man aber von einer wie auch
immer zu interpretierenden, kollektiven Gegnerschaft ausgehen d rfen.

178 W. Schmitz, Reiche und Gleiche. Timokratische Gliederung und demokratische
Gleichheit der athenischen B rger im 4. Jh. v. Chr., in: W. Eder (Hrsg.), Die athe-
nische Demokratie im 4. Jh. v. Chr., Stuttgart 1995, bes. 586.
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Zeugnisse daf r, da seine Aktivit t ganz allgemein in das letzte
Drittel des Jahrhunderts f llt179.
2.3. Lysikles
Der andere Proxenos, Lysikles, Sohn des Lysikrates, ist prosopogra-
phisch nicht zu fixieren180. Erw hnung verdient ein Λυσικράτης
Λυσικλέους εκ Κολωνού, der in der Zeit vor der Mitte des 4. Jh.s
dem Zeus Philios eine Weihung dargebracht hat181. War er der Vater
unseres Lysikles?
2.4. Versuch einer historischen Erkl rung
Es bleibt zu fragen, wie dieses Zeugnis einer Beziehung zwischen
Athenern und Kaunos historisch zu interpretieren ist. Stellen wir die
ann hernd datierten athenischen Urkunden, in denen Nikokles vor-
kommt, in den Mittelpunkt und ziehen einen Kreis mit m glichst
gro em zeitlichem Radius, so kann dieser Mann in jungem Alter
fr hestens in den sechziger Jahren des vierten Jahrhunderts und hoch-
betagt sp testens um 280 v. Chr. in Erscheinung getreten sein. Na-
t rlich ist ein Irrtum nicht unm glich, wenn zuf llig der Name einer
Person, die zu einer anderen Zeit gelebt hat, identisch ist182.
179 Es ist nicht ausgeschlossen, wenngleich nichts daf r spricht, da der Archen des

Jahres 302/1 dieser Kydantide oder sein Sohn oder Enkel ist. Die Zeugnisse sind
gesammelt in Lexicon of Greek Personal Names II s. v. Νικοκλής Nr. 9. Der Name
ist in Attika f r mehr als 50 Individuen nachgewiesen. Ein anderer, von seiner
Zeitstellung her gesehen m glicher, aber ebenso unsicherer Kandidat f r eine Gleich-
setzung ist der Phokionfreund Nikokles. Wir wissen ber diesen Mann, au er
seiner Treue zu Phokion bis in den Tod, so gut wie nichts, vgl. H.-J. Gehrke,
Phokion, M nchen 1976, 100. Er pa t in die Gruppe auf der Fluchtafel weniger
gut hinein, aber das ist eine berlegung, in der man sich leicht t uschen kann.

180 Ein Acharner namens Lysikles kommt auch auf der Fluchtafel vor (Z. 4). E. Zie-
barth, Neue Verfluchungstafeln, verweist auf Λυσικλής Εύξιθέου 'Αχαρνεύς, ΡΑ
9431.
In den zwanziger Jahren, genauer 326/5, finden wir in den athenischen Trierarchen-
listen einen Lysikrates, IG II21628 Z. 17ff.: στρατηγώι ε[ί]ς Σάμον / Διωξάνδρ[ωι]·
τριήρης / Κρατίστη, Χ[αι]ρ[εστρ]άτου / έργον, διά[ζ]υξ: τριήραρχ / Φιλιππίδ[η]ς
Παιανι: Πυ/[·θο]κλής Άχαρ : 'Αλκιβιά/[δης Θυ]μαι[τα]δ. Λυσικράτης /[ . .?. . ·
Φ]ιλόκωμος Παια. Ob jener aus Aristophanes, Thukydides und Platon bekannte
προβατοπώλης Lysikles, der sich nach Perikles' Tod der Aspasia annahm, ein
Vorfahre war, l t sich nicht sagen. Dieser Athener war im Jahre 428/7 v. Chr. mit
der Einholung des Tributes in Karien befa t, wo er ums Leben kam: Thuk. III19;
Aristoph., Equ. 132 u. 739 mit Schol.; Platon, Menex. 235e; Plut., Perikl. 24.

181 Die oberhalb des Odeions des Herodes Atticus gefundene Marmorbasis, IG IF
4555, ist beschriftet: Λυσικράτης [Λ]υσικλέος εκ Κο[λ]ωνοΰ Δ[ι]ι Φιλίωι [ά]νέ-
[θ]η[κεν]; vgl. auch einen Lysikles aus Kolonos PA 9435.

182 Chr. Habicht, Notes on Attic Prosopography: Coincidence in Father-Son Pairs of
Names, in: ders., Athen in hellenistischer Zeit, M nchen 1994, 349-353.
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Proxenieverleihungen haben sehr verschiedene Motive. Sie sind
nicht immer in einer Beziehung zu dem Staat zu suchen, der durch
das Ethnikon des Geehrten repräsentiert ist. Zwei Athener mögen
als Künstler oder Geschäftsleute auf Rhodos oder in Kaunos ansäs-
sig gewesen oder zu einem vorübergehenden Besuch dorthin gekom-
men sein und die Dankbarkeit der Gemeinde erworben haben, sei es
durch eine Geldspende, einen Schuldenerlaß, eine Getreidelieferung,
eine künstlerische oder technische Leistung zu den Festveranstaltun-
gen oder dem Bauprogramm der Stadt183. Zwar ist mit Nikokles,
dem Landbesitzer, Kultbeamten und zur Leiturgie Verpflichteten in
seiner Heimat, ein Metoikos in Übersee oder Spezialist auf Reisen
auf den ersten Blick weniger gut vereinbar. Eine private Verbindung
unbekannter Natur nach Karien oder auch zu Kauniern in Athen
mit irgendeinem Anlaß, ihn zu ehren, mag man nicht verwerfen: Die
Briefe des PS. Aischines (IX 1) erwähnen den privaten Landkauf ei-
nes Atheners in Karien, auf dem rhodischen Festlandgebiet. Der be-
rühmteste Kaunier, der Maler und Erzgießer Protogenes, hat wohl
einige Zeit in Athen verbracht und angeblich die Mutter des Aristo-
teles184 porträtiert.

Man kann nach einer Erklärung auch in anderer Richtung su-
chen: Der Vergleich mit den aus etwa diesem Zeitraum überlieferten
Ehrenbeschlüssen karischer, lykischer und ionischer Gemeinden für
Fremde drängt sich auf. In der großen Anzahl stehen als Empfänger
- soweit überhaupt Angaben existieren - Dynasten, Offiziere und
politische Funktionäre im Vordergrund185, wie z. B. Iphiades, der
Tyrann von Abydos186, und der boiotische Staatsmann Epameinon-
das187 in Beschlüssen der Knidier, das Brüderpaar Maussollos und
Idrieus in Dekreten der Erythraier188, der General Alexanders und
spätere König Antigonos in Priene189, der Funktionär des Krateros
Hagnon von Teos in Ephesos190, die Offiziere und Dynasten Aristo-

183 Beispiele in den Listen bei Chr. Marek, Proxenie 359ff.
184 Paus. I 3,5; Plinius, n. h. XXXV 106.
185 Chr. Marek, Proxenie bes. 337-346 für einen Überblick, vgl. auch ebenda 297-

310 über die Proxenie in Karien. Daß zwei Athener als fremde Richter nach Kaunos
kamen, ist praktisch ausgeschlossen.

186 Syll.3187. Chr. Marek, Proxenie 299.
187 W. Blümel, Ep. Anat. 23,1994,157-159.
188 Engelmann-Merkelbach, I. v. Erythrai I Nr. 8; SEG XXXI 969.
189 v. Gaertringen, I. v. Priene Nr. 2.
1901. v. Ephesos Nr. 1437.
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demos und Eupolemos in lasos191, Pleistarchos (geehrt von einer
karischen Syngeneia) im Heiligtum des Sinuri192, die Oikonomoi des
Ptolemaios Soter, Amyntas und Sosigenes von Kaunos, in Limyra193

und, vermutlich, der Funktionär der beiden ersten Ptolemaier, der
Athener Kallias von Sphettos194, in Halikarnassos und lasos, nicht
zu erwähnen ganze Serien von Ehrendekreten aus Ephesos und Sa-
mos für Offiziere der Diadochen195.

2.4.1. Lamischer Krieg?
Als Offiziere könnten Nikokles und Lysikles in die karische Hafen-
stadt gekommen sein, als die Südwestküste Kleinasiens zu einem
Bereich gehörte, in dem die Flotte der Athener operierte. In den an-
genommenen zeitlichen Grenzen findet sich darauf kein Hinweis.
Freilich ist ein Ereignis zu nennen, das in Frage kommt: Der soge-
nannte Lamische Krieg der Athener und ihrer Verbündeten gegen
die vereinten Streitkräfte der Makedonen196. Die Verfluchung des
Nikokles und der anderen in Athen erfolgte gerade zu derselben Zeit
(wenn die Datierung der Tafel richtig ist), und die politischen Rei-
bungen, die ihr zugrundeliegen, haben vielleicht mit der außenpoli-
tisch sehr dramatischen Situation etwas zu tun.

Am 10. Juni 323 v. Chr. starb Alexander in Babylon197. Vom Früh-
ling des Vorjahres an, als seine Verfügung bekannt wurde, daß er
Samos den Samiern zurückgeben werde, schwelte die Krise in der
Beziehung Athens zum König. Mit dem Volksbeschluß der Athener,
dem Strategen auf Samos die Gefangennahme zurückgekehrter Samier

191 W. Blümel, L v. lasos I Nrr. 32.33; vgl. Chr. Marek, Proxenie 299f. und 443 Anm.
487.

192 L. Robert, Sinuri 55-62 Nr. 44; vgl. die Urkundendatierungen in Euromos: SEG
XLffl 703, und Hyllarima: P. Roos, Istanbuler Mitteilungen 25,1975, 339.

193 M. Wörrle, Chiron 7,1977,43-66.
194 Chr. Habicht, Athen 102f., 132f; Chr. Marek, Proxenie 253f. mit einer etwas

anderen Rekonstruktion der Karriere dieses Mannes.
195 S. die Listen bei Chr. Marek, Proxenie 344f.
196 Neuere Arbeiten zu innen- und außenpolitischen Problemen Athens in der

Alexanderzeit: Sehr allgemeine Überlegungen bringt E. Badian, The Ghost of
Empire. Reflections on Athenian Foreign Policy in the Fourth Century B. C., in:
W. Eder (Hrsg.), Die athenische Demokratie im 4. Jh. v. Chr., Stuttgart 1995,
79ff.; L. A. Burckhardt, Bürger und Soldaten; Chr. Habicht, Athen 33-53; J. En-
gels, Studien; O. Schmitt, Der Lamische Krieg, Bonn 1992; M. Faraguna, Atene
neu' etä di Alessandro. Problemi politici, economici, finanziari, Rom 1992; G. A.
Lehmann, ZPE 73, 1988, 121-149; C. J. Schwenk, Athens; W. Will, Athen und
Alexander; H.-J. Gehrke, Phokion, München 1976.

197 Zur Situation im »Weltreich4: R. M. Errington, JHS 90,1970, 49-78.
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zu befehlen (März 323), kam die offene Konfliktbereitschaft zum
Ausdruck198. Spätestens im August war die Todesnachricht bestä-
tigt199, die Rüstungen für den Land- und Seekrieg200 sowie diploma-
tische Aktivitäten in vollem Gange. Der am Tainaron von den Söld-
nern zum Strategos Autokrator ausgerufene Leosthenes hatte mögli-
cherweise in Kleinasien - auf eigene Faust oder in stillschweigendem
Einvernehmen mit Politikern in Athen - Soldaten gesammelt und
Beziehungen geknüpft201. Am Hellespont stand der Satrap Leonnatos,
der makedonische General Krateros befand sich auf dem Marsch im
östlichen Kilikien, in Phoinikien sollte Kleitos die makedonische Flotte
kampfbereit machen, die (wahrscheinlich im Juli 322 v. Chr.) die
athenische bei Amorgos schlug202.

Der Ort dieser Schlacht muß die Augen dafür öffnen, daß in der
strategischen Lage des beginnenden Seekrieges den Schiffsrouten von
der kleinasiatischen Südküste in die südliche Ägäis höchste Bedeu-
tung zukam. Zu keiner Zeit wird das Ringen um den Besitz der Hä-
fen an der Südwestecke Kleinasiens deutlicher als in den bald darauf
folgenden Diadochenkämpfen zwischen Levante und Ägäis: Anti-
gonos Monophthalmos kommt 313 seinen Rivalen Seleukos und
Ptolemaios zuvor, greift Kaunos von der Land- und der Seeseite an
und nimmt Stadt und Burg nach einer Belagerung ein203. In der be-
rühmten Flottenfahrt des Jahres 309 bemächtigt sich Ptolemaios Soter
der Städte Phaseiis, Xanthos und Kaunos204.

Haben auch die Athener beim Ausbruch des Lamischen Krieges
versucht, an dieser Küste Fuß zu fassen? Sicher ist, daß Rhodos auf
die Nachricht vom Tode des Königs hin die makedonische Besat-
zung hinauswarf05. Von einem Bündnis mit Athen wird nichts be-
richtet, die Situation auf der Insel in den ersten Kriegsmonaten fin-
det nirgends Erwähnung - mit einer Ausnahme: Der berühmte Athe-
ner Hypereides selbst, Kopf der Kriegspartei, ging höchstwahrschein-

198 R. M. Errington, Chiron 5,1975, 51-57; Chr. Habicht, Athen 45.
199 W. Win5 Athen und Alexander 129ff.
200 Pausanias I 29,16; IG II2 1627-1629; N. G. Ashton, ABSA 72,1977,1-11; J. S.

Morrison, JHS 107,1987, 88-97; N. V. Sekunda, ABSA 87,1992, 348-354.
201 Diodor 111, Iff.; Chr. Habicht, Athen 46.
202 Marmor Parium FGrHist 239 B 9; Plut., Demetrios 11,4.
203 Diodor XIX 75,5.
204 Diodor XX 27,2; M. Wörrle, Chiron 7,1977, 49ff.
205 Diodor XVin 8,1. Über ein Eingreifen in die Kämpfe zugunsten Athens ist nichts

bekannt. Doch die an einer anderen Stelle gerühmte ,Neutralität' der Rhodier
bezieht sich auf eine etwas spätere Zeit.
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lieh zu diesem Zeitpunkt nach Rhodos206 und hielt dort eine (nicht
erhaltene) Rede, die sp ter unter dem Titel Rhodiakos ver ffentlicht
wurde. Wenn auch nur f r einen Zeitraum von Monaten, gleichsam
einen Augenblick in der Geschichte, so ist mit dem antimakedonischen
Umsturz auf Rhodos an der gegen berliegenden K ste ohne weite-
res eine Wendung denkbar, in der die Kaunier auf gutes Einverneh-
men mit Athen setzten.

Da Kaunos von dem Sog einer Befreiung', wie er die Rhodier
erfa te, berhaupt nicht ber hrt wurde, sondern einer l ckenlosen
Kontrolle der makedonischen Satrapen auf dem karischen Festland
unterworfen blieb, ist wenig glaubhaft.

In den Jahren der Anabasis war Kaunos besetzt. Als Alexander im
Sommer 334 in Karien eintraf und Ada wiedereinsetzte, hielt der
Perser Orontobates, nach dem Tod des Pixodaros Alleinherrscher in
Karien geworden (etwa im Fr hjahr desselben Jahres)207, die Burgen
von Halikarnassos, Myndos, Thera, Kallipolis und Kaunos. Etwa
Anfang 333 v. Chr. besiegten ihn der in Karien eingesetzte Stratege
Ptolemaios208 und der zur Verst rkung herangeholte Asandros209 ge-
meinsam, wovon Alexander in Soloi (Kilikien) Kunde erhielt210. In
den folgenden zehn Jahren mu Ada gestorben oder verdr ngt wor-
den sein, ein gewisser Philoxenos211 regiert die Satrapie212, offiziell
nicht l nger als bis zur Satrapienneuverteilung in Babylon nach dem
Tode des K nigs im Fr hsommer 323 v. Chr.: Dort wurde Karien
dem Asandros zugesichert.

Was in der Satrapie im Todesjahr des K nigs vorging, entzieht
sich unserer Kenntnis. Schon im Jahre 321/0 v. Chr. ist Asandros in
Amyzon pr sent213. Wir wissen freilich nicht, wann der Makedone

206 Plut., Moralia 850 a.
207 Arrian 123,8; Strabon XIV 2,17 (657 C).
208 H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, M nchen 1926,

Nr. 674.
209 H. Berve, a. O. Nr. 165. Zu ihm, dem sp teren Satrapen Kariens, s. die bei L.

Robert, Op. Min. V 451 Anm. 5 zitierte Literatur.
210 Arrian II 5,7; Curtius III 7,4.
211 H. Berve, a. O. Nr. 674.
212 Sein Mi regiment: PS. Arist., Oikon. Π 31,1351 b 36ff., vgl. Arrian VII 23,1. Vgl.

U. Wilcken, Hermes 36,1911,191 f. Wann er die Satrapie bernahm, wissen wir
nicht. Gegen die Vermutung von Wilcken und Berve, dies sei sp testens 326/5
eingetreten, hat sich mit Recht S. Hornblower, Mausolus 51, skeptisch ge u ert.

213 J. u. L. Robert, Amyzon Nr. 2. Der Satrap hatte in dieser Gemeinde, und vermut-
lich nicht nur in ihr, einen Karer als Offizier oder Gouverneur eingesetzt: Παου
Άρτιμεω προστατεύοντος εν Άμυζόνοις.
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in dem Land eintraf, ob er eine Herrschaft ohne Gebietsverlust ber-
nahm bzw. wiederherstellte oder nicht. Unter ihm setzen karische
Gemeinden im Landesinnern die Form der Urkundendatierung fort,
die sie im Perserreich praktiziert hatten: Bekannt sind nunmehr f nf
Urkunden der Koarendeis (einer Gemeinde auf dem Territorium des
sp teren Stratonikeia), von Amyzon und von Mylasa, die das Jahr
des Philipp III. Arrhidaios schreiben und zugleich den Satrapen
Asandros nennen214.

Die Ausnahme macht ein Dekret der Plataseis. Dieselben Plataseis
berschrieben in der Perserzeit einen Beschlu mit: Πιξωδάρου

ξαιτραπεύοντος215. Gleichzeitig mit den Koarendeis im 6. Jahr Phil-
ipps verfassen sie dagegen einen Text ohne Erw hnung des Satra-
pen216: [Φ]ιλιππου βασ[ιλεύοντο]ς,εκτωιέτει· έπιΠισ[-]νωΣαναμω
Κυδώρου, μηνός Κοροβαλλισσιος, έκ[λ]ησιας γενομένας κυρ[ί]ας.
Diese Ausnahme ist bemerkenswert, korrespondiert sie doch mit
gewissen Indizien daf r, da die Machtverh ltnisse in Karien kaum
zwei Jahre nach Alexanders Tod geteilt waren zwischen K ste und
Landesinnerem: In demselben Jahr der fr hesten bezeugten ,Amts-
handlung' des Asandros in Amyzon, 321/0 v. Chr., greift ein Heer
auf der Flucht befindlicher Makedonen unter der F hrung des Attalos
Knidos, Kaunos und ,die Rhodier' an. Die von See aus versuchte
Landung in Karien wird nicht unter der F hrung des Satrapen, son-
dern von dem rhodischen Nauarchen Damaratos zur ckgeschlagen:
και ως "Ατταλος και οι συν αύτω, έπιθέσθαι Κνίδω και Καύνφ και
Τοδίοις έπιχειρήσαντες, υπό 'Ροδίων κρατερώς άπεκρούσθησαν
Δημάρατου ναυαρχοΰντος αύτοΐς217. Zielte der Versuch, was an sich
unwahrscheinlich ist, nicht auf Rhodos selbst (Τόδω), sondern al-
lein auf die K ste Kariens, so ist der Ausdruck Τοδίοις so zu verste-
hen, da rhodischer Festlandbesitz bedroht war. Die Existenz sol-
chen Besitzes w rde erkl ren, warum die Plataseis in ihrem Dekret
zwei Jahre sp ter den Satrapennamen aussparen, obgleich sie nach
dem makedonischen K nig datieren: Philipp Arrhidaios regiert Asien
und Europa, aber die Chora der Plataseis ist rhodische Peraia, nicht
Satrapie.

214 M. ς. §ahin, L v. Stratonikeia Π,Ι Nrr. 501.503; J. und L. Robert, Amyzon Nr. 2;
ebenda S. 100; W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 21.

215 J. Crampa, Labraunda Nr. 42, Z. 8-9.
216 W. Bl mel, I. der Rhodischen Peraia Nr. 701.
217 Arrian, FGrHist 156 F 11 (39).
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Der Inselstaat war aus seiner einstigen Abhängigkeit von den
Satrapen Kariens wahrscheinlich längst herausgetreten. Demosthenes
durfte in seiner berühmten Rhodierrede218 noch sagen, die Stadt sei
von karischen ,Barbaren' und ,Sklavenc garnisoniert, doch nach 330
v. Chr., wenn man dem Zeugnis der dem Aischines zugeschriebenen
Briefe aus Rhodos Glauben schenken darf, ist ein Festlandterritorium,
dem Amos und Physkos angehörten, bezeugt219. Auf die Küste bei
Kaunos erstreckte es sich zwar kaum. Doch eine führende Rolle der
Rhodier an der Südwestküste Kleinasiens reicht aus, um ein Verhal-
ten der Kaunier in ihrem Windschatten zu verstehen, als die drama-
tische Wende des Jahres 323 eintrat.

2.4.2. Hekatomnidenzeit?
Eine Tradition athenischer Beziehungen mit Kaunos reicht in die Zeit
der Tributlisten hinauf20. Nach dem Königsfrieden 387 v. Chr. wird
der athenische Einfluß indessen vom Festland abgedrängt, die Städ-
te Asiens sind Untertanen des Großkönigs. Als sich Athen zur An-
führerin eines zweiten Seebundes machte (Mitglied war zeitweise auch
Rhodos), begann in Karien die Dynastie der Hekatomniden zu herr-
schen221. Ihre Politik war meistens gegen Athen gerichtet, und ihr
Einfluß dehnte sich nach der Jahrhundertmitte auch auf die ägäi-
schen Inseln aus. Gewiß, die politischen Manöver eines Maussollos
(377-353/2 v. Chr.) sind nicht mit einem Freund-Feind-Schema zu

218 Dem. XV 15, gehalten zwischen 353 und Frühjahr 352: P. Carlier, Demosthene,
Paris 1990, 87; vgl. L. A. Burckhardt, Bürger und Soldaten 205.

219 [Aischin.] IX 1; XII11. Nicht gegen den Festlandbesitz, den sie sogar früher anset-
zen, aber gegen das Zeugnis der Rede sehr skeptisch sind P. M. Fräser - G. E.
Bean, The Rhodian Peraea and Islands, Oxford 1954,19 Anm. 2 und 97 Anm. l,
mit der älteren Literatur.

220 IG P 260-285 (453/2-421/0 v. Chr.); zur Problematik des Ktesiaszeugnisses FGrHist
688 F 14,45 s. S. Hornblower, Mausolus 28 mit Anm. 176. Im Peloponnesischen
Krieg und im frühen vierten Jahrhundert war der Hafenort umkämpft: Thuk. I
116,3; Vin 39,3f. (vgl. A. W. Gomme - A. Andrewes - J. K. Dover, A Historical
Commentary on Thukydides V, Oxford 1981, 294) 41f.57,1.88.108,l. Konon
hielt sich mit 40 Schiffen dort auf: Diod. XIV 79,5; Paus. VI 7,6; vgl. Hellenica
Oxyr. F l, 70ff. 233ff. 367ff. Diesen Athener ernannten die Erythraier zu ihrem
Proxenos, einen anderen, Amphares, den Sohn des Demotimos, die Knidier: Engel-
mann-Merkelbach, I. v. Erythrai I Nr. 6; W. Blümel, I. v. Knidos I Nr. 5.

221 G. Bockisch, Klio 51,1969,117-175; S. Hornblower, Mausolus; S. Ruzicka, Politics
of a Persian Dynasty. The Hecatomnids in the Fourth Century, London 1992; J.
Isager (Hrsg.), Hekatomnid Caria (Anm. 145); im weiteren Rahmen der Perser-
geschichte P. Briant, Histoire de l'empire perse, Paris 1996, Index general s. v.
Carie.
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erfassen. Direkte Kontakte der Athener mit seinem Hof werden be-
richtet222, auch zu St dten hat es sie anscheinend gegeben223. Die Karer
selbst waren gespalten, Umtriebe gegen den Satrapen breiteten sich
aus, und es erhob sich Widerstand gegen ihn224, aber die st dtischen
Dokumente von lasos und Mylasa sprechen von der chtung und
Bestrafung der Aufr hrer. Haben ausw rtige Staaten Verbindungen
zu Maussollosgegnern gekn pft, so finden wir dar ber jedenfalls
nichts in karischen Volksbeschl ssen, die in Stein geschnitten wur-
den. Zur Schau stellen die Gemeinden ihre Loyalit t: In Kaunos225,
wie auch in Mylasa226, schm ckten Standbilder des Maussollos und
seines Vaters wahrscheinlich das Hauptheiligtum der Stadt227. Abge-
222 Der athenische Gouverneur von Amorgos, Androtion, und die Trierarchen

Glauketes und Melanopos gehen 355/4 an die Residenz nach Halikarnassos: Dem.
XXIV l Iff. Androtion geehrt in Arkesine auf Amorgos: IG XII 7, 5 Z. 2.

223 Engelmann-Merkelbach, I. v. Erythrai I Nr. 8 (367 v. Chr.), vgl. S. Hornblower,
Mausolus 109f. Nach Dem. WI 24f. sollen athenische Strategen c. 353/2 in Chios
und Erythrai um Geldbeitr ge nachgesucht haben.

224 W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 1-3, W. Bl mel, I. v. lasos Nr. 1; SEG XXXVI 983
und die Bemerkungen von H. W. Pieket in SEG XXXVm S. 317f. ad Nr. 1059.

225 G. E. Bean, JHS 73,1953, 20 Nr. 3.4 (SEG ΧΠ 470.471).
226 W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 2: τους Πελδεμω παΐδας παρανομήσαντας ες την

εικόνα την Έκατόμνω (...) άδικεΐν και τα ιερά αναθήματα και τήμ πόλιν και
τους εύεργέτας της πόλεως.

227 Die Basen mit den Inschriften haben sich erhalten. Die hinter den Worten Καύνιοι
άνέθηκαν sorgf ltig ausgemei elten Rasuren sind nicht mit damnatio memoriae
der Herrscherfamilie zu erkl ren, sicher gar nicht politisch motiviert und zeitlich
schwer festzusetzen. S. Hornblower, Mausolus 114f.: „The word Αθήναι may
have stood in the erasure, and this would make sense - an anti-Athenian gesture."
Dieser Gedanke leuchtet nicht ein. Der Fundort der Basen, hinter der Stoa von
Kaunos, befindet sich vielleicht im Heiligtum des Apollon (s. o. S. 3). Άπόλλωνι
kann aus Platzgr nden nicht an der Stelle der Rasuren gestanden haben. Es ist
aber denkbar, da Apollon und der ber hmte Basileus Kaunios ein und derselbe
Gott sind, der zu verschiedenen Zeiten bzw. in verschiedenen Urkunden so oder
so benannt wird. Die Buchstabenfolge BΑΣΙΛΕΙ pa t genau in den von den Ra-
suren ausgeschnittenen Raum. Es w re zu verstehen, warum die Kaunier diesen
im Hellenismus zweideutigen Kultnamen eradierten. Dieser alte Gott jedenfalls
blieb bis in die Kaiserzeit anscheinend der Hauptgott der Gemeinde. Darauf deu-
tet folgendes: In den hellenistischen Dekreten ist der magistrates eponymus der
Priester, Ιερεύς (L. Robert, Hellenica ΥΠ, Paris 1949, 174 Z. 60, vgl. 178). Im
Pr skript einer noch unver ffentlichten Stiftungsurkunde aus dem Jahr 111 n.
Chr. wird datiert: επί στεφανη[φόρου—]. Dieser Stephanephoros in der Kaiser-
zeit ist offenbar derselbe Beamte wie der ιερεύς im Hellenismus. In zwei anderen
kaiserzeitlichen Inschriften (nicht: ,decrets hellenistiques', wie H. Metzger, Fouilles
de Xanthos VI38, schreibt), n mlich in der sogenannten Zollinschrift (G. E. Bean,
JHS 74,1954,97-105 Nr. 38, C Z. 16 und E Z. 4) und in einer Ehreninschrift (G.
E. Bean, ibid. Nr. 37b Z. 6) kommt der Ausdruck στεφανηφόρος bzw. στεφανη-
φορήσαντα Βασιλέως του θεού vor.
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sandte aus Kaunos waren Mitte des 4. Jh.s zugegen bei einer Grund-
st ckstransaktion zwischen dem Heiligtum des Zeus Osogollis und
Mylasa sowie den Kindyeis, neben einer Reihe anderer Delegatio-
nen, darunter B rger von lasos und Halikarnassos228. In gutem Ein-
vernehmen zwischen dem Satrapen Pixodaros und der Gemeinde von
Kaunos geschah es sicherlich, da 338 v. Chr. (wenn diese Datierung
stimmt) der Kult des Basileus Kaunios in Xanthos gegr ndet wur-
de229.

Dekrete karischer Gemeinden aus der Hekatomnidenzeit schrei-
ben im Pr skript ein Datum nach dem Regierungsjahr des persischen
Gro k nigs und nennen den Namen des regierenden Satrapen. Von
Mylasa haben wir das fr heste Beispiel, das wohl aus der Zeit des
Satrapen Hekatomnos (nicht Hyssaldomos) stammt230, und vier wei-
tere aus der Zeit des Maussollos231. Ein Dekret von Tralleis datiert
auf dieselbe Weise, vermutlich 351/0 v. Chr., und nennt als Satrapen
Idrieus232. Die Plataseis stellen ihrer Beschlu formel den Namen des
Satrapen Pixodaros voran233. Die Xanthier leiten die griechische Ver-
sion der Trilingue so ein: έπεί Λυκίας ξαδράπης έγένετο Πιξώδαρος
Έκατόμνω ύός.

Die neue Bilingue aus Kaunos enth lt keinen solchen Vermerk
eines regierenden Satrapen. Doch auch die Knidier publizieren De-
krete in der Epoche, darunter die Proxenie f r Epameinondas, ohne
Datierung nach K nigsjahr und Satrap, desgleichen lasos. Ein Be-
schlu dieser Gemeinde, in dem es um die chtung von Maussollos-
gegnern geht, wurde sicher aus einem Verh ltnis der Loyali t zu dem
Satrapen heraus gefa t234. Zu derselben Einsch tzung mu man kom-
men, wenn man den Beschlu text einer Syngeneia liest, der unter
Idrieus und Ada (ca. Mitte 4. Jh. v. Chr.) im Heiligtum des Sinuri
ausgestellt wurde235.

228 SEG XL 991.992.
229 Fouilles de Xanthos VI; J. u. L. Robert, Bull. ep. 1974 Nr. 553, vermuten eine

politische Motivation.
230 W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 4; S. Hornblower, Mausolus 36 Anm. 6.
231 W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 1-3 (Syll.3167); Syll.3170.
232 F. Poljakov, I. v. Tralleis I Nr. 3. Zur Deutung der Jahresangabe als 9. Jahr des

Artaxerxes III. s. S. Hornblower, Mausolus 43.
233 J. Crampa, Labraunda Nr. 42.
234 W. Bl mel, I. v. Mylasa I Nr. 1-3 (Syll.3167).
235 L. Robert, Sinuri Nr. 73.
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Kaunos konnte unter Maussollos, Artemisia, Idrieus, Ada oder
Pixodaros ohne Zweifel Proxenieverleihungen beschlie en236. Doch
ist es schwieriger als sp ter, die Ehrung von Athenern zu erkl ren,
au er man zieht die M glichkeit vor, da die beiden Honoranden
blo in einer ganz lokalen und privaten Angelegenheit t tig waren.

2.4.3. Diadochenzeit?
Die Problematik ist eine andere, wenn man in die Diadochenzeit
hinabgeht, aus der so viele Proxenien karischer Gemeinden bekannt
sind. Wir schlie en nicht von vornherein aus, da die beiden Athe-
ner k nigliche Funktion re oder Offiziere eines Diadochen waren,
die in Kaunos geehrt wurden, nachdem Antigonos Monophthalmos
der Satrapenherrschaft des Asandros ein Ende gemacht hatte237. Ge-
gen eine so sp te Datierung entscheidet auch nicht, da unsere Ur-
kunde zweisprachig abgefa t ist, denn eine genaue Zeitgrenze f r
das Vorkommen der karischen Sprache steht nicht fest.

Die meisten Zeugnisse des zu betrachtenden Zeitraumes belegen
f r Kaunos eine Herrschaft der Lagiden: Nach der Flottenfahrt des
Ptolemaios Soter 309 v. Chr. finden wir die Stadt wieder im Besitz
dieses K nigs wahrscheinlich 288/7 v. Chr.238, sicher unter seinem
Nachfolger239: „A la fin du FVe siecle et au IIP Caunos etait possession

236 L. u. J. Robert, La Carie II301 Anm. 2: „On imagine assez souvent qu'une cite qui
rend des decrets et qui decerne le droit de cite est necessairement une ,ville libre'
(par exemple D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Π, 958, sur Temnos; le
raisonnement sur les πρεσβευταί ne tient pas non plus). C'est une theorie arbitraire
et difficile a comprendre. En quoi une »ville sujette' serait-elle une ,ville' si eile ne
pouvait voter des decrets, c'est- -dire prendre des decisions sur quelque sujet que
ce f t?"

237 Zu der Situation in Karien, dem antigonidisch-ptolem ischen Antagonismus um
die K stenst dte und der Herrschaft der Dynastai Eupolemos und Pleistarchos in
Innerkarien s. bes. K. Buraselis, Das Hellenistische Makedonien und die g is.
Forschungen zur Politik des Kassandros und der drei ersten Antigoniden im g i-
schen Meer und in Westkleinasien, M nchen 1982,11-33. Ein ber hmter Athe-
ner in Diensten der beiden ersten Ptolemaier ist Kallias von Sphettos, s. oben Anm.
194.

238 Diesen Schlu mu man mit M. W rrle, Chiron 7,1977, 53f., aus den Tatsachen
ziehen, da ein Dekret der Stadt Limyra zwei Kaunier, κατασταθέντες υπό
βασιλέως Πτολεμαίου οικονόμοι της χώρας, ehrt, von denen einer noch in der
Zeit des Philadelphos Verwandte in Kaunos besa .

239 Zenonpapyri, besprochen bei L. Robert, Documents d'Asie Mineure, Paris 1987,
516-519 (Bull. Corr. Hell. 108,1984,528-531) bes. Anm. 175 mit weiterer Lite-
ratur; M. W rrle, Chiron 7,1977, 63f.
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lagide" (L. Robert240). Diese Herrschaft scheint nicht ununterbro-
chen bestanden zu haben. Ein erst k rzlich bei den Ausgrabungen
ans Licht gekommenes Marmorfragment mit einem Psephisma der
Kaunier beginnt: Βασιλεύοντος Άντιγόν[ου ετ]ει πεντεκαιδεκά-
[τ]ω[ι]. Es ist das einzige bisher bekannte Dekret einer kleinasiati-
schen Stadt mit K nigsdatum eines Antigonos. Der K nig mit dem
Beinamen Doson scheidet aus, weil er keine f nfzehn Jahre regier-
te241. Wir beziehen das Datum auf Antigonos Gonatas im Jahre 2687
67 v. Chr., doch soll das hier nicht weiter diskutiert werden242.

St dtische Dekrete aus Karien und Lykien in der Zeit der Diado-
chen und fr hen Epigonen haben, in Fortsetzung der lteren Praxis,
Jahresdaten nach den K nigen, wie z. B. Urkunden aus Amyzon243,
Labraunda244, Stratonikeia245, Xanthos246, Lissa247 und Limyra248 zei-
gen. Auch in dieser Zeit kann man nicht sicher sein, da jede K sten-
stadt der Region unter monarchischer Kontrolle sich mit der Ver f-
fentlichung eines Beschlusses an diese Urkundenform anlehnte. Wie
jetzt das neue hellenistische Dekretfragment zeigt, trifft dies auf
Kaunos immerhin einmal, unter diesem Antigonos, zu.

2.4.4. Schlu
Unsere Durchmusterung der Quellenlage zur Geschichte von Kaunos
hat zu keinem festen Ergebnis gef hrt. Die L cken und Unsicherhei-
ten der berlieferung sind zu gro , um mehr herauslesen zu k nnen
als eine attraktive M glichkeit, das zweisprachige Dekret der Kaunier
in die Zeit des Lamischen Krieges zu datieren. Dem Historiker geht

240 L. Robert, Documents d'Asie Mineure, Paris 1987, 516 (Bull. Corr. Hell. 108,
1984, 528); vgl. R. Bagnall, The Administration of the Ptolemaic Possessions
Outside Egypt, Leiden 1976, 98f.

241 Da es Monophthalmos war, das Dekret also in das Jahr 303/2 v. Chr. geh rt,
zieht E. Grzybek in Erw gung. In seinem Aufsatz: Eine Inschrift aus Beroia und
die Jahresz hlweisen der Diadochen, Ancient Macedonia V, 1993,521-527, macht
er geltend, da Monophthalmos seine Jahre vom Tode des Philipp Arrhidaios im
November 317 an z hlte.

242 Zu verweisen ist auf das in Vorbereitung befindliche Corpus der Inschriften von
Kaunos.

243 J. u. L. Robert, Amyzon Nr. 6 (Ptolemaios Soter), vgl. Nr. 3.5 (Philadelphos).
244 J. Crampa, Labraunda Nr. 43 (Philadelphos).
245 M. ς. §ahin, I. v. Stratonikeia I Nr. 4, 11,1, Nr. 1002 (Philadelphos); Nr. 1030

(Antiochos I. und II.).
246 SEG XXXIII1183 (Philadelphos).
247 ΤΑΜ II 158.159 (Philadelphos).
248 M. W rrle, Chiron 7, 1977, 44.
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es nicht besser als dem Karologen, eher schlechter: „Unser Problem
gehört in den Bereich der von Jakob Grimm so getauften ,ungenau-
en Wissenschaften', daher bleibt uns nur, nach Wahrheit zu streben
- aber mit Wahrscheinlichkeit zufrieden zu sein."249
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Tabai 58
Tralleis 7
Urkunden (Allgemeines)

Dekrete 21f., 24-26, 28-33, 40,
51f., 61

Datierung 71,76
Eponyme Datierung, Eponymos 25, 27f., 59
K nigsjahr, K nigsdatierung 74, 76
Seleukiden ra 61

Antragsteller 27
Gutachten (γνώμη) 24f.
Vorsitzender, Vorsitz 25-27, 59
Honoranden 31-34
Formular, Formeln, Formelvarianten 21f., 33, 35, 41, 61
Pr skript, Pr skriptformular 23, 25-31, 74
Sanktionsformel 25f., 28, 61
Ver ffentlichung 41

Verwaltung s. Institutionen
Xanthos, Xanthier, s. auch Lykisch, Trilingue 53, 69, 74, 76
Xenokles v. Sphettos 64
Zeus Osogollis 74

Wortindices

Griechisch εκκλησία κυρία 26
επί 25f.

Einzelw rter επιμελητής 55
ευεργέτης 38

ΆΜναι 47 Ιερεύς 25f., 73.227
Αθηναίος 22,32-34 Ίπποσθένης 49
άρχων 55 καί 22,31,38
αυτός 38,40 Καρικήπόλις 59
βουλή 28f. Καύνιος 23,36,38
γνώμη 24,30.46 Λυσικλής 32-35
δημιουργός Λυσικράτης 32-35

(u. a. Formen) 27f. Μυδονεις 50.109
δήμος 29 Μύνδος 50.109
δοκέω 22 Νικοκλής 32-34
εγγυος 33 Ούλιάδης 49.107
ειμί 38 περίοικοι 55
εισπλους και πόλις 29

εκπλους 40-42 Πονμοοννου 35.60,52
εκγονος 38 πρόξενος 38f.
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πρυτανις
στεφανηφόρος
στρατηγός
τιμοϋχος
ύπάρχειν

24,26
25, 73.227
24
24
40

Einzelw rter

Wortschatz des (rekonstruierten)
griechischen Teils der Bilingue

(Zeilenangaben des auf S. 43 gedruck-
ten Textes)

[Ά]ΰηναΐον
[Άΰηναΐον]
αύτοΐς
[αύτο]ύς
[δημιου]ργοϋ
εδοξε
[είναι]

5
3
8
6/7
1/2
1
5

ε[ϊσπλουν και εκπλουν] 8
έκγόν[ους] 7
[επί] 1
εύεργέτας 6
Ίπποσθ[ένους] 2
και 4, 7
[κα]ί 5/6
[και] 6
Καυν[ίοις] 1
[Καυνίων] 6
Λυσικλέ[ους] 3
Λυσικλέ[α] 4
[Λυσικράτους] 4
[Νικοκ]λέα 2/3
προ[|ένους] 5
[ύπάρχει]ν 7/8

Karisch
Der Buchstabenreihenfolge liegt die Ta-
belle von I.-J. Adiego (s. Anm. 12) zu-
grunde. Sicherheit im Hinblick auf den
Wortcharakter einer Zeichenfolge ist
nicht gew hrleistet. Wo keine Vermutung

ber Segmente einer Zeichenfolge m g-
lich ist, wird diese bis zum jeweiligen
Zeilenende auf dem Stein wiedergegeben.
Isolierte Einzelbuchstaben sind nicht auf-
genommen.

axt2[ms]km
l siklas[n]
I sikrat2as[n]
ύοπιλη / [ϋ]οηιλ#
[-J Qoru
qrds
qusal
buX [-]
mdoQun
mudons
m ane
ot2rP
ot2onosn

trqoi
t2absims / t2bsms /

t2obsms
sarni[P]

sb

siral
s rual

uliade
undo[-]t2XP
usoX
uiomXn
nik[ok]lan
psusoXs
pi aru
pnmnnsn
ί[ρρο8ΐ]ίηί/ί[ροζ]ίηί
eumabnasal
e psal
kbd nP
kbd/kbid

•torsolP
^orsolP

42,52
31, 34f.5 37
31, 34f.
29-31, 52
42
30
30.47
43
37f., 49.108
50.109
49.108
37-39
31-35, 47, 48,
50
51.111

42
37, 39, 50, 52,
56
21,31,37,38,
39, 43, 50
30.47
27, 29-31, 43f.,
50
49.107
37f.
20.15
27, 29-31, 52
29, 31, 37, 49
20
49.107
35.60, 52
26,31,49
30.47
30.47
37, 39, 50
23, 31, 37, 39,
49f.
38f.
37, 39f.
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Wortschatz der Inschriften 16 R-D,
30* und 44*

(Zeilenangaben der auf S. 43-45
gedruckten Texte)

axmnnart2nürobsmns 16 R-D 2
axt2[ms]km 16 R-D 5. 44*

9/10,11
an[~] 16 R-D 13
ait2usi 44* 18
[ ]labrun 16 R-D 11
lüsiklas[n] 44* 3
lüs[ikl]an 44* 4/5
Iüsikrat2as[n] 44* 5

30* 2
[ü]omXtt 16 R-D l
HüQoru 44* 11
[—]ri 16 R-D 8
rti 30* 2
qrds 16 R-D l, 8
buxüf--] 44* 12
[-]maT 16 R-D 13
rndoüun 44* 7
mnt,nouormt2t,üt2[--] 16 R-D 10
ort2[~] 44* 15
oXPait2 16 R-D 8
ot2rP 44* 9
ot2onosn 44* 4, 6
ouobims 44* 16
ounmoa 44* 13
t2absims 44* 10
t2bsms 16 R-D 12
t2obsms 16 R-D 10
sarni[P] 44* 6
sarniP 16 R-D 4, 7
sb 16 R-D 2, 3,4,

5,7,7,11,13.
44* 4, 7, 8, 9,
10,11,15

sörual 44* 2
HTXxsa . 44* 14
TpunoQot2rPbi 16 R-D 5
uTbit2[~] 16 R-D 7
undo[-]t2XP 44* 7/8
HusousiH-rsdrH 30* l

uiomXn 44* l
[ui]omXtt 16 R-D l
[ JxarXanott 16 R-D 3
Xürapai 16 R-D 9
XÜrpai 16 R-D 4
Xur[f]PünP 16 R-D 11
[--]nab 44* 15
[~]nba 16 R-D 14
[--jnmoQoba 16 R-D 9
[—-]nudrma 16 R-D 4
nik[ok]lan 44* 2/3
purmoruo 44* 17
[ ]int2nor 16 R-D 9
[ ] 44* 1/2

kouorX6bPXattt,i[t][--] 16 R-D 6
kbdünP 44* 8
kbid[t] 44* l
6ar-ti6ümP 30* 3
6bi-tait2 16 R-D 6
[—]6iur 16 R-D 10
XrdsH 16 R-D l
XPariosttix 16 R-D 3
torsolP 16 R-D 7
tmali 16 R-D 12

aliTxit2 16 R-D 8
44* 8/9

Sonstige Sprachen

Aramäisch
3pS§y
kbyd§y

23
23, 49

Hethitisch
-talla (Suffix) 38

Luwisch
sarri 39, 56
tuwa- 38
-assi (Suffix) 48
-wanni (Suffix) 37, 50

Lydisch
ibsimsis 23
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Lykisch
alaxssa[n]tra
asaxlazu
epewetlmmei
mmaite
pddenehmmis
pttule
seipiyete
sennaite

57.138
55
55
37
55
57.138
37
37

tuwe-
Xbid-
Xbidenni

38.77
23
23

Sidetisch
aflono 47.100
dan- (Vorderglied

von Namen) 47.100


